
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zum Vertrag von Maastricht - ein Stolperstein
auf dem Weg in die europäische Integration?

Doris König&apos;

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts hat in seinem Urteil
vom 12. Oktober 1993 (2 BvR 2134/92 und 2 BvR 2159/92)2 über insge-
samt fünf Verfassungsbeschwerden entschieden, die sich sowohl gegen
das Zustimmungsgesetz zum Maastrichter Vertrag vom 28. Dezember
19923 als auch gegen das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom

21. Dezember 19924 richteten. Beschwerdeführer waren zum einen der
frühere Kabinettschef des deutschen EG-Kommissars Bangemann, Man-
fred Brunner, zum anderen vier Europaparlamentsabgeordnete der Grü-
nen. Durch die Argumentation der Beschwerdeführer gegen die Verfas-

sungsmäßigkeit der oben genannten Gesetze zog sich wie ein roter Faden
die Behauptung, durch den Maastrichter Vertrag werde die deutsche
Staatlichkeit ausgehöhlt und dem deutschen Volk sozusagen &quot;klamm-
heimlich&quot; durch Verfassungsänderung unter Verstoß gegen die sog. Ewig-
keitsgarantie des Art. 79 Abs. 3 GG eine neue Verfassung übergestülpt,
die den ehemals souveränen deutschen Staat faktisch zu einem Gliedstaat

1 Dr. iur., wissenschaftliche Assistentin am Institut für Internationales Recht an der
Universität Kiel.

2 EuGRZ 20 (1993), 429-446. Das Urteil ist nachstehend abgedruckt auf den Seiten
52 ff.

3 BGBl. 1992 11, 1251 ff.
4 BGBl. 1992 1, 2086ff.; durch dieses Gesetz wurden der neue Art. 23 GG - der sog.

Europa-Artikel - und Art. 45 GG - den neuen Ausschuß des Bundestages für die Europäi-
sche Union betreffend - in das GG eingefügt und die Art. 24, 28, 50, 52, 88 und 115e GG

entsprechend geändert, um die verfassungsrechtfichen Voraussetzungen für eine Zustim-

mung zum Maastrichter Vertrag zu schaffen.
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18 König

in einem europäischen Bundesstaat degradiere5. Dieser Auffassung hat

das Bundesverfassungsgericht eine klare Absage erteilt, indem es festge-
stellt hat, daß die Bundesrepublik Deutschland Mitglied in einem Staaten-

verbund sei, dessen Gemeinschaftsgewalt sich von den Mitgliedstaaten
ableite und im deutschen Hoheitsbereich nur kraft des deutschen Rechts-

anwendungsbefehls verbindlich wirken könne6. Im Ergebnis haben die

Richter des Zweiten Senats das Zustimmungsgesetz zum Maastrichter

Vertrag - und damit auch die Bestimmungen dieses Vertrages - in ihrem

für den weiteren Fortgang des europäischen Integrationsprozesses grund-
legenden Urteil einstimmig für verfassungsgemäß erklärt. Damit hat das

Gericht den Weg zu dem politisch höchst bedeutsamen Schritt der Ratifi-

kation freigemacht, so daß der Maastrichter Vertrag schließlich mit 10-
7monatiger Verspätung am 1. November in Kraft treten konnte

Allerdings haben die Richter ihre Zustimmung mit zahlreichen Ein-

schränkungen, Vorbehalten und Mahnungen verbunden, die sich für den

weiteren Integrationsprozeß als hinderlich erweisen könnten.

Im folgenden sollen die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts
kritisch analysiert und gewürdigt werden. Im Rahmen der Zulässigkeit
stehen die beiden Komplexe der geänderten Rechtsprechung zum Begriff
der &quot;öffentlichen Gewalt&quot; in Art. 19 Abs. 4, 93 Abs. 1 Nr. 4a GG und

5 90 Abs. 1 BVerfGG und die &quot;rechtsfortbildende&quot; Auslegung des Art. 38

Abs. 1 Satz 1 GG im Mittelpunkt der Betrachtung. Im Rahmen der Be-

gründetheitsprüfung konzentrieren sich die nachstehenden Erörterungen
auf die fünf Komplexe: die Charakterisierung der Europäischen Union als

&quot;Staatenverbund&quot; (1), die Möglichkeit des Austritts aus der Europäischen
Union (2), die aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten Grenzen der Inte-

gration (3), die Auslegung der Vertragsbestimmungen zur Währungs-
union (4) und die Rechtsfolgen von Kompetenzüberschreitungen auf eu-

ropäischer Ebene (5).

5 Vgl. dazu K.A. Schachtschneider/A. Emmerich-Fritsche/T.C.W. Beyer,
Der Vertrag über die Europäische Union und das Grundgesetz, JZ 1993, 751 ff.; vorsichti-

ger formuliert bei U. D 1 F a b i o, Der neue Art. 23 des Grundgesetzes, Der Staat 1993,

191 ff. (197); D. M u r s w i e k, Maastricht und der Pouvoir Constituant, Der Staat 1993,

161 ff.; P. M. H u b er, Maastricht - ein Staatsstreich? (1993), warf provokativ den Begriff
des &quot;Staatsstreichs&quot; in die Debatte, verneinte aber im Ergebnis einen Verfassungsbruch
(48 ff.).

6 Vgl. Abschnitt C 111 a, S. 78 des Urteilstextes.
7 Die Bundesrepublik Deutschland war nach Dänemark und Großbritannien der letzte

Mitgliedstaat, der den Maastrichter Vertrag ratifiziert hat. Noch am Tag der Urteilsverkün-

dung wurde die Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und bei der

italienischen Regierung hinterlegt. Vgl. AdG vom 12.10.1993, 38274-38277.
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Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Maastricht 19

L Die Zulässigkeit der Verfassungsbeschwerden

Die erste und zugleich entscheidende Hürde, die die Verfassungsbe-
schwerden zu überwinden hatten, war die Frage ihrer Zulässigkeit. Der

Beschwerdeführer zu 1) hatte zum einen die Verletzung einer Reihe von

Grundrechten11, zum anderen eine Verletzung seines aus Art. 38 GG ab-

geleiteten Rechts auf Teilhabe an der Ausübung der Staatsgewalt geltend
gemacht.
Auch die Beschwerdeführer zu 2) hatten eine Verletzung ihrer grund-

rechtsgleichen Rechte gemäß Art. 38 GG gerügt. Da der Unions-Vertrag
in den änderungsfesten Kern des Art. 79 Abs. 3 GG eingreife, hätte das

Zustimmungsgesetz im Wege einer Volksabstimmung legitimiert werden
9müssen

1 Substantielle Änderung des grundgesetzlichen
Grundrechtsschutzes - zulässiger Gegenstand einer

Verfassungsbeschwerde?

Die Geltendmachung der Verletzung von Grundrechten im Wege der

Verfassungsbeschwerde gegen das Zustimmungsgesetz zu einem völker-

rechtlichen Vertrag scheitert in der Regel schon daran, daß der Beschwer-

deführer nicht selbst, gegenwärtig und unmittelbar durch das Gesetz in

seinen Rechten betroffen ist10. Er muß vielmehr im Normalfall den ent-

sprechenden Ausführungsakt einer deutschen Behörde abwarten und sich

gegen diesen unter Ausschöpfung des Rechtsweges zur Wehr setzen. Nur

in besonders begründeten Ausnahmefällen hat das Bundesverfassungsge-
richt Verfassungsbeschwerden, die sich unmittelbar gegen das Zustim-

mungsgesetz zu einem völkerrechtlichen Vertrag richteten, für zulässig
erachtet&quot;.
Im vorliegenden Fall hätte es nahegelegen, die Verfassungsbeschwerde

Brunners, soweit sie auf eine Verletzung von Grundrechten gestützt war,

eben aus diesem Grund, also wegen mangelnder direkter Betroffenheit,

8 Im einzelnen rügte er die Verletzung seiner Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2

Abs. 1, Art. 5 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 Satz 2, Art. 12 Abs. 1 und Art.

14 Abs. 1 GG. Vgl. dazu die Ausführungen des Gerichts in Abschnitt A Il 1 b, S. 60f. des
Urtedstextes.

9 Vgl. Abschnitt A Il 2 b, S. 63 des Urteilstextes.
10 So BVerfGE 40, 141 (156 ff.).
11 Vgl. z.B. BVerfGE 77, 170ff. (218ff.) - Stationierung von Chemiewaffen; E 84, 90

(113 ff.) - Regelung der Enteignungen zwischen 1945 und 1949 im Einigungsvertrag.
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20 König

zu verwerfen. Diesen Weg hat das Bundesverfassungsgericht jedoch nicht

gewählt.
Es hat sich vielmehr auf das Argument des Beschwerdeführers eing

sen, daß der im Grundgesetz erreichte Grundrechtsschutz nur durch
deutsche Organe vollständig gewährleistet werden könne und sich durch
die Übertragung immer weiterer Kompetenzen auf die Europäische
Union und die damit verbundene alleinige Zuständigkeit des EuGH im
Bereich von Grundrechtsverletzungen qualltativ verschlechtere. Zu Recht
hat das Gericht klargestellt, daß wegen der in der Präambel und in den
Art. 23 n.F. und 24 GG zum Ausdruck kommenden Integrationsfreund-
lichkeit unserer Verfassung grundrechtserhebliche Eingriffe auch von eu-

ropäischen Organen ausgehen könnten, weshalb auf europäischer Ebene

gleichfalls ein Grundrechtsschutz gewährleistet werden müsse12; eine ins

Gewicht fallende Minderung der Grundrechtsstandards sei damit nicht
verbunden.
Nach dieser klaren Aussage, bei der es das Gericht hätte bewenden

lassen können, ergreift es die Gelegenheit, seine Kompetenz zur Über-
prüfung von Grundrechtsverstößen durch Akte europäischer Hoheits-

gewalt im Verhältnis zum EuGH neu zu definieren. Zwar verweist das
Gericht bezüglich seiner Zuständigkeit zur Gewährleistung des Grund-
rechtsschutzes gegenüber sekundärem Gemeinschaftsrecht auf den

Solange II-Beschluß vom 22. Oktober 1986 13 Damals hatte das Gericht
- in Umkehr seiner Rechtsprechung im Solange I-Beschluß vom 29. Mai

197414- festgestellt, daß es seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit
von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht nicht mehr ausüben und dieses
Recht nicht mehr am Maßstab der Grundrechte überprüfen werde, so-

lange durch die Rechtsprechung des EuGH ein wirksamer, den Anforde-

rungen des Grundgesetzes im wesentlichen gleichzuachtender Grund-
15rechtsschutz g e n e r e 11 sichergestellt sei

12 Im Solange II-Beschluß führt das BVerfG hierzu aus: &quot;Sofern und soweit einer
zwischenstaatlichen Einrichtung im Sinne des Art. 24 Abs. 1 GG Hoheitsgewalt einge-
räumt wird, die im Hoheitsbereich der Bundesrepublik Deutschland den Wesensgehalt der
vom Grundgesetz anerkannten Grundrechte zu beeinträchtigen in der Lage ist, muß, wenn

damit der nach Maßgabe des Grundgesetzes bestehende Rechtsschutz entfallen soll, statt

dessen eine Grundrechtsgeltung gewährleistet sein, die nach Inhalt und Wirksamkeit dem
Grundrechtsschutz, wie er nach dem Grundgesetz unabdingbar ist, im wesentlichen gleich-
kommt&quot;, vgl. BVerfGE 73, 339 (376); so auch schon die abweichende Meinung der Richter
R u p p, H i r s c h und Wan d zum Solange I-Beschluß, BVerfGE 37,271 (296 f.).

13 BVerfGE 73, 339ff.
14 BVerfGE 37,271 ff.
l&apos; BVerfGE 73, 339 (387).
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Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Maastricht 21

Das Gericht hielt allerdings an seiner Aussage im Solange I-Beschluß

fest, daß es grundsätzlich seine Aufgabe sei, sicherzustellen, daß durch

Hoheitsakte der Gemeinschaft nicht in den Wesensgehalt deutscher

Grundrechte eingegriffen werde. Es nahm also nach wie vor die KomPe-
tenz für sich in Anspruch, sekundäres Gemeinschaftsrecht auf seine Ver-

einbarkeit mit dem Wesensgehalt deutscher Grundrechte zu überprüfen.
Diese Grundposition entsprach der gefestigten Rechtsprechung des Ge-

richts, die nunmehr auch Eingang in den neuen Art. 23 GG gefunden hat,
daß Art. 24 Abs. 1 GG nicht den Weg eröffnet, die Identität der Verfas-

sung sowie die sie konstituierenden Strukturen aufzuheben. Zu den Es-

sentialia der Verfassung zählen die Rechtsprinzipien, die dem Grund-

rechtsteil des Grundgesetzes zugrundeliegen16. Das Bundesverfassungsge-
richt verstand sich demzufolge als Hüter dieser Grundprinzipien, deren

Einhaltung es auch gegenüber der Hoheitsgewalt der Gemeinschaft zu

gewährleisten hatte17. Es verzichtete aber angesichts des zwischenzeitlich

insbesondere durch den EuGH herausgebildeten Grundrechtsschutzes auf

Gemeinschaftsebene auf die Ausübung seiner Überprüfungskompetenz.
Dabei setzte es die Schwelle für eine zukünftige Wiederaufnahme seiner

eigenen Prüfungsbefugnis hoch an, indem es hierfür eine generelle Nicht-

achtung der Grundrechte und eine offenkundige Unterschreitung des

vom Grundgesetz geforderten Grundrechtsschutzes in der Gemeinschaft

zur Voraussetzung machte18. Da eine solche Abkehr der Gemeinschaft

von den in den Verfassungen ihrer Mitglieder und in der EMRK festge-
schriebenen Werten nahezu ausgeschlossen erscheint, kam dies in der

Rechtspraxis einer Anerkennung der alleinigen Prüfungskompetenz des
EuGH gleich19. Durch den auf prozessualer Ebene erklärten Verzicht auf
die Ausübung der eigenen Gerichtsbarkeit überließ das Bundesverfas-

sungsgericht dem EuGH die Überprüfung der Vereinbarkeit sekundären

16 So BVerfGE 37, 271 (279f.); 58, 1 (30f.); 73, 339 (376).
17 Vgl. dazu T. S t e i n in der Einführung zum Solange II-Beschluß, ZaöRV 47 (1987),

279-285 (282); deutliche Kritik an der Beibehaltung der &quot;Wächterrolle&quot; des Bundesverfas-

sungsgerichts übt M. H i 1 f, Solange II: Wie lange noch Solange?, EuGRZ 1987, 1 ff. (5).
18 BVerfGE 73, 339 (387).
19 So wohl auch M. K 1 o e p f e r, EG-Recht und Verfassungsrecht in der Rechtspre-

chung des Bundesverfassungsgerichts, JZ 1988, 1089 ff. (1093); T. S t ein, Umgekehrt! Be-

merkungen zum &quot;Solange Il&quot;-Beschluß des Bundesverfassungsgerichts, FS Zeidler, Bd. 2

(1987), 1711ff. (1725f.); C. Tomuschat, Aller guten Dinge sind IM, EuR 1990, 340ff.

(340).
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Gemeinschaftsrechtes mit den im Gemeinschaftsrecht geltenden Grund-
20rechten
-

Im Urteil zum Maastrichter Vertrag hält das Gericht auf den ersten

Blick an dieser früheren Rechtsprechung fest und führt im Verhältnis zum
21EuGH lediglich den neuen Begriff des &quot;Kooperationsverhältnisses-&quot; ein

Bei genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch eine Gewichtsverschiebung,
die auf eine verstärkte Ausübung verfassungsgerichtlicher Kontrolle zu

Lasten der Prüfungskompetenz des EuGH hinauszulaufen scheint. Hier-
für spricht bereits, daß das Gericht gleich zu Beginn seiner diesbezüg-
lichen Ausführungen seine Aufgabe und Verpflichtung betont, einen

wirksamen Grundrechtsschutz in Deutschland auch gegenüber der Ho-

heitsgewalt der Gemeinschaften generell sicherzustellen und den Wesens-

gehalt der Grundrechte generell zu verbürgen. Noch deutlicher tritt die
Tendenz zur Rückgewinnung von Terrain gegenüber dem EuGH in der

Aufgabe der bisher ständigen Rechtsprechung zum Begriff der &quot;,öffentli-
chen Gewalt&quot; in Art. 19 Abs. 4 GG zutage22. Bisher hatte das Gericht

stets die Auffassung vertreten, daß als Akte der öffentlichen Gewalt im

Sinne von Art. 19 Abs. 4 GG und Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, § 90 Abs.
1 BVerfGG nur Akte der staatlichen, deutschen, an das Grundgesetz ge-

23bundenen öffentlichen Gewalt anzusehen seien In der sog. Eurocontrol

I-Entscheidung vom 23. Juni 1981 hatte es diese Ansicht im wesentlichen
damit begründet, daß die Gewährung innerstaatlichen Rechtsschutzes ge-

gen Akte einer zwischenstaatlichen Einrichtung dem Sinn und Zweck der

Ermächtigung des Art. 24 Abs. 1 GG entgegenstehe, weil dies die Gefahr

ungleichmäßigen Rechtsschutzes in den einzelnen Mitgliedstaaten herauf-
beschwöre und so ihre Funktionsfähigkeit beeinträchtigt werde24. Ohne

20 U. Everling, Brauchen wir &quot;Solange III&quot;?, EuR 1990, 195ff. (201f.), geht noch
weiter, indem er den Solange II-Beschluß nicht prozessual, sondern als materielle Aner-

kennung eines Vorrangs des Gemeinschaftsrechtes vor den deutschen Grundrechten inter-

pretiert; demgegenüber weist P. Kirchhof, Gegenwartsfragen an das Grundgesetz, JZ
1989, 453ff. (454), darauf hin, daß es sich um eine prozessuale Zuweisung von Verant-

wortlichkeit an den EuGH&quot; handele, &quot;die keine materielle Qualifikation enthält&quot;; T.
G i e g e r 1 c h, Luxemburg, Karlsruhe, Straßburg - Dreistufiger Grundrechtsschutz in Eu-

ropa?, ZaöRV 50 (1990), 836ff. (851), spricht bildhaft von einem &quot;prozessualen Ventil&quot;,
-um den durch die materiellrechtliche Kollision zwischen gemeinschaftsrechtfichem Vor-

ranganspruch und Vorranganspruch der deutschen Grundrechtsprinzipien aufgebauten
Druck zu neutralisieren&quot;.

21 Vgl. Abschnitt B 2 b, S. 67 des Urteilstextes.
22 Ibid.
23 BVerfGE 1, 10; 6, 15 (18); 6, 290 (295); 22, 91 (92); 22, 293 (295); 58, 1 (27ff.); 59,

63 (85f.); 73, 339 (372f.).
24 BVerfGE 58, 1 (28).
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Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Maastricht 23

auch nur mit einem Wort auf diese zutreffende und integrationsfreundliche
Begründung einzugehen, dehnt der Zweite Senat nunmehr den Begriff
&quot;Akte der öffentlichen GewalC auf unmittelbar von den Gemeinschaftsor-

ganen vorgenommene Hoheitsakte aus. Auf diese Weise eröffnet sich das
Gericht die Möglichkeit, grundrechtsrelevante Akte der Gemeinschaftsor-
gane wie etwa Entscheidungen der Kommission in Wettbewerbssachen,
Verordnungen, Richtlinienbestimmungen und nicht zuletzt Entscheidun-

gen des EuGH auf ihre Vereinbarkeit mit dem Wesensgehalt der deutschen
Grundrechte zu überprüfen. Die Abkehr von der bisherigen Rechtspre-
chung wird lediglich mit dem Hinweis darauf vollzogen, daß auch europäi-
sche Hoheitsakte die Grundrechtsberechtigten in Deutschland beträfen
und damit die Gewährleistungen des Grundgesetzes und die Aufgaben des
Bundesverfassungsgerichts berührten. Dies ist allerdings die direkte Folge
der Öffnung deutscher Staatlichkeit gem. Art. 23 Abs. 1 bzw. Art. 24 Abs.

*

t
--, 251 GG. Die sog. &quot;offene Staatlichkei zeichnet sich gerade dadurch aus,

daß sie den direkten Zugriff einer supranationalen Hoheitsgewalt auf die
Einwohner Deutschlands gestattet (Durchgriffseffekt)26. Hieran hat sich
durch den Maastrichter Vertrag substantiell nichts geändert. Durch die
Erweiterung der Kompetenzen der Europäischen Gemeinschaft kann es

allenfalls zu vermehrten Eingriffen in die Grundrechtssphäre deutscher
Bürger kommen. Auf diesen Gesichtspunkt geht das Gericht in seinen
äußerst knappen Ausführungen aber gar nicht ein. Es läßt auch die zwi-
schenzeitliche Entwicklung des Grundrechtsschutzes auf Gemeinschafts-
ebene und das im Maastrichter Vertrag selbst enthaltene Bekenntnis zur

EMRK und zu den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mit-
gliedstaaten (Art. F Abs. 2 EUV) außer Betracht26a. Eigentlich wird also
die Rechtsprechungsänderung im Urteil nicht weiter begründet.
Mit der Einbeziehung europäischer Hoheitsakte in den Begriff der &quot;öf-

fentlichen Gewalt&quot; sind die Richter auf einem für die europäische Integra-
tion problematischen Weg vorangeschritten, der bereits in dem Beschluß
vom 12. Mai 1989 zur EG-Etikettierungsrichtlinie für Tabakerzeugnisse
angedeutet worden ist, in dem es heißt:

25 K. Vo g e 1, Die Verfassungsentscheidung des Grundgesetzes für eine internationale
Zusammenarbeit (1964), 35 ff.

26 Vgl. hierzu grundlegend C. To m u s c h a t, in: Bonner Kommentar, Art. 24 1 GG
(Zweitbearb.), Rz. 8 ff.; A. R a n d e 1 z h o f e r, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Kommentar zum

Grundgesetz, Art. 24 1 GG (Zweitbearb.), Rz. 30 ff.; H. Mo s 1 e r, Die Übertragung von

Hoheitsgewalt, HdbStR VII (1992), 599ff., Rz. 19 ff.
26a Kritisch hierzu auch M. S c h r ö d e r, Das Bundesverfassungsgericht als Hüter des

Staates im Prozeß der europäischen Integration, DVBL 1994, 316ff. (322f.).
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24 König

&quot;Soweit die Richtlinie den Grundrechtsstandard des Gemeinschaftsrechts

verletzen sollte, gewährt der Europäische Gerichtshof Rechtsschutz. Wenn auf

diesem Wege der vom Grundgesetz als unabdingbar gebotene Grundrechts-
standard nicht verwirklicht werden sollte, kann das Bundesverfassungsgericht

27angerufen werden&quot;

Das Bundesverfassungsgericht ist mit der Änderung seiner Rechtspre-
chung den Forderungen nach einer Revision des Solange II-BeschlusseS28
ein Stück weit entgegengekommen. Dieser Weg ist für den europäischen
Integrationsprozeß vor allem deshalb gefährlich, weil sich das Spannungs-
verhältnis zwischen deutschem Verfassungsrecht und europäischem Ge-
meinschaftsrecht und damit auch zwischen dem Bundesverfassungsgericht
und dem EuGH wieder verstärken und für ernsthafte Konflikte mit den

Gemeinschaftsorganen sorgen könnte. Zudem wird genau jene Gefahr für
die einheitliche Rechtsanwendung innerhalb der Gemeinschaft und folg-
lich für ihre Funktionsfähigkeit heraufbeschworen, die das Gericht in sei-

ner Eurocontrol I-Entscheidung im Jahre 198129 so klar erkannt hatte und
ausdrücklich vermeiden wollte. Zu Recht ist darauf hingewiesen worden,
daß das Gelingen der Integration die einheitliche Geltung des Gemein-
schaftsrechts in allen Mitgliedstaaten voraussetze und die Gemeinschaft

vom Keim des Verfalls bedroht sei, wenn die Vorschriften des nationalen

Verfassungsrechts ihren Rechtsakten entgegengehalten werden könnten,
zumal sich unter den übrigen Mitgliedern unweigerlich Nachahmer fän-
den30. Es erscheint daher zweifelhaft, ob die jetzige Auslegung des Art.

19 Abs. 4 GG durch das Bundesverfassungsgericht mit dem Sinn und
Zweck des Art. 23 GG und der auch in der Präambel zum Ausdruck

gebrachten Integrationsfreundlichkeit unserer Verfassung im Einklang
steht.

Inwieweit es tatsächlich zu einem Konflikt mit dem EuGH kommen
könnte, hängt entscheidend von der Ausgestaltung des sog. &quot;Koopera-
tionsverhältnisses&quot; ab, in dem das Bundesverfassungsgericht seine Ge-

richtsbarkeit über die Anwendbarkeit von sekundärem Gemeinschafts-
recht in Deutschland ausübt. Dieser neue Begriff wird im Urteil selbst

27 2 BvQ 3/89, abgedruckt in: EuR 1989, 270ff. (273); vgl. dazu G. Nicolaysen,
Tabakrauch, Gemeinschaftsrecht und Grundgesetz, ibid., 215ff. (223f.).

28 Vgl. R. S c h o 1 z, Wie lange bis &quot;Solange III&quot;?, NJW 1990, 941 ff. (945); d e r s., in:
K.-H. Friauf/R. Scholz, Europarecht und Grundgesetz (1990), 53ff.; R. Streinz, Bun-

desverfassungsgerichtficher Grundrechtsschutz Und Europäisches Gemeinschaftsrecht

(1989), 283ff.
-&apos;9 Siehe oben Anm. 24.
30 To m u s c h a t (Anm. 19), 343.
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nur insofern näher konkretisiert, als der EuGH den Grundrechtsschutz
in jedem Einzelfall für das gesamte Gemeinschafts- bzw. Unionsge-
biet garantiert, während sich das Bundesverfassungsgericht auf eine g e -

n e r e 11 e Gewährleistung der unabdingbaren Grundrechtsstandards be-
schränken kann31. Ob mit diesem Begriff lediglich das bereits im Solange
II-Beschluß beschriebene Verhältnis zum EuGH neu bezeichnet wird
oder ob etwas anderes gemeint ist, wird an dieser Stelle nicht recht deut-
lich, obwohl auf den Solange-Leitsatz jenes Beschlusses ausdrücklich, ver-

wiesen wird. Auffällig ist jedenfalls&gt; daß das Gericht nunmehr selbst den
Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgen will, während es im
Solange II-Beschluß seine Gerichtsbarkeit nicht ausüben wollte, solange
dieser durch den EuGH generell gewährleistet wird32. Daß das Bundes-
verfassungsgericht in Zukunft möglicherweise eine aktivere Rolle gegen-
über dem EuGH einnehmen will, läßt sich auch aus früheren Äußerungen
des Berichterstatters K i r c h h o f zu dem von ihm entwickelten Begriff
des &quot;Kooperationsverhältnisses&quot; ableiten. Er nennt neben dem bereits im
Solange II-Beschluß aufgeführten Fall, in dem der EuGH die Grund-
rechte schlechthin und generell nicht anzuerkennen und zu schützen be-
reit oder in der Lage ist, zwei weitere Fallgruppen, die ein Einschreiten
des Bundesverfassungsgerichts erfordern könnten: zum einen den Fall,
daß der Grundrechtsschutz beim EuGH prozessual nicht erreicht werden
kann, etwa weil das Kriterium der Individualität in Art. 173 Abs. 2

E(W)GV nicht erfüllt ist oder ein Normenkontrollverfahren gegen Ver-
ordnungen prinzipiell fehlt, zum anderen den Fall, daß ein bestimmter
Grundrechtstypus wie die Religions- oder Rundfunkfreiheit generell
nicht Maßstab der Rechtsprechung des EuGH iSt33. Sieht man diese Aus-
führungen im Zusammenhang mit der jetzt geänderten Rechtsprechung
zum Begriff der &quot;öffentlichen Gewalt&quot;, so liegt der Schluß nahe, daß das
Bundesverfassungsgericht von der Rechtsprechung des Solange II-Be-
schlusses zumindest tendenziell abgerückt iSt34. Es hat in Richtung Lu-

31 Vgl. Abschnitt B 2 b, S. 67 des Urteilstextes.
32 So auch C. To in u s c h a t, Die Europäische Union unter der Aufsicht des Bundes-

verfassungsgerichts, EuGRZ 1993, 489ff. (490).
33 P. K i r c h h o f, Deutsches Verfassungsrecht und Europäisches Gemeinschaftsrecht,

EuR, Beiheft 1/1991, 11 ff. (24); der s., Rechtsschutz durch Bundesverfassungsgericht und
Europäischen Gerichtshof, in: D. Merten (Hrsg.), Föderalismus und Europäische Gemein-
schaften (1990), 109 ff. (116).

34 To m u s c h a t (Anm. 32), 490, spricht zutreffend davon, daß &quot;das Bundesverfas-
sungsgericht bei der Bestimmung des Verhältnisses von Gemeinschaftsrecht zu deutschem
Recht das Ruder sehr spürbar herumgeworfen&quot; habe; V. G ö t z, Das Maastricht-Urteil des
Bundesverfassungsgerichts, JZ 1993, 1081 ff. (1083), formuliert vorsichtiger, daß das Urteil

http://www.zaoerv.de
© 1994, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


26 König

xemburg signalisiert, daß es seine Gerichtsbarkeit künftig - wenn auch
subsidiär zum EuGH - immer dann ausüben wird, wenn dieser wegen
der Verschiedenartigkeit oder Lückenhaftigkeit der Grundrechte auf Ge-
meinschaftsebene einen dem Grundgesetz gleichzuachtenden Grund-
rechtsschutz nicht gewährleistet. Insofern war es wohl zu optimistisch,

35den Solange II-Beschluß als ein &quot;Niemals mehr&quot; zu interpretieren

2. Ein Recht auf substantielle Einflußnahme des Bürgers auf
die Ausübung von Staatsgewalt gemäß Art. 38 GG?

Das Gericht hat die Verfassungsbeschwerde Brunners für zulässig
erachtet, soweit er eine Verletzung seiner Rechte aus Art. 38 GG geltend
gemacht hat. Es hat hierzu - für viele sicherlich überraschend - festge-
stellt, daß Art. 38 Abs. 1 und 2 GG nicht nur den formalen Akt der
Teilnahme an der Wahl der Bundestagsabgeordneten gewährleistet, son-

dern darüber hinaus auch den grundlegenden demokratischen Gehalt&quot;
dieses Rechts verbürgt: gewährleistet werde das subjektive Recht, durch
die Teilnahme an der Wahl des Bundestages an der Legitimation der

Staatsgewalt durch das Volk mitzuwirken und auf ihre Ausübung Einfluß

zu nehmen36. Im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses hat dies
zur Folge, daß die durch die Wahl bewirkte Legitimation von Staatsge-
walt und Einflußnahme auf ihre Ausübung nicht durch die Verlagerung
von Kompetenzen des Bundestages auf die europäische Ebene entleert
werden dürfen. Nach dem bisher herrschenden Verständnis von Art. 38

GG gewährleistete dieser das aktive und passive Wahlrecht jedes Bürgers
sowie die Einhaltung der maßgeblichen WahlgrundsätZe37. Nunmehr be-
zieht das Bundesverfassungsgericht die Garantie des Demokratieprinzips,
soweit es gemäß Art. 79 Abs. 3 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 2 GG unan-

tastbar ist, in den Kreis der in Art. 38 GG geschützten grundrechtsglei-
chen Rechte jedes Wahlbürgers ein. Durch diese Verknüpfung des objek-
tivrechtlichen Demokratieprinzips mit den in Art. 38 GG garantierten

nicht vom Solange II-Beschluß abweiche, ihn aber restriktiver interpretiere. Vgl. auch C.

Tietje, Europäischer Grundrechtsschutz nach dem Maastricht-Urted, &quot;Solange III&quot;? -

BVerfG, NJW 1993, 3047, JuS 1994, 197 ff (202).
35 Vgl. S t e i n (Anm. 19), 1725 L; K 1 o e p f e r (Anm. 19), 1093.
M Vgl. Abschnitt B 1 a, S. 64 des Urteilstextes.
37 Vgl. z.B. T. Maunz, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz,

Art. 38 GG, Rz. 29ff.; 1. v. Münch, in: ders. (Hrsg.), Grundgesetzkommentar (2. Aufl.

1983), Art. 38 GG, Rz. 6ff.; P. Badura, in- Bonner Kommentar, Art. 38 GG, Rz. 35ff.;
H.-P. S c h n e i d e r, in: Alternativkommentar (2. Aufl. 1989), Art. 38 GG, Rz. 54 ff
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subjektiven grundrechtsgleichen Rechten wird jedem Bürger die Möglich-
keit eröffnet, mit der Verfassungsbeschwerde die Aushöhlung dieses Prin-

zips durch den fortschreitenden Integrationsprozeß geltend zu machen.
Mit Recht hat To in u s c h a t in seiner Besprechung des Urteils kritisch
darauf hingewiesen, daß durch diese Interpretation eine &apos;&lt;actio popularis&quot;
eröffnet und &quot;der Einzelne zum Hüter des demokratischen Prinzips im

Grundgesetz berufen&quot; werde38. Gegen eine so weite Auslegung der in
Art. 38 GG niedergelegten demokratischen Rechte sprechen sowohl der
Wortlaut des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG als auch der Sinn und Zweck der

Verfassungsbeschwerde. In Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a GG sind die in Art. 20
GG genannten Staatsstrukturprinzipien gerade nicht aufgeführt. Bei
ihnen handelt es sich um objektive Rechtsgrundsätze, aus denen sich
subjektive einklagbare Rechte des einzelnen Bürgers regelmäßig nicht ab-
leiten lassen. Hinzu kommt, daß die Verfassungsbeschwerde nur dem)e-
nigen Bürger zur Verfügung stehen soll, der von einer Maßnahme der
öffentlichen Gewalt &quot;selbst, gegenwärtig und unmittelbar&quot; betroffen
iSt39. Das bedeutet, daß der Beschwerdeführer in besonderer Weise in
seiner Rechtssphäre beeinträchtigt sein muß. Dies ist nicht der Fall, wenn
man mit dem Bundesverfassungsgericht dem Art. 38 GG ein subjektives
Recht darauf entnimmt, daß der Bundestag substantielle Rechtsetzungs-
und Entscheidungsbefugnisse behält. Von einer Aushöhlung seiner Kom-

petenzen sind nämlich alle Wahlbürger in gleicher Weise berührt. Da-
durch wird jedem Bürger - zumindest im Rahmen des europäischen Inte-

grationsprozesseS40 - ein Anspruch auf die Beibehaltung wesentlicher
Aufgaben und Befugnisse für den Bundestag zuerkannt. Bei jedem weite-
ren Integrationsschritt kann dieser Anspruch mittels einer Verfassungsbe-
schwerde geltend gemacht werden. Dies dürfte ihren Rahmen sprengen.

Kritisch zu vermerken bleibt auch, daß sich das Gericht erst durch
diese von der bisherigen Rechtsprechung abweichende41 und keineswegs
zwingende, weite Auslegung der in Art. 38 GG garantierten demokrati-

3&apos; Tomuschat (Anm. 32), 489, 491; a.A. Schröder (Anm. 26a), 319, der diesen
Ansatz für verfassungs- und gemeinschaftsrechtlich unbedenklich hält.

39 Dies gilt insbesondere bei Verfassungsbeschwerden gegen Gesetze, vgl. BVerfGE 30,
1 (16); 35, 79 (107); 40, 141 (156), st. Rspr.

41) To in u s c h a t (Anm. 32), 491, gibt mit Recht zu bedenken, daß das gleiche für jede
Übertragung von Hoheitsgewalt auf eine zwischenstaatliche Einrichtung und sogar für jede
Verfassungsreform, die die Befugnisse des Bundestages beschneidet, gelten müßte.

41 Vgl. nur die Entscheidung zu den Ostverträgen in BVerfGE 40, 141 (156ff.); L
P e r n i c e, Karlsruhe locuta-Maastricht in Kraft, EuZW 1993, Editorial, spricht zutreffend
von einem &quot;doppelten Novum.

http://www.zaoerv.de
© 1994, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


28 König

schen Rechte die Möglichkeit eröffnet hat, die Bestimmungen des Maas-

trichter Vertrages auf ihre inhaltliche Übereinstimmung mit dem Grund-

gesetz zu überprüfen. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß

die Richter hier in der Sache entscheiden wollten42 Dies mag aus der

Überlegung erfolgt sein, in einer hoch strittigen politischen Diskussion

eine gewisse Befriedung zu bewirken und den politisch Verantwortlichen

vor weiteren Integrationsschritten Grenzen aufzuzeigen. Bedenklich ist,
daß das Gericht damit ohne Not eine hochpolitische Entscheidung an sich

gezogen hat.
Dieses Vorgehen wirft erneut die Frage nach der Rolle der Verfas-

sungsgerichtsbarkeit im Bereich der Außen- und Europapolitik auf. Sie ist

insbesondere im Anschluß an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts
zum Grundlagenvertrag vom 31. Juli 197343 diskutiert worden44. Damals

war das Gericht vielfach kritisiert worden, weil es trotz ausdrücklicher

Berufung auf den Grundsatz des &quot;judicial self-restraint1145 den außenpoli-
tischen Ermessens- und Gestaltungsspielraum der Regierung ohne zwin-

46gende verfassungsrechtliche Vorgaben erheblich eingeschränkt hatte

Nach dem Maastricht-Urteil stellt sich wiederum die Frage, ob das Bun-

desverfassungsgericht nicht mehr richterliche Zurückhaltung hätte walten
47lassen sollen

Durch die Einbeziehung des Demokratieprinzips in den Schutzbereich

des Art. 38 GG hat sich das Gericht eine Kontrollmöglichkeit geschaffen,

42 So auch J. S c h w a r z e, Europapolitik unter deutschem Verfassungsrichtervorbehalt,
Neue Justiz 1994, 1 ff (2).

43 BVerfGE 36, 1 ff.
44 Vgl. insb. J. D e 1 b r ü c k, Quo vadis Bundesverfassungsgericht?, FS Menzel (1975),

83ff.; ders., Die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in der innenpolltischen Kontro-

verse um die Außenpolitik, in: A. Randelzhofer/W. Süß (Hrsg.), Konsens und Konflikt,
35 Jahre Grundgesetz (1986), 54ff.; C. Tomuschat, Auswärtige Gewalt und verfas-

sungsgerichtliche Kontrolle, DOV 1973, 801 ff.; der s., Der Verfassungsstaat im Geflecht

der internationalen Beziehungen, VVDStRL 36 (1978), 7ff. (55ff.); F. Schuppert, Die

verfassungsgerichtliche Kontrolle der Auswärtigen Gewalt (1973), 87ff.; R. Zuck, Politi-

cal-Question-Doktrin, judicial-self-restraint und das Bundesverfassungsgericht, JZ 1974,

361 ff.; A. v. R o h r, Kompetenz des Bundesverfassungsgerichts zur Überprüfung völker-

rechtlicher Verträge (1981), 219ff.
4&apos; BVerfGE 36, 1 (14 f.).
46 Delbrück, Quo vadis (Arm. 44), 92 ff.; To in u s c h a t, Auswärtige Gewalt

(Anm. 44), 807; T. 0 p p e rm a n n, Urteilsanmerkung, JZ 1973, 594 ff.; D. W i 1 k e/G.H.

K o c h, Außenpolitik nach Anweisung des Bundesverfassungsgerichts?, JZ 1975, 233 ff.

(238).
47 Das im amerikanischen Recht entwickelte Prinzip des &quot;)udicial self-restraint&quot; hat als

Konzept auch in das deutsche Verfassungsrecht Eingang gefunden, vgl. D e 1 b r ü c k, Quo
vadis (Anm. 44), 88 in.w.N.
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die von jedem Bürger initiiert werden kann, während nach bisherigem
Verständnis für die Überprüfung von Zustimmungsgesetzen auf ihre Ver-
einbarkeit mit objektiven Verfassungsprinzipien lediglich das abstrakte
Normenkontrollverfahren gem. Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG zur Verfügung
stand, das bekanntlich nur von der Bundesregierung, einer Landesregie-
rung oder einem Drittel der Bundestagsabgeordneten eingeleitet werden
kann. Auch ein Organstreitverfahren, initiiert von einem Abgeordneten
des Bundestages, wäre wohl zulässig gewesen. Mit dem &quot;Kunstgriff&quot; ei-

ner extensiven Auslegung des Art. 38 GG hat es seine Rolle als &quot;Hüter

der deutschen Staatlichkeit&quot; festgeschrieben und sich die Einflußnahme
auf künftige Integrationsschritte gesichert. Dies kann auf den politischen
Entscheidungsprozeß nicht ohne Auswirkung bleiben. jede deutsche Re-

gierung wird sich bei Verhandlungen über eine Vertiefung der Integration
bewußt sein müssen, daß eine weitere Verlagerung von Kompetenzen auf
die europäische Ebene trotz voller Unterstützung durch Bundestag und
Bundesrat von jedem Bürger mit der Verfassungsbeschwerde angegriffen
und zumindest verzögert, wenn nicht gar verhindert werden kann. Da-
durch wird ihre Verhandlungsposition geschwächt und ihr Entschei-

dungsspielraum eingeschränkt. Die aus dem Grundgesetz nicht zwingend
folgende Erweiterung der Verfassungsbeschwerdemöglichkeit wirkt sich
somit - wenn auch nur indirekt - zu Lasten der europapolitischen Gestal-

tungsbefugnis der Regierung und der parlamentarischen Gremien aus.

Diese Auswirkungen auf die außenpolitischen Kompetenzen der Exeku-
tiVe und der Legislative hätten den Zweiten Senat dazu veranlassen sollen,
den Grundsatz des &quot;judicial self-restraint&quot; gerade in diesem sensiblen Be-

reich mehr zu beherzigen. Nach der bisherigen Rechtsprechung hätte er

durchaus die Möglichkeit gehabt, die Verfassungsbeschwerde insgesamt
als unzulässig zu verwerfen und sich eine den künftigen Integrationspro-
zeß präjudizierende Überprüfung des Maastrichter Vertrages zu versa-

gen48. Es bleibt abzuwarten, ob das Bundesverfassungsgericht mit seiner

Auslegung des Art. 38 GG im Bereich der politisch hoch strittigen Frage
des weiteren Fortgangs der europäischen Integration Geister auf den Plan

gerufen hat, die es später nicht mehr los wird. jedenfalls leistet das Urteil
der vielerorts beklagten Neigung Vorschub, politische Streitigkeiten vor

dem Verfassungsgericht auszutragen. Nur am Rande sei noch vermerkt,
daß das Gericht hier eine Art der Rechtsfortbildung betrieben hat, die es

beim EuGH mit erhobenem Zeigefinger kritisiert49.

48 So auch S c hw a r z e (Anm. 42), 5.
49 Siehe dazu unten 115, S. 43f.
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3. Widerstandsrecht und Grundrecht auf Durchführung
eines Volksentscheids?

Soweit sich die Beschwerdeführer auf ein Widerstandsrecht gemäß Art.
20 Abs. 4 GG berufen haben, hat der Zweite Senat mit Recht konstatiert,
daß ein solcher Fall schon deshalb nicht vorliege, weil ihnen - wie das

50Verfahren zeige - rechtsstaatliche Abhilfe zur Verfügung stehe
Die Argumentation der Europaparlamentsabgeordneten der Grünen,

Art. 38 GG gewähre ein Recht auf Durchführung eines Volksentscheides,
weil das Zustimmungsgesetz in den änderungsfesten Verfassungskern
nach Art. 79 Abs. 3 GG eingreife, hat das Gericht ebenfalls mit Recht
verworfen51. Diese Auffassung, die im Schrifttum teilweise Unterstüt-

52
zung fand läßt außer acht, daß das Grundgesetz einen Eingriff in die

gemäß Art. 79 Abs. 3 GG geschützten Prinzipien nicht erlaubt. Da

Durchbrechungen des Verfassungskerns gerade ausgeschlossen sind durch
die sog. &quot;Ewigkeitsgarantie&quot;, lassen sich aus der Verfassung keine Verfah-
ren herleiten, die solche verfassungswidrigen Änderungen legitimieren
könnten. Zutreffend weist das Gericht darauf hin, daß Art. 79 Abs. 3 GG
die verfassungsgebende Gewalt nicht zu binden vermag, es aber aus-

schließt, daß eine Änderung der Grundstrukturen, ob nun durch Gesetz

oder Volksentscheid, unter Berufung auf das Grundgesetz vorgenommen
werden kann. Diese Auffassung läßt Raum für Verfassungsneugebungen,
etwa im Rahmen des europäischen Einigungsprozesses, macht jedoch
deutlich, daß sich solche Prozesse nur außerhalb des Grundgesetzes voll-

53ziehen könnten

50 Vgl. Abschnitt B 4, S. 70 des Urteilstextes.
51 Vgl. Abschnitt B 5, S. 70f. des Urteilstextes.
52 Vgl. Murswiek (Anni. 5), 187f.; H.H. Rupp, Muß das Volk über den Vertrag

von Maastricht entscheiden?, NJW 1993, 38 ff. (40); d e r s., Maastricht - eine neue Verfas-

sung?, ZRP 1993, 211ff. (213); j. Wolf, Die Revision des Grundgesetzes durch Maas-

tricht, JZ 1993, 594 ff (600 f.)
53 So auch To in u s c h a t (Anin. 32), 491.
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II. Zur Begründetheit der Verfassungsbeschwerde

1. Die Europäische Union als &quot;Staatenverbund&quot;

Das Bundesverfassungsgericht hat, wie dies auch nicht anders zu. er-

warten war, ausdrücklich klargestellt, daß der Maastrichter Vertrag kei-
nen europäischen Staat begründet54. Dies folgt bereits sowohl aus der

Präambel als auch aus Art. A EUV, wo von den &quot;Grundlagen für einen

immer engeren Zusammenschluß der europäischen Völker&quot; bzw. von der

&quot;Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas&quot; die
Rede ist. Nach einer ausführlichen Analyse des Art. F Abs. 3 EUV

&apos;

stellt
das Gericht außerdem klar, daß die Union nicht ermächtigt wird, sich aus

eigener Macht Finanz- und sonstige Handlungsmittel zur Erfüllung ihrer

Aufgaben zu verschaffen. Art. F Abs. 3 EU-V begründet also nicht etwa

eine, Kompetenz-Kompetenz, die der Union Staatsqualität verleihen
würde, sondern enthält lediglich eine pOlitisch-programmatische Ab-

sichtserklärung der Mitgliedstaaten55. Dieses Ergebnis verdient uneinge-
schränkte Zustimmung.
Um den Zusammenschluß der Mitgliedstaaten staatsrechtlich zu cha-

rakterisieren, verwendet das Gericht den bisher ungebräuchlichen Begriff
des &quot;Staatenverbundes&quot;56. Nach der herkömmlichen Terminologie wur-

den unter den Oberbegriff der &quot;Staatenverbindung&quot; die beiden Katego-
rien des &quot;Staatenbundes&quot; und des &quot;Bundesstaates&quot; gefaßt57. Die Europäi-
sche Union ist weder der einen noch der anderen Kategorie zuzurechnen.
Daher lag es nahe, einen neuen Begriff zu wählen, um deutlich zu ma-

chen, daß es sich bei der Union um einen Zusammenschluß von Staaten

handelt, der enger ist als ein Staatenbund, aber (noch) nicht so eng wie
ein Bundesstaat58. Dieser Begriff ist geeignet, auch künftige Erschei-

&apos; Vgl. Abschnitt C II, S. 76 des Urteilstextes.
55 Vgl. Abschnitt C 112 b, S. 81 ff. des Urteilstextes.
56 Vgl. Abschnitt C 12 b 2, S. 74 des Urteilstextes und passim; der Begriff wurde von

dem Berichterstatter P. K i r c h h o f, Der deutsche Staat im Prozeß der europäischen Inte-

gration, HdbStRVII (1992),855ff., Rz. 38,50ff., geprägt.
57 Vgl. R. Herzog, Stichwort &quot;Staatenverbindung&quot;, in: Evangelisches Staatslexikon

(3. Aufl. 1987), Sp. 3376ff.; W. Rudolf, Stichwort &quot;Staatenbund&quot;, in: Lexikon des
Rechts (2. Bearb. Juli 1991), 4/970.

58 To m u s c h a t (Anm. 32), 492, weist unter Bezugnahme auf G. J e 11 i n e k darauf
hin, daß nach der deutschen Tradition unter einem Staatenbund ein Zusammenschluß ver-

standen wird, der auch für die Verteidigung zuständig ist; S c h w a r z e (Anm. 42), 3, kriti-
siert den Begriff des &quot;Staatenverbundes&quot; als &quot;Rückkehr zu den klassischen Formen des
Völkerrechts&quot;.

3 ZaöRV 54/1
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nungsformen der Union zu erfassen, solange die Schwelle zur Bundes-
staatlichkeit nicht überschritten wird.
Das Gericht stellt fest, daß die. künftige Entwicklung der Europäischen
Union in ihrer Zielsetzung letztlich offen ist, und fügt dann - fast könnte
man meinen, zur Beruhigung - hinzu,- daß derzeit jedenfalls die Grün-

dung eines Bundesstaates nicht beabsichtigt sei59. Auffällig ist in diesem

Zusammenhang die Betonung der Unabhängigkeit und Souveränität der

Mitgliedstaaten der Union, die nach Auffassung des Gerichts Weiterhin
&quot;im wesentlichen Tätigkeiten&apos;,einer Wirtschaftsgemeinschäft wahr-

niMMt60.. Die Richter weisen ausdrüc.klieh da hin, daß der Vertrag die
Union zur Achtung der nationalen Id&apos;&gt;entität der Mitgliedstaaten verpflich-
tet (Art. F Abs. 1 EUV). Der Wahrung der nationalen Souveränität die-
nen nach ihrer Auffassung auch das Prinzip der begrenzten Einzelzustän-

digkeit (Art. E EUV, Art. 3 b Abs. 1 EG.V), das die Union bzw. die
Gemeinschaft nur mit bestimmten&apos; Kompetenzen ausstattet, und das Süb&apos;
sidiaritätsprinzip (Art.,B Abs. 2 EUV, Art.&apos;3 b Abs. 2 EGV)61.

-

Auch wenn man den Begriff des &quot;Staatenverbundes-&apos;-&apos; als weitere Kate-

gorie einer Staatenverbindung akzeptiert, so greift doch die Charakteri-

sierung der Union als &quot;Wirtschaftsgemeinsc.haft&quot; und die starke Betonung
der nationalen Souveränität ihrer- Mitgliedstaaten im Hinblick auf die
Ziele des Maastrichter Vertrages zu kurz. Denn mit dem Vertrag wird

gerade eine neue Stufe der Integrätion erklommen62. Dies wird insbe-
sondere an der Einführung der Unionsbürg (Art. 8 EGV)63, der

Gewährung des, Kommunalwahlrechts für alle in einem anderen Mitglied-
staat lebenden Unionsbürger (Art. 8 b EGV) und der Einbeziehung wei-

ter Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik (Art. Jff. EU-V) sowie der
Innen- und Justizpolitik (Art.-Kff. EUV) deutlich. Es ist zwar richtig
daß für die beiden letztgenannten Materien&apos;zunachst nur eine intergou-
vernementale Zusammenarbeit vorgesehen ist. Dennoch sollte man nicht

verkennen, daß der Maastrichter Vertrag für die nationale Souveränität so

59 Vgl. Abschnitt C 111 a, S. 77 des Urteilstextes.
60 Ibid.
61 Siehe dazu unten 115, S. 43f.
62 To in u s c h a t (Anm. 32), 493, weist zutreffend darauf hin, daß sich der Vertrag

.von der bisher vorherrschenden Philosophie des Zweckverbandes&quot; löse.
63 Vgl. zur Unionsbürgerschaft z.B. S, Ma g i e r a, Die neuen Entwicklungen der Frei-

zügigkeit für Personen: Auf dem Wege zu einem europäischen Bürgerstatut, EuR 1992,
434ff.; M. Degen, Die Unionsbürgerschaft nach dem Vertrag über die europäische
Union unter besonderer Berücksichtigung des Wahlrechts, DÖV 1993, 749 ff.; S. H o b e,

Die Unionsbürgerschaft nach dem Vertrag von Maastricht, Der Staat 1993, 245 ff.
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sensible Bereiche wie die Außen-, Sicherheits- und Innenpolitik der ge-
meinsamen Abstimmung und dem gemeinsamen Handeln. unter Beteili-

gung der Kommission und des Parlaments öffnet. Insgesamt gibt es nicht

mehr viele Politikbereiche, die der Zuständigkeit der Europäischen Union

völlig entzogen sind. Dies ist eine Konsequenz der &quot;überstaatlichen Be-

dingtheit des Staates&quot;64, eine Antwort auf die immer schneller voran-

schreitende Entwicklung und internationale Verflechtung der modernen

Industnegesellschaft, deren Probleme kein Mitgliedstaat mehr allein zu

lösen,vermag.
Daß die Europäische Union weit über die bisherige Europäische Wirt-

schaftsgemeinschaft hinausgeht, war schließlich ausschlaggebend für die

Einfügung des neuen Art. 23 GG in das GrundgesetZ65. Insofern wird die

möglicherweise ergebnisorientierte Formulierung, die Mitgliedstaaten
hätten die Union gegründet, &quot;um einen Teil ihrer Aufgaben gemeinsam
wahrzunehmen und insoweit,ihre Souveränität gemeinsam auszuüben&quot;,
den Zielen des Vertrages nicht gerecht. Das Gericht zeichnet hier ein Bild

der Union, das eher dem von de Gaulle favorisierten &quot;Europa der Vater-

länder&quot; als der mit dem Vertrag intendierten &quot;immer engeren Union der
Völker Europas&quot; (Präambel und Art. A Abs. 2 EUV) gleicht.

2. Möglichkeit des Austritts aus der Europäischen Union

Zur Untermauerung der Feststellung, daß die Bundesrepublik nicht
Gliedstaat in einem europäischen Bundesstaat, sondern Mitglied in einem
Staatenverbund ist, wiederholt das Gericht seine bereits in der Richtli-

nien-Entscheidung66 enthaltene Aussage, daß Deutschland einer der

&quot;Herren der Verträge&quot; sei. Daran schließt sich die Formulierung an, daß

64 Vgl. j. Schwarze, Die überstaatliche Bedingtheit des Staates, in: P. Häberle/i.
Schwarze /W. Graf Vitzthurn, Die überstaatliche Bedingtheit des Staates - Zu Grundposi-
tionen Werner von Simsons auf den Gebieten der Staats- und Verfassungslehre, des Völ-
ker- und des Europarechts, EuR, Beiheft 1/1993, 39ff. (41); W. von Simson/j.
S c h w a r z e, Europäische Integration und Grundgesetz - Maastricht und die Folgen für
das deutsche Verfassungsrecht (1992), 8ff. in.w.N.

6&apos; BT-Drs. 12/3896, 16f.; vgl- zu Art. 23 GG etwa R. Scholz, Europäische Union
und deutscher Bundesstaat, N`VwZ 1993, 817ff.; ders., Grundgesetz und europäische
Einigung, NJW 1992, 2593ff.; U. Everling, Überlegungen zur Struktur der Europäi-
schen Union und zum neuen Europa-Artikel des Grundgesetzes, DVBL 1993, 936ff.; F.

Ossenbühl, Maastricht und das Grundgesetz - eine verfassungsrechtliche Wende?,
DVB1. 1993, 629 ff.; C.D. C 1 a s s e ii, Maastricht und die Verfassung: kritische Bemerkun-

gen zum neuen &quot;Europa-Artikel&quot; 23 GG, ZRP 1993, 57ff.; D i F a b i o (Anm. 5), 191 ff.
66 BVerfGE 75, 223 (242).
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die Mitgliedstaaten eben als &quot;Herren der Verträge&quot; die Zugehörigkeit zur

Union &quot;letztlich durch einen gegenläufigen Akt auch wieder aufheben
könnten-1167. In ersten Reaktionen der Medien auf das Urteil ist diese Pas-7

sage dahin gehend verstanden worden, daß das Bundesverfassungsgericht
Deutschland einen einseitigen Austritt aus der Europäischen Union zuge-
standen habe. Das Gericht hat aber ausdrücklich im Plural von allen Mit-

gliedstaaten gesprochen. Die hier zum Ausdruck gebrachte Auffassung&quot;
daß die Vertragsstaaten eines völkerrechtlichen Vertrages diesen durch ei-

nen gemeinsamen aaus contrarius wieder aufheben könnten, entspricht
den allgemeinen Regeln des Völkerrechts, wie sie auch in die Wiener Ver-

tragsrechtskonvention Eingang gefunden haben68. Da es sich sowohl bei
den Gründungsverträgen für die Europäischen Gemeinschaften als auch
beim Maastrichter Vertrag um völkerrechtliche Verträge handelt, sind

diese Regeln anwendbar69. Der Gegenmeinung, derzufolge die Gemein

schaft sich von ihrer völkerrechtsvertraglichen Grundlage gelöst hat und
über ein eigenständiges Verfassungssystem verfügt, das nicht mehr zur

Disposition der Mitgliedstaaten steht70, ist allerdings folgendes zuzuge-
ben: der Integrationsprozeß, insbesondere die Verflechtung der Volks-

wirtschaften der Mitgliedstaaten, dürfte in seinem 5. Jahrzehnt so weit

fortgeschritten sein, daß er faktisch nicht mehr reversibel ist. Eine Auflö-

sung der Union erscheint deshalb allenfalls unter revolutionär veränderten

Umständen denkbar71. Daher dürfte der ausdrückliche Hinweis des Ge-

richts auf die rechtliche Möglichkeit einer einverständlichen Aufhebung
72der Union theoretischer Natur sein

67 Vgl. Abschnitt C 111 a, S. 78 des Urteilstextes.
68 Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23.5.1969 (BGBl. 1985 11,

927), Art. 39, 40 und 54.
69 So die wohl noch herrschende Auffassung, vgl. z.B. R. B e r n h a r d t, Das Recht der

Europäischen Gemeinschaften zwischen Völkerrecht und staatlichem Recht, FS Bindsched-

ler (1980), 229 ff (234 f.); M. Z u 1 e e g, Der Bestand der Europäischen Gemeinschaft, FS

Sasse, Bd. 1 (1981), 55 ff. (59); To in u s c h a t (Anm. 32), 494 L; wohl auch M. S c h w e i t -

z e r/W. H u m in e r, Europarecht (4. Aufl. 1993), 152; R. S t r e i n z, Europarecht (1992),
27; H.-j. B 1 a n k e, Der Unionsvertrag von Maastricht - Ein Schritt auf dem Weg zu

einem europäischen Bundesstaat?, DÖV 1993, 412 ff (420 f.).
70 Vgl. insbesondere U. E v e r 1 i n g, Sind die Mitgliedstaaten der Europäischen Ge-

meinschaft noch Herren der Verträge?, FS Mosler (Beiträge zum ausländischen öffent-

lichen Recht und Völkerrecht, Bd. 81) (1983), 173ff. (186ff.); ähnlich W. Meng, in:

Groeben/Thiesing/Ehlermann, Kommentar zum EWG-Vertrag (4. Aufl. 1991), Art. 236,
Rz. 23 ff., 27; M. H i 1 f, ibid., Art. 240, Rz. 6 ff. m.w.N.

71 E v e r 1 i n g, ibid., 189.
72 S c h w a r z e (Arun. 42), 4, spricht von einem &quot;recht naive[n] Hinweis auf ein Auflö-

sungsrecht&quot;.
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Noch an einer weiteren Stelle spricht das Gericht von einer &quot;Lösung
aus der Gemeinschaft&quot; als &quot;ultlma ratio-1-173. Aus dem Zusammenhang er-

gibt sich aber, daß hier nicht die Europäische Gemeinschaft als solche,
sondern nur die in der geplanten Währungsunion zusammengeschlossene
&quot;Stabilitätsgemeinschaft&quot; gemeint ist. Diese Auffassung des Gerichts ent-

spricht wiederum den allgemeinen Regeln des Völkerrechts. So ist Art. 56

Abs. 1 lit. b der Wiener Vertragsrechtskonvention, der insoweit Ge-
wohnheitsrecht kodifiziert, zu entnehmen, daß sich auch bei fehlender

Kündigungs- oder Rücktrittsklausel ein Kündigungs- oder Rücktritts-
recht aus der Natur des Vertrages herleiten läßt. Es entspricht dem Sinn
und Zweck des Art. 109 j EGV, der die Konvergenzkriterien für den
Eintritt in die dritte Stufe der Währungsunion festlegt, daß deren Vorlie-

gen auch während der Dauer der Währungsunion sichergestellt sein muß,
um vor allem die Preisstabilität zu gewährleisten. Läßt sich dieses Ziel

etwa wegen einer grundlegenden Verschlechterung der wirtschaftlichen
Situation in den Mitgliedstaaten nicht erreichen, so muß ihnen ein Kündi-
gungsrecht zugestanden werden74. Dieses ist aber nicht gleichzusetzen
mit einem Recht zum einseitigen Austritt aus der Union. Ein solches
Austrittsrecht Deutschlands hat das Bundesverfassungsgericht an keiner
Stelle des Urteils bejaht.

3. Die aus dem Demokratieprinzip abgeleiteten Grenzen

der Integration

Das Herzstück der Überprüfung des Bundesverfassungsgerichts bildet
die Vereinbarkeit der Bestimmungen des Maastrichter Vertrages mit dem

Demokratieprinzip. Ausgangspunkt der Prüfung ist - wie bereits oben

ausgeführt75 - Art. 38 GG, in dessen Schutzbereich der unantastbare
Kern des Demokratieprinzips gemäß Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20
Abs. 1 und 2 GG einbezogen worden ist. Als Maßstab der Überprüfung
dient der neue Art. 23 Abs. 1 GG, der durch den Verweis auf Art. 79

Abs. 3 GG die in Art. 20 GG enthaltenen Strukturprinzipien in ihrem

änderungsfesten Kern ausdrücklich als Schranken des europäischen Inte-

grationsprozesses benennt. Eine Verletzung des demokratischen Prinzips
läge vor, wenn der Gehalt an demokratischer Legitimation deutscher

Staatsgewalt durch die Verlagerung von Kompetenzen des Bundestages

73 Vgl. Abschnitt C 112 e, S. 88 des Urteilstextes.
74 So auch To in u s c h a t (Anm. 32), 495.
75 Siehe oben 12, S. 26 ff.
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auf die Organe der Europäischen Union entleert würde. Deshalb kommt

es nach Auffassung des Gerichts entscheidend darauf an, daß die gegen-
über dem Bürger ausgeübte Hoheitsgewalt auch im Rahmen des europai-
schen Einigungsprozesses durch Rückkoppelung an die nationalen Parla-

mente hinreichend demokratisch, legitimiert ist.

a) Keine Verletzung des Demokratieprinzips durchMehrheitsentscheidungen
auf Unionsebene

Das Gericht stellt am Beginn seiner Prüfung mit Recht fest, daß das

Demokratieprinzip nicht schlechterdings die Mitgliedschaft der Bundesre-

publik in einer supranationalen Organisation ausschließt, in der nach dem

Mehrheitsprinzip entschieden wird. Es wird vielmehr durch die aus-

drücklich in der Verfassung vorgesehene und erwünschte Beteiligung
Deutschlands am europäischen Integrationsprozeß modifiziert. An dieser

Stelle stellt das Gericht dem mit der Übertragung von Hoheitsrechten
verbundenen Verlust des Wahlbürgers an Einfluß auf den politischen
Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß den Gewinn an Einflußmög-
lichkeiten Jedes Mitgliedstaats und seiner Bürger auf Gemeinschaftsebene
gegenüber76. Hier klingt erstmals der mit dem Verlust staatlicher Kompe-
tenzen eng verknüpfte Gedanke einer Kompensation durch verstärkte

Einflußnahme auf den Willensbildungsprozeß der Union an77. Er wird in

den späteren Ausführungen zum Demokratieprinzip allerdings nicht wei-

ter verfolgt. Zutreffend hebt das Gericht hervor, daß die von dem Be-

schwerdeführer vertretene These, das grundgesetzliche Demokratleprin-
zip verlange durchgängig das Einstimmigkeitsprinzip in der Union, der

Integrationsoffenheit unserer Verfassung widerspreche und in der Konse-
711

quenz jeden demokratischen Staat integrationsunfähig machen würde

Diese integrationsfreundliche Feststellung relativiert das Gericht dann je-
doch mit dem Hinweis darauf, daß das Mehrheitsprinzip in dem aus der
Gemeinschaftstreue folgenden Gebot der Rücksichtnahme auf die Verfas-

sungsprinzipien &apos;und elementaren&apos; Interessen der Mitgliedstaaten seine

76 Vgl. Abschnitt C 12 a, S. 72 des Urteilstextes; das in dieser Passage zum Ausdruck
kommende Verständnis für die Besonderheiten der Integration wird von C.0. L en z1 Der

Vertrag von Maastricht nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, NJW 1993, 3038f.

(3039), und von S c h w a r z e (Anm. 42), 4, positiv vermerkt.
77 Vgl. zum Kompensationsgedanken H. S t e i n b e r g e r, Der Verfassungsstaat als

Glied einer europäischen Gemeinschaft, VVI)StRL 50 (1991), 9ff. (39ff.).
78 Vgl. Abschnitt C 12 a, S. 73 des Urteilstextes.

http://www.zaoerv.de
© 1994, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Vertrag von Maastricht 37

79Grenze finde Mit dieser Formulierung greift das Gericht auf den Lu

xemburger Kompromiß von 1966 zurück, in dessen Folge- die Entschei-

dungen in der Gemeinschaft nahezu zwei Jahrzehnte lang weitgehend ein-

stimmig gefaßt worden sind80. Erst nach Inkrafttreten der Einheitlichen

Europäischen Akte am 1. Juli 1987 ist diese Entscheidungspraxis durch
immer häufigere Mehrheitsentscheidungen abgelöst worden, so daß der

Luxemburger Kompromiß heute auf Gemeinschaftsebene außerhalb des

Agrarbereichs an Gewicht verloren hat81. Daher ist es mit Blick auf die

Funktionsfähigkeit der Union bedenklich, wenn das Bundesverfassungs-
gericht die Rückkehr zur Entscheidungspraxis des Luxemburger Kom-

promisses unter Berufung auf das Demokratieprinzip und elementare In-

teressen der Mitgliedstaaten in bestimmten Situationen für geboten erach-

tet.

b) Sicherstellung einerhinreichenden demokratischen Legitimation
der Unionsgewalt

Des weiteren hebt das Gericht hervor, daß die erforderliche demokrati-
sche Legitimation beim derzeitigen Stand der Integration notwendig
durch die Rückkoppelung des Handelns der europäischen Organe an die
nationalen Parlamente erfolgt. Dem Europäischen Parlament kommt da-
bei nur eine &quot;stützende Funktion&quot; zu, die sich - worauf das Gericht zu-

treffend hinweist - durch ein einheitliches Wahlrecht in allen Mitglied-
staaten und einen größeren Einfluß auf die Politik und Rechtsetzung der
Union verstärken ließe82. Allerdings geht das Gericht in diesem Zusam-

menhang nicht auf die im Maastrichter Vertrag erfolgte Erweiterung der

Mitwirkungsrechte des Europäischen Parlaments ein83. Der Grund für
die derzeit lediglich ergänzende Rolle- des Europäischen Parlaments bei
der demokratischen Legitimation liegt nach Auffassung des Senats im

79 Ibid.
80 Vgl. T. 0p p e rm a n n, Europarecht (1991), 15 f. und passim; S t r e i n z (Anm. 69),

67; d e r s., Die Luxemburger Vereinbarung (1984); S c hw e i t z e r / H u mm e r (Anm. 69),
38ff.

81 Vgl. A.L. Te a s d a I e, The Life and Death of the Luxembourg Compromise, JCMS
1993, 567ff.

82 Vgl. Abschnitt C 12 b 2, S. 74f. des Urteilstextes.
83 Vgl. dazu F. v. Burchard, Vertrag über die Europäische Union: Auswirkungen

auf die Rechtsetzungsverfahren nach dem EWGV, DÖV 1992, 1035 ff. (1038 f.); G. R es s,
Die Europäische Union und die neue juristische Qualität der Beziehungen zu den Europäi-
schen Gemeinschaften, JuS 1992, 985ff. (988f.); j. Schwarze, Das Staatsrecht in Eu-

ropa, JZ 1993, 585ff. (588) in.w.N.

http://www.zaoerv.de
© 1994, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


38 König

Fehlen bestimmter vorrechtlicher Voraussetzungen für eine vollwertige
Repräsentation. Genannt werden u.a. eine ständige freie Auseinanderset-
zung aller relevanten gesellschaftlichen Kräfte und die Herausbildung ei-

ner öffentlichen Meinung auf europäischer Ebene84. Hier werden die im
Nationalstaat vorliegenden Voraussetzungen für eine parlamentarische
Demokratie auf den europäischen Integrationsprozeß übertragen. Dabei
bleibt außer Betracht, daß die Fortentwicklung demokratischer Elemente
auf der Unionsebene aller, Voraussicht nach einem anderen Muster folgen

85wird als der historische Entwicklungsprozeß in den einzelnen Staaten

Die bisherigen institutionellen Strukturen der Gemeinschaft bzw. der

Union lassen eher darauf schließen, daß das Demokratieprinzip anders

ausgestaltet sein wird als das in den Mitgliedstaaten vorherrschende Prin-

zip der parlamentarischen Demokratie.
Da den nationalen Parlamenten die Hauptaufgabe der demokratischen

Legitimierung europäischer Hoheitsgewalt zufalle, müßten ihnen - und
damit dem Deutschen Bundestag - &quot;Aufgaben und Befugnisse von sub-
stantiellem Gewicht-&apos;-&apos; verbleiben86. Demzufolge finde die Übertragung
von Kompetenzen:auf die europäische Ebene dort ihre Grenze, wo in den
Grundbestand rechtsetzender und politisch gestaltender Aufgaben des

Bundestages eingegriffen zu werden drohe. Wo diese Grenze genau ver-

läuft, läßt das Gericht verständlicherweise offen. Es spricht insoweit nur

von &quot;hinreichend bedeutsame[n] eigene[n] Aufgabenfelder[n]&quot; des Parla-

mentS87, die erhalten bleiben müs.sen. Bemerkenswert ist, daß der Senat

bei der Bestimmung des unantastbaren Kerns des Demokratieprinzips
nicht auf das Spannungsverhältnis zwischen der Staatszielbestimmung des
Art. 23 Abs. 1 GG - Mitwirkung der Bundesrepublik Deutschland bei
der Entwicklung der Europäischen Union - und der Ewigkeitsgarantie in

Art. 79 Abs, 3 GG eingegangen ist, Es hätte zumindest nahe gelegen, die

84 Vgl. Abschnitt C 12 b 1, S. 74 des Urteilstextes.
85 Vgl. z.B. J.A. Frowein, Die rechtliche Bedeutung des Verfassungsprinzips der

parlamentarischen Demokratie für den europäischen Integrationsprozeß, EuR 1983, 301 ff.

(304f.); M. Hilf, Die rechtliche Bedeutung des Verfassungsprinzips der parlamentari-
schen Demokratie für den europäischen Integrationsprozeß, EuR 1984, 9ff.; Steinber-

g e r (Anm. 77), 23, 47ff.; M. Z u 1 e e g, Demokratie in der Europäischen Gemeinschaft, JZ
1993, 1069ff. (1071 f.); C.0. L en z, Vertrag von Maastricht - Ende demokratischer Staat-

lichkeit?, NJW 1993, 1962ff. (1963); Schwarze (Anm. 83), 588; a.A. C. Kirchnerj.
H a a s, Rechtliche Grenzen für Kompetenzübertragungen auf die Europäische Gemein-

schaft, JZ 1993, 761 ff. (766f.), die im wesentlichen mit der Auffassung des BVerfG, über-
einstimmen.

86 Vgl. Abschnitt.C 12 b 2, S. 75 des Urtellstextes.
87 Ibid.
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Frage aufzuwerfen, ob der änderungsfeste Kern der dort genannten
Strukturprinziplen zur Herstellung praktischer Konkordanz nicht im
Lichte der in Art. 23 Abs. 1 GG festgeschriebenen Integrationsoffenheit
der Verfassung bestimmt werden müßte88. Dies würde die Möglichkeit
eröffnen, bei der Grenzziehung die Besonderheiten des europäischen
Einigungsprozesses zu berücksichtigen. Bei der Bestimmung der aus dem

Demokratieprinzip abgeleiteten Integrationsschranken könnte in diesem

Zusammenhang wiederum der Kompensationsgedanke nutzbar gemacht
werden. Es stellt sich mithin die Frage, ob der Verlust auch gewichtiger
Kompetenzen des Bundestages möglicherweise durch den Gewinn an

Einfluß- und Gestaltungsmöglichkeiten in Rat und Parlament der Union

kompensiert werden könnte. Dabei gilt es zu bedenken, daß in vielen
Bereichen eine rein nationale Problemlösung ohnedies nicht mehr mög
lich ist.

Durch das Gebot, dem Bundestag wesentliche Kompetenzen zu erhal-

ten, und die gleichzeitige Forderung nach dem schrittweisen Ausbau der
demokratischen Grundlagen der Union hat das Gericht Regierung und
Parlament zudem vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Denn jeder Schritt
zur Stärkung der Kompetenzen des Europäischen Parlaments kann nach
deutschem Verfassungsrecht im Hinblick auf die Rechte des Bundestages
ein Schritt zuviel sein. Damit hat das Verfassungsgericht die Gestaltungs-
möglichkeiten zur Beseitigung des oft beklagten Demokratiedefizits auf
Unionsebene beträchtlich eingeschränkt.

4. Die Ausführungen zur Währungsunion

Ausgangspunkt der Überprüfung der vertraglichen Bestimmungen zur

Wirtschafts- und Währungsunion ist die bereits im Eurocontrol I-Be-
schluß enthaltene Feststellung, daß das Zustimmungsgesetz - und damit
der Vertragsinhalt - hinreichend bestimmt erkennen lassen muß, in wel-
chem Umfang und Ausmaß Hoheitsrechte übertragen werden89. Die Zu-

stimmung für zu unbestimmte vertragliche Verpflichtungen käme einer

Generalermächtigung der europäischen Organe durch den deutschen Ge-

setzgeber gleich und wäre eine Entäußerung von Hoheitsgewalt, die das
in Art. 38 GG einbezogene Demokratieprinzip verletzen würde. Ent-
scheidend ist demnach, daß die im Unionsvertrag vorgezeichneten Inte-

88 So auch Tomuschat (Arun. 32), 494; ähnfich M. Herdegen, Die Belastbarkeit
des Verfassungsgefüges auf dem Weg zur Europäischen Union, EuGRZ 1992, 589ff. (593).

89 BVerfGE 58, 1 (37).
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grationsschritte für das Parlament voraussehbar und hinreichend be-

stimmbar sind90. Anhand dieses Maßstabes untersucht das Gericht die

Vertragsbestimmungen zur Währungsunion und die dazugehörigen Pro-

tokolle über die Konvergenzkriterien und über den Übergang zur dritten

Stufe der Wirtschafts- und Währungsumon und legt diese mit Blick auf

die Wahrung der Rechte des Deutschen Bundestages aus. Zuzustimmen

ist dem Senat, soweit er die Währungsunion als &quot;Stabilitätsgemeinschaft&quot;
versteht, deren vorrangiges Ziel die Gewährleistung der Preisstabilität ist,
und feststellt, daß: die in Art. 109 j Abs. 1 EGV genannten Konvergenz-
kriterien ohne deutsche Zustimmung nicht &quot;aufgeweicht&quot; werden kön-

nen91. In diesem Zusammenhang hebt das Gericht hervor,.daß die Siche-

rung der Preisstabilität der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 88

Satz 2 GG als Verfassungspflicht obliegt. Bemerkenswert isti daß die Ge-

meinschaftsorgane nach seiner Auffassung nach dem aus Art. 5 E(W)GV
abgeleiteten Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit verpflichtet sind, auf

diesen Umstand Rücksicht zu nehmen. Bisher hat der EuGH, der für die

Auslegung des Art. 5 EGV allein zuständig ist, die Pflicht zur loyalen
Zusammenarbeit noch nicht auf Verfassungspflichten der Mitgliedstaaten

92ausgedehnt
Bedenklich erscheint die Auslegung der Vertragsbestimmungen, die

den Eintritt in die 3. Stufe der Währungsunion betreffen. Das Gericht

interpretiert den in Art. 109 j Abs 4 EGV genannten Zeitpunkt (l. Ja-
nuar 1999) unter Hinweis auf die Abhängigkeit der künftigen Entwick-

lung der Währungsunion von der &quot;Vollzugsbereitschaft&quot; aller Mitglied-
1193

staaten &quot;eher als Zielvorgabe denn als rechtlich durchsetzbares Datum
Ferner stellt es entgegen der im Schrifttum bisher nahezu einhelligen Auf-

fassung94 fest, daß es sich bei dem endgültigen Eintritt in die 3. Stufe der

90 Vgl. Abschnitt C 13, S. 76 des Urteilstextes.
91 Das Gericht verweist auf Art. 6 des Protokolls über die Konvergenzkriterien, dem-

zufolge die Einzelheiten der Kriterien nur durch einen einstimmigen Ratsbeschluß festge-
legt werden können, vgl. Abschnitt C 112 d 2 (3), S. 86f. des Urteilstextes.

92 Vgl. Abschnitt C 112 d 2 (2), S. 86 des Urteilstextes; der Beschluß des, EuGH, vom
13.7.1990 in der Rechtssache C-2/88 Imm., SIg. 1990 1, S. 3367, auf den sich das Gericht

bezieht, behandelt die Pflicht der loyalen Zusammenarbeit zwischen den Gemeinschaftsor-

ganen und den Gerichten der Mitgliedstaaten (insb. Rz. 17f., S. 3372).
93 Vgl. Abschnitt C&quot; 112 d 2 (1), S. 85 des Urteilstextes.
94 Vgl. z.B. H. H a u s e r, Die Ergebnisse von Maastricht zur Schaffung einer Europäi-

schen Währungsunion, Außenwirtschaft 1992, 151ff. (152); L. Müller, Verfassungs-
rechtliche Fußnoten zum Maastrichter Vertrag über eine Wirtschafts- und Währungsunion,
DVBL 1992, 1249ff. (1255); U* Häde, Die Europäische Wirtschafts- und Währungs-
union, EuZW 1992, 171ff. (173); H. Bruggmann, Die EG auf dem Weg zur Wirt-
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Währungsunion spätestens zum 1. Januar 1999 nicht um einen &quot;Automa-
tismus&apos;-&apos; handele, sondern das Verfahren für einen erneuten, verfassungs-
rechtlich gebotenen Beschluß des Bundestages Raum lasse. Diese Ausle-

gung stützt der Senat auf das Protokoll über den Übergang zur dritten
Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion, demzufolge der Eintritt in
die 3. Stufe die Durchführung &quot;vorbereitender Arbeiten&quot; in den Mitglied-
staaten voraussetzt. Diese wiederum können nach Auffassung des Ge-
richts unter Parlamentsvorbehalt gestellt werden und somit eine abschlie-
ßende Entscheidung des Bundestages vorsehen. Der Hinweis auf den
Grundsatz der Organtreue bei der Handhabung der Erklärung des Bun-

destages zur Wirtschafts- und Währungsunion vom 2. Dezember 199295
und des Schreibens des Bundesfinanzministers an die Vorsitzende des Eu-

ropaausschusses vom 2. April 19939&apos; macht deutlich, daß die. Bundesre-

gierung bei Entscheidungen gemäß Art. 109 j Abs. 3 und 4 EGV an die

Entschließung des Bundestages gebunden sein wird.
Diese Auslegung mag man aus wirtschafts- und währungspolitischen

Gründen begrüßen. Sie widerspricht aber dem Wortlaut und der Inten-

tion der Vertragsbestimmungen und des dazugehörigen Protokolls, in
dem den Mitgliedstaaten die Rechtspflicht zur Beschleunigung der vorbe-
reitenden Arbeiten auferlegt wird, &quot;damit die Gemeinschaft am 1. Januar
1999 unwiderruflich in die dritte Stufe eintreten kann Nach dem
Willen der Vertragspartner sollte der Eintritt in die 3. Stufe der Wäh-

rungsunion nach einem festgefügten Zeitplan erfolgen und gerade nicht
mehr von einer erneuten Zustimmung der nationalen Parlamente abhän-

gig sein. Ansonsten wäre der Vorbehalt Großbritanniens, der einen ge-
sonderten Beschluß der britischen Regierung und des Parlaments zur

schafts- und Währungsunion - Eine Zwischenbilanz, Außenwirtschaft 1993, 279ff. (302f.);
M. P o t a c s, Nationale Zentralbanken in der Wirtschafts- und Währungsunion, EuR 1993,
23 ff. (30); Hj. H a h n, Zum Geltungsbereich der Europäischen Währungsunion, JZ 1993,
481 ff. (483 f.); d e r s., Der Vertrag von Maastricht als völkerrechtliche Übereinkunft und
Verfassung (1992), 42ff., 120; G. Nicolaysen, Rechtsfragen der Währungsunion
(1993), 35ff.

95 BT-Drs. 12/3906; dort heißt es u.a.: ... Die Bundesregierung bedarf demgemäß für
ihr Stimmverhalten bei Beschlüssen des Rates nach Artikel 109 j Abs. 3 und 4 des Vertrages
zur Gründung der Europäischen Union des zustimmenden Votums des Deutschen Bun-

destages &quot;.
96 In dem Schreiben heißt es u.a.: ... Im Plenum des Deutschen Bundestages habe ich

am 2. Dezember 1992 bereits festgestellt, die Bundesregierung werde sich vor dem wichti-

gen Schritt in die Währungsunion der &apos;Rückendeckung der gesetzgebenden Gremien versi-
chern&apos;. Ich habe dabei auf das &apos;zustimmende Votum&apos; Bezug genommen, von dem in den
übereinstimmenden Entschließungen des Bundestages und Bundesrates gesprochen wird
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Voraussetzung für den Eintritt des Landes in die 3. Stufe der Währungs-
union macht97, unverständlich. In der Auslegung des Bundesverfassungs-
gerichts ist also eine Diskrepanz zwischen. den verfassungsrechtlichen und
den gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen der Bundesrepublik
Deutschland angelegt. Sie ist deshalb unter dem Gesichtspunkt der Völ-

ker- bzw. der Europarechtsfreundlichkeit unserer Verfassung. problema-
tisch. Zudem wird hier ein grundsätzliches Problem deutlich, das sich bei

der Überprüfung von Zustimmungsgesetzen zu völkerrechtlichen Verträ-

gen stellt. Das Bundesverfassungsgericht hat sich im Verlaufe seiner

Rechtsprechung zur Einbeziehung von Völkerrecht in das innerstaatliche

Recht offenbar von der früher weitgehend vertretenen Transformations-

theorie ab- und den neueren Vollzugs-, Inkorporations- oder Rezeptions-
theorien zugewandt98. Wird nun aber Völker- bzw. Europarecht unter

Beibehaltung seiner Qualität als Völker- bzw.- Europarecht, d.h. ohne in

deutsches Recht umgewandelt zu werden, in die innerstaatliche Rechts-

ordnung hineingenommen, so erhebt sich die Frage, inwieweit dieses

Recht &quot;&apos;verfassungskonform&quot; - und damit u.U. im Widerspruch zu völ-

ker- oder gemeinschaftsrechtlichen Interpretationsregeln - ausgelegt wer-

den darf. Eine Vertiefung dieses Problems würde den Rahmen der vorlie-

genden Urteilsbesprechung sprengen. Festzuhalten bleibt jedenfalls, daß

die &quot;verfassungsgeleitete&quot; Auslegung der Vertragsbestimmungen zur

Währungsunion zu einem Auseinanderfallen gemeinschafts- und verfas-

sungsrechtlicher Verpflichtungen führen und die Bundesregierung damit

in eine schwierige außenpolltische Lage bringen könnte. Konsequenter
wäre es wohl gewesen, wenn sich die Bundesrepublik Deutschland

ebenso wie Großbritannien bei der Ratifikation den Eintritt in die 3. Stufe

der Währungsunion erst nach erneuter parlamentarischer Zustimmung
99vorbehalten hätte

97 Protokoll über einige Bestimmungen betreffend das Vereinigte Königreich Großbri-

tannien und Nordirland, 1. Abs.
98 So H. S t e i n b e r g e r, Entwicklungslinien in der neueren Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts zu völkerrechtlichen Fragen, ZaöRV 48 (1988), lff. (4f.); vgl. zu

den verschiedenen Theorien allgemein Kj. Partsch, Die Anwendung des Völkerrechts

im innerstaatlichen Recht - Überprüfung der Transformationslehre, Bericht DGVR 6

(1964), 18 ff 41 ff.
99,So auch A. Weber, Die Wirtschafts- und Währungsunion nach dem Maastricht-

Urteil des BVerfG, JZ 1994, 53 ff. (57); ebenfalls kritisch S c h r ö d e r (Anm. 26 a), 324 f..
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5. Die Problematik der Kompetenzüberschreitung
auf Unionsebene

Das Bundesverfassungsgericht macht deutlich, daß die Bestätigung des
Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung im Unionsvertrag für die
Verfassungsmäßigkeit des Zustimmungsgesetzes von erheblichem Ge-
wicht ist. Das Subsidiaritätsprinzip100 (Art. 3 b Abs. 2 EGV) und den
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Art. 3 b Abs. 3 EGV) versteht es als

Kompetenzausübungsschranken101. Um die Beachtung des Subsidiaritats-
prinzips insbesondere in der Praxis des Rates als des eigentlichen Gesetz-

gebers sicherzustellen, leitet es aus Art. 23 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 GG
eine Verfassungspflicht sowohl für die Bundesregierung als auch für den
Bundestag ab, sich für dessen strikte Handhabung auf Unionsebene ein-
zusetzen102. Bemerkenswert ist, daß auch das Verhältnismäßigkeitsprin-
zip für die Zwecke einer Begrenzung gemeinschaftsrechtlicher Kompeten-
zen herangezogen wird. Nach Auffassung des Gerichts dient es dazu, die
Regelungsintensität von Gemeinschaftsmaßnahmen zu beschränken und
die nationale Identität der Mitgliedstaaten gegen ein Übermaß europäi-
scher Regelungen zu wahren103. Diese Interpretation des Subsidiaritäts-
und des Verhältnismäßigkeitsprinzips ist zwar für die übrigen Mitglied-
staaten und den EuGH nicht bindend, setzt aber für die künftige Recht-
sprechung des EuGH ein unübersehbares Zeichen. Überdies enthalten die
Ausführungen zum Subsidiaritätsprinzip klare Vorgaben für das Abstim-
mungsverhalten der Bundesregierung im Rat, wenn die Frage der KomPe-
tenzausübung auf Gemeinschaftsebene zweifelhaft sein sollte. Einer Maß-
nahme, die nach ihrer Einschätzung das Subsidiaritätsprinzip nicht beach-
tet, dürfte sie nicht zustimmen104.
Überraschend deutlich ist die Kritik des Bundesverfassungsgerichts an

der bisherigen Rechtsprechung des EuGH zur Auslegung von Kompe-

100 Zum Subsidiaritätsprinzip gibt es inzwischen eine Fülle von Literatur, die hier nicht
im einzelnen aufgeführt werden kann. Vgl. grundlegend dazu C. Stewing, Subsidiarität
und Föderalismus in der Europäischen Union (1992); am 1Z11.1993 haben das Europäi-
sche Parlament, der Rat und die Kommission eine &quot;Interinstitutionelle Vereinbarung über
die Verfahren zur Anwendung des Subsidiaritätsprinzips&quot; geschlossen, abgedruckt in:
EuGRZ 1993, 603f.

101 Vgl. Abschnitt C 112 a, S. 80 des Urteilstextes.
102 Vgl. Abschnitt C 113 c, S. 93 des Urteilstextes.
103 Ibid., Abschnitt C 113 d.
1()4 So auch A. B 1 e c k in a n n/U. P i e p e r, Maastricht, die grundgesetzliche Ordnung

und die &quot;Superrevisionsinstanz&quot;, RIW 1993, 969ff. (976).
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tenznormen ausgefallen. Gestützt auf das Prinzip der begrenzten Einzel-

ermächtigung und das ausdrückliche Erfordernis einer Vertragsänderung
für den Fall der Vergemeinschaftung weiterer Kompetenzen unterscheidet
der Senat zwischen der Rechtsfortbildung innerhalb der Vertrage einer-

seits und einer vom Vertragsrecht nicht mehr gedeckten Rechtsetzung an-

dererseits. Mit Blick auf den EuGH stellt er fest, daß in Zukunft die

Auslegung von Befugnisnormen nicht einer Vertragserweiterung gleich-
kommen dürfe. Damit haben die Verfassungsrichter den Gemeinschafts-

organen und insbesondere dem EuGH in bezug auf &quot;eine großzügige
Handhabung des Art. 235 EWGV im Sinne einer &apos;Verträgsabrundungs-
kompetenz-&apos;-&quot; sowie einer Vertragsauslegung nach den Grundsätzen der

implied powers und des effet utile sozusagen die, &quot;gelbe Karte&quot; ge-
zeigt104a. Sie sind dabei aber über das Ziel hinausgeschossen. Denn nun-

mehr ist jeder Rechtsakt, der in Überschreitung der kompetenziellen Vor-
schriften des Vertrages vorgenommen wurde und deshalb nicht mehr vom
deutschen Zustimmungsgesetz gedeckt ist, im deutschen Hoheitsbereich
nicht verbindlich. Dementsprechend wären die deutschen Staatsorgane
gehindert, solche Rechtsakte anzuw.enden105. Diese Feststellung ist vom
Ansatz des Gerichts her, demzufolge die Rechtsakte der Gemeinschafts-
bzw. Unionsorgane nur aufgrund des

&apos;

im Zustimmungsgesetz erteilten&apos;

Rechtsanwendungsbefehls in Deutschland Rechtsgeltung beanspruchen
können, folgerichtigl()6. Sie führt aber aus der Sicht des Europarechts zu

einem sehr konfliktträchtigen Ergebnis. jede deutsche Behörde und jedes
deutsche Gericht können zukünftig Rechtsakte der Gemeinschaft bzw.
der Union mit dem Argument in Frage stellen, diese seien nicht mehr von

den vertraglichen Kompetenzvorschriften erfaßt107. Dies dürfte nicht nur

zu großer Rechtsunsicherheit in,Deutschland beitragen, auch die Gefahr

einer&apos;Rechtszersplitterung durch uneinheitliche Rechtsanwendung in der
Union wäre unabweislich. Hinzu kommt, daß das Gericht offengelassen
hat, in welchem Verfahren die Frage einer Kompetenzüberschreitung

104a Vgl. Abschnitt C 113 b, S. 92 des,Urteilstextes.
,105 Vgl. Abschnitt C 13, S. 76 des Urteilstextes.
106 Vgl. dazu H. S t e i n b e r g e r, Aspekte der Rechtsprechung des Bundesverfassungs-

gerichts zum Verhältnis zwischen Europäischem Gemeinschaftsrecht und deutschem.
Recht, FS Doehring, Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht, Bd.
98 (1989), 951 ff. (967f.), der diese Möglichkeit vorsichtig andeutet; P.M. H u b e r, Bun-

desverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof als Hüter der Gemeinschaftsrechtli-
chen Kompetenzordnung, AöR 116 (1991), 210ff. (223ff.).

107 So auch To mu s c h a t (Anm. 32), 494; S c h w a r z e (Anm. 42), 3, ist dagegen der

Auffassung, daß sich diese Passagen auf den Fall beschränken, daß es über den Maastrich-
ter Vertrag hinaus zu weiteren Kompetenzübertragungen kommt.
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überprüft werden soll. Will ein Gericht einen Rechtsakt aus diesem
Grunde nicht anwenden, so kann oder - als Obergericht - muß.,es die
Sache dem, EuGH gem. Art. 177 EGV zur Entscheidung vorlegen. Hält
dieser den Rechtsakt aufgrund seiner Auslegung der Kompetenzvorschrift
für rechtmäßig, so ist fraglich, ob das Gericht nunmehr ein Vorlagever-
fahren gemäß Art. 100 Abs. 1 GG durchführen kann. Das Bundesverfas-

sungsgericht wird es vermutlich unter Hinweis auf seine Rechtsprechung
im Solange I-Beschluß für zulässig erachten. Dort hatte es im Wege der

Rechtsfortbildung den Grundgedanken des Verwerfungsmonopols&quot;näm-
lich den Geltungsschutz von Gesetzen gegenüber den Gerichten, analog
auf die Vorlage von Gemeinschaftsrecht angewandt108. Eine solche Ausle-

gung aber widerspricht sowohl dem Wortlaut des Art. 100 Abs. 1 GG als
auch -seinem Sinn und Zweck. Ausgangspunkt für die Legitimation der

gerichtlichen Normenkontrolle ist die Bindung des Gesetzgebers an die

Verfassung (Art. 1 Abs. 3, 20 Abs. 3 GG). Dem Bundesverfassungsge-
richt kommt die Aufgabe zu, letztverbindlich zu entscheiden, ob der Ge-

setzgeber die ihm von der Verfassung gesetzten Grenzen eingehalten
hat109. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, daß die Bindung der

Legislative an die verfassungsmäßige Ordnung nicht leerläuft. Dieser Ge-
danke läßt sich nicht auf die Überprüfung sekundären Gemeinschafts-
rechts übertragen. Denn die europäischen Organe sind bei der Rechtset-

zung nicht an die deutsche Verfassung, sondern an das Gemeinschafts-
recht gebunden. Die Überprüfung sekundären Gemeinschaftsrechts steht
daher mit dem Grundgedanken des Vorlageverfahrens gern. Art. 100 Abs.
1 GG nicht im Einklang. Schließlich ist zu bedenken, daß die Kompe-
tenzfrage in manchen Fällen gar nicht zur gerichtlichen Überprüfung ge-
langt, etwa wenn eine Behörde Gemeinschaftsrecht zugunsten eines Bür-

gers nicht anwendet. Zumindest in solchen Fällen bleibt die Entscheidung
über die Anwendbarkeit europäischer Hoheitsakte allein den Verwal-

tungsbehörden überlassen.
Im Ergebnis beansprucht das Bundesverfassungsgericht ebenso wie im

Bereich des Grundrechtsschutzes bei der Frage der Kompetenzabgren-
zung zwischen der Union und den Mitgliedstaaten ein Letztentschei-

dungsrecht.; Dies wird zu einer Verschärfung des Spannungsverhältnisses
zwischen Gemeinschafts- und Verfassungsrecht führen. Sollte das Gericht

108 BVerfGE 37,271 (284f.).
109 W. Meyer, in: v. Münch (Anin. 37), Art. 100 GG, Rz. 5f.; Maunz, in: ders./

Dürig (Anm. 37), Art. 100 GG, Rz. 2f.; K. Stern, in: Bonner Kommentar, Art. 100 GG

(Zweitbearb.), Rz. 7ff.
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dem EuGH in Zukunft die Gefolgschaft bei der Auslegung von Kompe-
tenznormen verweigern, so läuft dies praktisch auf eine Infragestellung
der Verbindlichkeit seiner Entscheidungen hinaus. Dies würde aus

&apos;

der
Sicht des Gemeinschaftsrechts die Frage nach der Vertragstreue der Bun-

desrepublik aufwerfen110. In der,Rechtspraxis wird die Bewältigung die-
ses Konfliktes in erster Linie von der künftigen Ausgestaltung des sog.

&quot;Kooperatiopsverhältnisses&quot; zwischen beiden Gerichten abhängen. Des-

sen Einzelheiten hat der Senat allerdings bisher im Unklaren gelassen.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß das Bundesverfassungsgericht

der dynamischen Vertragsauslegung des EuGH eine Grenze aufgezeigt
und dessen Selbstverständnis als &quot;Motor der Integration&quot; kritisch in Frage
gestellt hat. Als wolle es seiner Forderung nach einer strikteren Ausle-

gung und Handhabung von Kompetenzvorschriften Nachdruck verlei-
hen, hat es für den Fall von Kompetenzüberschreitungen drastische Kon-

sequenzen in Aussicht gestellt, die den Zusammenhalt der Union gefähr-
den könnten. Es bleibt abzuwarten, ob und inwieweit der EuGH seine

Rechtsprechung im Bereich der Kompetenznormen ändern wird. Mög-
licherweise hat die Kritik des Bundesverfassungsgerichts - ähnlich wie

damals der Solange I-Beschluß im Grundrechtsbereich - am Ende auch

positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Gemeinschaftsrechts. Sie
könnte zu einer klareren Abgrenzung der Kompetenzen zwischen der
Union bzw. der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten beitragen.

III. Zusammenfassende Würdigung

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist in ersten Reaktionen der
Medien zutreffend mit einem &quot;ja, aber zusammengefaßt worden. Das

Gericht hat zwar die Ratifikation des Maastrichter Vertrages durch die

Bundesrepublik Deutschland ohne weitere Auflagen ermöglicht und
damit eine außenpolitische Blamage vermieden. Zugleich hat es aber dem
weiteren Integrationsprozeß einige Stolpersteine in den Weg gelegt, die
voraussichtlich zu seiner Verlangsamung beitragen werden. Dies ist schon
deshalb zu erwarten, weil das Gericht durch die Einbeziehung des Demo-

kratieprinzips in den Schutzbereich des Art. 38 GG Verfassungsbe-

110 Sehr kritisch äußert sich dazu M. Z u 1 e e g, Die Rolle der rechtsprechenden Gewalt
in der europäischen Integration, JZ 1994, 1 ff. (4); ähnlich auch Tom u s c h a t (Anm. 32),
494, der von einer &quot;schweren Belastungsprobe&quot; im Verhältnis zwischen der Union und der

Bundesrepublik Deutschland spricht, vgl. auch K. M. M e e s s e n, Maastricht nach Karls-

ruhe, NJW 1994, 549 ff. (552 f.).
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schwerden gegen jede weitere Verlagerung von Kompetenzen auf die

europäische Ebene Tür und Tor geöffnet hat. Ferner hat es durch die

&quot;&apos;verfassungsgeleitete&quot; Auslegung der Vertragsbestimmungen zur Wäh-

rungsunion dem bewußt eng gefaßten Zeitplan viel von seiner Wirkkraft

genommen und den von den Vertragspartnern intendierten Automatismus
beim Eintritt in die 3. Stufe dadurch auSgehebelt, daß es den Übergang
von einer erneuten Zustimmung des Bundestages abhängig gemacht hat.
Der in dieser Interpretation angelegte Konflikt mit den übrigen Mitglied-
staaten und den Unionsorganen wird sich aber wohl in der Praxis nicht

auswirken, da diese das Erfordernis einer erneuten Parlamentsentschei-

dung auch ohne ausdrücklichen Vorbehalt offenbar akzeptiert haben.
Bei der Charakterisierung der Europäischen Union als Staatenverbund

fällt die starke Betonung der nationalen Identität und Souveränität der

Mitgliedstaaten auf. Dies geht einher mit der aus dem Demokratleprinzip
abgeleiteten Forderung, daß den nationalen Parlamenten substantielle

Aufgaben und Befugnisse erhalten bleiben müssen, während dem Euro-

päischen Parlament auf absehbare Zeit nur eine stützendeFunktion bei
der demokratischen Legitimierung zuerkannt wird. Insgesamt klingt in
dem Urteil eine gewisse Skepsis gegenüber weiteren Integrationsschritten
an, denen gegenüber es die nationalstaatliche Souveränität zu verteidigen
gilt. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Senat einer
eher konservativen Sicht des Staates anhängt, der, solange auf europäi-
scher Ebene die Voraussetzungen einer parlamentarischen Demokratie
nach staatlichem Vorbild nicht gegeben sind, in seiner jetzigen Gestalt

weitgehend bewahrt werden muß&quot;&apos;. Dementsprechend wird die aus Art.
23 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 79 Abs. 3 GG abgeleitete Grenze für
die Verlagerung von Kompetenzen auf die Union als statische Linie ver-

standen. Die Möglichkeit einer Relativierung dieser Grenze mit Blick auf
das Integrationsziel des Art. 23 Abs. 1 GG und der Präambel im Sinne

praktischer Konkordanz zieht das Gericht jedenfalls nicht in Betracht.
Auch der Gedanke einer Kompensation von Kompetenzverlusten auf na-

tionaler Ebene durch einen Zuwachs an übergreifenden Problemlösungs-
und Einflußmöglichkeiten auf Unionsebene wird nur einmal kurz er-

wähnt, aber nicht weiter verfolgt.. Der historischen Tatsache, daß sich
eine immer engere Integration in Europa schon deshalb entwickelt hat,
weil die einzelnen Nationalstaaten die anstehenden politischen und wirt-
schaftlichen Aufgaben immer seltener allein auf staatlicher Ebene erfüllen

111 Eine ganz ähnliche Wertung nimmt To ni u s c h a t, ibid., 496, vor, der von einer

gewisse[n] rückwärtsgewandte[n] Betrachtungsweise&quot; spricht.

4 ZaöRV 54/1
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konnten, scheint das Gericht bei der Bestimmung ihrer verfassungsrecht-
lichen Grenzen ebenfalls kein großes Gewicht beizumessen.

Diese Sicht des Integrationsprozesses läuft letztlich auf die Konstitu-

lerung eines Europas der Vaterländer&quot; hinaus. Obwohl -das Gericht die

Frage nach derkünftigen Ausgestaltung der Europäischen Union und der

Mitgliedschaft Deutschlands in *einem europäischen Staat scheinbar offen-

gelassen hat112, hat es der-Entwicklung zu einem.europäischen Bundes-

staat W der,Sache eine Absage, erteilt. Die Forderung nach der Beibehal-

tung substantieller Kompetenzen für die nationalen Parlamente, die Be-

schreibung der Union als &quot;Verbund demokratischer Staaten&quot;113 und die

Kritik an der dynamischen Vertragsauslegung des EuGH machen deut-
lich, daß die verfassungsrechtlichen Grenzen des Integrationsprozesses
nach Auffassung des Gerichts in nicht allzu ferner Zukunft erreicht sein

könnten114. Es ist zweifelhaft, ob diese Rechtsprechung der Staatszielbe-

stimmung in der Präambel und in Art.: 23 Abs. 1 GG und dem histori-
schen Entwicklungsprozeß 115 gerecht wird. Bisher hat sich die europii-
sche Integration trotz mancher. Rückschläge dynamisch zu einer immer

engeren Verflechtung mitgliedstaatlicher Politiken entwickelt. Die histo-

rische Erfahrung spricht für einen Fortgang dieser Entwicklung, die im

Westen Europas über Jahrzehnte Frieden, Stabilität in den politischen Be-

ziehungen und wirtschaftliches Wachstum sichergestellt hat. Dies darf bei

der Charakterisierung des Verhältnisses zwischen Union und Mitglied-
staaten sowie bei der Festlegung der verfassungsrechtlichen Integrations-
schranken nicht außer acht gelassen werden.
Der auf die Bewahrung der nationalen Souveränität gerichteten Sicht

entspricht auch die Hervorhebung eines Letztentscheidungsrechts des

Bundesverfassungsgerichts im Bereich des Grundrechtsschutzes und der

Auslegung gemeinschaftsrechtlicher Kompetenznormen. Dieser An-

spruch, verbunden mit deutlicher Kritik an der &quot;dynamischen Erweite-

rung der bestehenden Verträge&quot;116 durch den EuGH, läßt auf eine ge-
wisse Bereitschaft des Gerichts schließen, letzterem unter

&apos;

bestimmten

Voraussetzungen die, Gefolgschaft-zu verweigern. Wertet man den So-

112 Vgl. Abschnitt C Il 1 a, S. 72 f. des Urteil
113 Vgl. Abschnitt C 12 b 1, S. 73 des Urteilstextes.
&apos;14 Ähnlich wird das Urteil von Bleckmann/Pieper (Anm. 104), 977, bewertet:

&quot;Die Zielvorstellung der &apos;Vereinigten Staaten von Europa&apos; ist mit den verfassungsrechtli-
chen Bindungen in weite Ferne gerückt&quot;; Meessen (Anm. 110), 554, deutet das Urteil
&quot;als Befürwortung eines zumindest zeitweiligen Stillstands der europäischen Integration&quot;.

115 Vgl. dazu E v. e r 1 i n g (Anm. 65), 938 f.
116 Vgl. Abschnitt C 113 b, S. 92 des Urteilstextes.
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lange II-Beschluß von 1986 als einen Beitrag zur Harmonisierung. des
Verhältnisses zwischen Bundesverfassungsgericht und EuGH117, So

schafft das Urteil zum Maastrichter Vertrag demgegenüber Raum für
neue Dissonanzen. Inwieweit sich-hieraus tatsächlich Konflikte entwik
keln werden, hängt nicht zuletzt von der Ausgestaltung des sog. &quot;Kc&gt;ope-
rationsverhältnisses&quot; zwischen beiden Gerichten ab. Darauf darf man ge-,
spannt sein I

Summary&apos;18

The judgment of the Bundesverfassungsgericht
(Federal Constitutional Court) on the Maastricht Treaty -

An Obstacle on the Way to European Integration?

With its judgment of 12 October 1993 on the Maastricht Treaty the Bundes-

verfassungsgericht decided on five constitutional complaints. These were brought
before the Court by the former chef de cabinet of German EC Commissioner

Bangemann and by four Members of the European Parliament. The latter. com-
plaints were dismissed for lack of jurisdiction whereas the former&apos;s application
was dismissed on the merits. The Court ruled that the Act of Consent. to the
Maastricht Treaty on European. Union did not violate the Grundgesetz, (German
Basic Law). Accordingly, Germany as the last member state could finally ratify
the Treaty which entered into force on I November 1993. Although the Court

cleared the way for German ratification, it at the same time set out rather restric-
tive guidelines for the constitutionality of further steps towards European inte-
gration.
The Court denied its jurisdiction over the alleged violation of several basic

rights (Grundrechte). Contrary to its earlier decisions, however, the Court ruled
that its constitutional task is toreview acts issued by European Community or-

gans with a view to whether or not they are in accordance with basic human

rights as laid down in the German constitution. In order to avoid a jurisdictional
conflict with the European Court of justice (ECJ) it emphasized that its review of

secondary EC law is exercised in co-operation with the ECJ. This relationship of

co-operation (KooperationsverhHltnis) was not described in detail. Reading be-

117 Vgl. S t e i n b e r g e r (Anm. 106), %Z
118 Summary by the author.

http://www.zaoerv.de
© 1994, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


50 K6nig

tween the lines one can, however, assume that the Bundesverfassungsgericht
might use its powers of review more often than it has in the past.

Surprisingly, the Court affirmed its jurisdiction on an alleged violation of the

right to vote. By way of an innovative interpretation of Art. 38 of the GG it held

that the. right to vote includes the right to vote for a parliament that retains

substantial powers at the national level. This right would be violated if substantial

competence were transferred to European organs and the Bundestag (German
Parliament) were left with tasks of minor importance. As a result, every voter

could file a constitutional complaint based on the violation of this right by
further transfers of parliamentary competences to European institutions. Only by
means of this broad interpretation could the Court affirm its jurisdiction and

decide on the merits.

The Court stated that the European Union is not a federal state but a &quot;Staaten-

verbund&quot;, i.e. an association of sovereign national states. It ruled that the Treaty
does not empower the Union to raise on its own any additional financial or other

means which it might think necessary for the fulfilment of its functions. Further-

more, the Court pointed out that the European organs are allowed to act only
within the limits of the powers conferred upon the Union, and that the principles
of subsidiarity and proportionality are to &apos;be regarded as safeguards against an

increase in Community competence. The member states do not lose their

sovereignty but stay &quot;Herren der Vertrige&quot; (masters of the Treaty), i.e. they can

by means of an actus contrarius abrogate the Treaty. This seems to be a rather

theoretical statement, because such an abrogation would have extremely severe

economic and political consequences for the member states.

In the Court&apos;s view, the constitutional principle of democracy sets limits to

further transfers of power to European institutions. This principle does not pre-

vent the Federal Republic of Germany from transferring part of its powers to a

supranational organization in which decisions are made by majority vote. Sub.-

staritial tasks and powers, however, must remain With the Bundestag. The Court

pointed out that the necessary democratic legitimization of the acts issued by
European organs derives from the national parliaments, whereas the European
Parliament plays only a subsidiary role in the democratic process. The Court is of

the opinion that this distribution of power between the European Parliament and

the national parliaments will not change until certain extra-legal preconditions
such as a European people, a constant inter.change of Europe-wide public com-

munication and the use of one official language are fulfilled. The judges transfer

the preconditions for a parliamentary democracy Which are met at the national

level to the European level, thus neglecting the fact that the development of

democratic structures in the Union will need to follow a different pattern. Since

these preconditions will not be fulfilled in the foreseeable future, and the national

parliaments must therefore keep substantial&apos;tasks, there will not be much room

left for further transfers of power to the European Union.
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In addition, the Court held that the principle of democracy would be violated

if the Act by which the Bundestag transfers power to the European Union does

not state with sufficient clarity the scope of the intended integration. In the

Court&apos;s view, the Maastricht Treaty fulfills these conditions. It pointed out that

the Treaty provisions do not automatically lead to a currency union. In contrast

to the wording of Art. 109i and the appropriate Protocol, the Court is of the

opinion that the timetable for starting the third stage of currency union is not

legally binding but rather an expression of political intent. Furthermore, the

Court interpreted the provisions in a way which allows for an additional decision

by the Bundestag before entering the third stage, although Germany did not

make a formal reservation on this matter. This interpretation, which was made

with a view to German constitutional law rather than European and international

law, might bring the Federal Republic into conflict with its Treaty. obligations.
Finally, the Court reserved the right to review legal instruments issued by the

European Union with a view to whether or not they are covered by the powers
transferred to it. In the Court&apos;s opinion, acts which are issued by European or-

gans in violation of the limits on competences contained in the Treaty and which

are thus not covered by the German Act of Consent will not be binding within

German territory. German state organs would therefore be prevented from ap-

plying such acts for constitutional reasons. In this context the Court criticized
the EQJ&apos;s broad interpretation of provisions on competences which in the past
often resulted in the confirmation of new competences for the Community not

expressly mentioned in the Treaty. According to EC law, it is solely for the ECJ
to review the compliance of secondary law with Treaty provisions. The Court&apos;s

reservation of a right of review might therefore create severe frictions in its rela-

tionship with the EQJ. Furthermore, if German organs do not apply acts issued

by the European Union for constitutional reasons this might be considered as a

breach of Germany&apos;s Treaty obligations.
On the whole, the judgment reveals the Court&apos;s rather conservative view of

the nation-state. It upholds the sovereignty and independence of the member

states, thus promoting de Gaulle&apos;s vision of a &quot;Europe of Fatherlands- rather

than that of &quot;creating an ever closer union among the peoples of Europe&quot;.
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Anhang:
Urteil des Zweiten -Senats vom 12. Oktober 1993

-2BvR2134/92- -2BvR2159/92-

Leitsätze

1. Im Anwendungsbereich des Art. 23 GG schließt Art. 38 GG aus, die durch

die Wahl bewirkte Legitimation und Einflußnahme -auf die Ausübung von Staats-

gewalt durch die Verlagerung von Aufgaben und Befugnissen des Bundestages so

zu entleeren, daß das demokratische Prinzip, soweit es Art. 79 Abs. 3 in Verbin-

dung mit Art. 20 Abs. 1 und 2 GG für unantastbar erklärt, verletzt wird.

2. Das Demokratieprinzip hindert die Bundesrepublik Deutschland nicht an

einer Mitgliedschaft in einer supranational organisierten - zwischenstaatlichen
Gemeinschaft. Voraussetzung der Mitgliedschaft ist aber, daß eine vom Volk aus-

gehende Legitimation und Einflußnahme auch innerhalb des Staatenverbundes

gesichert ist.

3. a) Nimmt ein Verbund demokratischer Staaten hoheitliche Aufgaben wahr

und übt dazu hoheitliche Befugnisse aus, sind es zuvörderst die Staatsvölker der

Mitgliedstaaten, die dies über die nationalen Parlamente demokratisch zu legiti-
.mieren haben. Mithin erfolgt demokratische Legitimation durch die RückkoPp-
lung des Handelns europäischer Organe an:die Parlamente der Mitgliedstaaten;
hinzu tritt - im Maße des Zusammenwachsens, der europäischen *Nationen zuneh-

mend - innerhalb des institutionellen Gefüges der Europäischen Union die Ver-

mittlung demOkratischer durch das von den Bürgern der Mitglied-
staaten gewählte Europäische Parlament.

b) Entscheidend ist, daßdie demokratischen Grundlagen der Union schritthal-

tend mit der Integration ausgebaut werden und auch im Fortgang der Integration
in den Mitgliedstaaten eine lebendige Demokratie erhalten bleibt.

4. Vermitteln - wie gegenwärtig - die Staatsvölker über die nationalen Parla-

mente demokratische Legitimation, sind der Ausdehnung der Aufgaben und Be-

fugnisse der Europäischen Gemeinschaften vom demokratischen Prinzip her

Grenzen gesetzt. Dem Deutschen Bundestag müssen Aufgaben und Befugnisse
von substantiellem Gewicht verbleiben.

5. Art. 38 GG wird verletzt, wenn ein Gesetz, das die deutsche Rechtsord-

nung für die unmittelbare Geltung und Anwendung von Recht der - supranatio-
nalen - Europäischen Gemeinschaften öffnet, die zur Wahrnehmung übertrage-
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nen Rechte und das beabsichtigte Integrationsprogramm nicht hinreichend be-

stimmbar festlegt (vgl. ßVerfGE 58, 1 Das bedeutet zugleich, daß spätere
wesentliche Änderungen des im Uniong-Vertrag angelegten Integrationspro-
gramms und seiner Handlungsermächtigungen nicht mehr vom Zustimmungsge-
setz zu diesem Vertrag gedeckt- sind. Das Bundesverfassungsgericht prüft, ob
Rechtsakte der europäischen Einrichtungen und Organe sich in den Grenzen der

ihnen eingeräumten Hoheitsrechte halten oder aus ihnen ausbrechen (vgl.
BVerfGE 75,223).

6. Bei der Auslegung von Befugnisnormen durch Einrichtungen und Organe
der Gemeinschaften ist zu beachten, daß der Unions-Vertrag grundsätzlich zwi-

schen der Wahrnehmung einer begrenzt eingeräumten Hoheitsbefugnis und der

Vertragsänderung unterscheidet, seine Auslegung deshalb in ihrem Ergebnis nicht

einer Vertragserweiterung gleichkommen darf; eine solche Auslegung von Befug-
nisnormen würde für Deutschland keine Bindungswirkung entfalten.

7 Auch Akte einer besonderen, von der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten ge-
schiedenen öffentlichen Gewalt einer supranationalen Organisation betreffen die

Grundrechtsberechtigten in Deutschland. Sie berühren damit die Gewährleistun-

gen des Grundgesetzes und die Aufgaben des Bundesverfassungsgerichts, die den

Grundrechtsschutz in Deutschland und insoweit nicht nur gegenüber deutschen

Staatsorganen zum Gegenstand haben (Abweichung von BVerfGE 58, 1 [27]).
Allerdings übt das Bundesverfassungsgericht seine Rechtsprechung über die An-
wendbarkeit von abgeleitetem Gemeinschaftsrecht in Deutschland in einem

&quot;Kooperationsverhältnis&quot; zum Europäischen Gerichtshof aus.

8. Der Unionsvertrag begründet einen Staatenverbund zur Verwirklichung ei-

ner immer engeren Union der - staatlich organisierten - Völker Eu*ropas (Art. A
EUV), keinen sich auf ein europäisches Staatsvolk stützenden Staat.

9. a) Art. F Abs. 3 EU-V ermächtigt die Union nicht, sich aus eigener Macht
die Finanzmittel oder sonstige Handlungsmittel zu verschaffen, die sie zur Erfül-

lung ihrer Zwecke für erforderlich erachtet.

b) Art. L EUV schließt die Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs nur

für solche Vorschriften des Unions-Vertrags aus, die nicht zu Maßnahmen der

Union mit Durchgriffswirkung auf den Grundrechtsträger im Hoheitsbereich der

Mitgliedstaaten ermächtigen.
c) Die Bundesrepublik Deutschland unterwirft sich mit der Ratifikation des

Unions-Vertrags nicht einem unüberschaubaren, in seinem Selbstlauf nicht mehr
steuerbaren &quot;Automatismus&quot; zu einer Währungsunion; der Vertrag eröffnet den

Weg zu einer stufenweisen weiteren Integration der europäischen Rechtsgemein-
schaft, der in jedem weiteren Schritt entweder von gegenwärtig für das Parlament
voraussehbaren Voraussetzungen oder aber von einer weiteren, parlamentarisch
zu beeinflussenden Zustimmung der Bundesregierung abhängt.

In dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerden
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1. des Herrn B. j.. gegen das. Gesetz vom 28.. Dezember 1992 zum Vertrag
vom 7 Februar 1992 über die Europäische Union (BGBl. 11 S. 1251) sowie gegen

das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 21 Dezember 1992 (BGBl. 1

S.2086)
und Antrag, andere Abhilfe im Sinne des Art. 20 Abs. 4 GG durch Feststel-

lung der Grundgesetzwidrigkeit des Zustimmungsgesetzes zum Vertrag über die

Europäische Union vom 7 Februar 1992 zu schaffen, um Widerstand gegen
staatliche Organe der Bundesrepublik Deutschland zu erübrigen,

und Anträge auf Erlaß von einstweiligen Anordnungen - 2 BvR 2134/92

2. a) der Frau B. b) des Herrn G. c) der Frau R. d) des Herrn T.

gegen das Gesetz vom 28. Dezember 1992 zum Vertrag vom 7 Februar 1992

über die Europäische Union (BGBl. 11 S. 1251) - 2 BvR 2 159/92 -

hat das Bundesverfassungsgericht - Zweiter Senat - unter Mitwirkung der

Richter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 1. und 2. Juli 1993 am 12.

Oktober 1993 durch

Urteil

für Recht erkannt:

1. Die VerfassUngsbeschwerde des Beschwerdeführers zu 1. gegen das Gesetz

vom 28. Dezember 1992 zum Vertrag vom Z Februar 1992 über die Europäische
Union (Bundesgesetzbl. II Seite 1251) wird zurückgewiesen. Seine Verfassungs-
beschwerde gegen das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 21. Dezem-

ber 1992 (Bundesgesetzbl. 1 Seite 2086) wird verworfen.

2. Die Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführer zu 2. werden verworfen.

Gründe:

A.

Die Verfassungsbeschwerden betreffen die deutsche Mitwirkung an der Grün-

dung der Europäischen Union durch das Gesetz zur Änderung des Grundgeset7
zes vom 21. Dezember 1992 (BGBl. I S. 2086) und das Gesetz vom 28. Dezem-

ber 1992 zum Vertrag vom 7 Februar 1992 über die Europäische Union (BGBl.
11 S. 12M).

1. Am 7 Februar 1992 wurde der zwischen den Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaften ausgehandelte Vertrag über die Europäische Union (im
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folgenden Unions-Vertrag [EUV]) im niederländischen Maastricht unterzeichnet.
Nach dem Eingangsartikel dieses Vertrages erreicht der mit der Gründung der

Europäischen Gemeinschaften eingeleitete Prozeß der europäischen Integration
nun eine &quot;neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der
Völker Europas&quot; (Art. A Abs. 2 EUV).

a) Durch den Unions-Vertrag gründen die Vertragsparteien untereinander
eine &quot;Europäische Union&quot; (Art. A Abs. 1 EUV). Sie hat die Aufgabe, die Be-

ziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern kohärent
und solidarisch zu gestalten (Art. A Abs. 3 Satz 2 EUV). Die Union setzt sich
nach näherer Maßgabe von Art. B EUV die Ziele, einen Wirtschafts- und So-
zialraum ohne Binnengrenzen zu schaffen, eine Wirtschafts- und Währungs-
union - auf längere Sicht mit einheitlicher Währung - zu errichten, die Identität
der Union auf internationaler Ebene vor allem durch eine gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik - auf längere Sicht auch durch die Festlegung einer gemein-
samen Verteidigungspolitik - zu behaupten, eine Unionsbürgerschaft ein-

zuführen, die Zusammenarbeitin den Bereichen Justiz und Inneres zu entwickeln
sowie den gemeinschaftlichen Besitzstand voll zu wahren und weiterzuent-
wickeln. Nach Art. F Abs. 3 EUV stattet sich die Union mit den Mitteln aus, die
zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politiken erforderlich
sind.

Die Grundlage der Europäischen Union wird durch die drei bestehenden Eu-

ropäischen Gemeinschaften (Europäische Wirtschaftsgemeinschaft [EWG] - jetzt:
Europäische Gemeinschaft [EG], Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

[EGKS], Europäische Atomgemeinschaft [EAG]) gebildet und ergänzt durch
zwei mit dem Unions-Vertrag eingeführte Formen der Zusammenarbeit, die Ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik (Art. B, 2. Gedankenstrich, Art. J
ELTV) und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (Art. B, 4.

Gedankenstrich, Art. K EUV) - sog. &quot;Drei-Säulen-Konzept&quot; (Art. A Abs. 3

EUV). Der Europäische Rat, in dem die Staats- und Regierungschefs der Mit-

gliedstaaten und der Kommissionspräsident zusammenkommen, gibt der Union
die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt die allgemeinen politi-
schen Zielvorstellungen fur diese Entwicklung fest (Art. D EUV).

b) Die bisherige &quot;Europäische Wirtschaftsgemeinschaft wird zu einer &quot;Euro-

päischen Gemeinschaft&quot; mit zusätzlichen Aufgaben und Befugnissen erweitert

(Art. G EUV). Im Hinblick darauf wird der Vertrag zur Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) geändert. Auch in seiner neuen Fassung
- als Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (im folgenden EGV)
- hält er am Prinzip der beschränkten Einzelermächtigung fest (Art. 3 b Abs. 1,
Art. 4 Abs. 1 Satz 2, Art. 4 a, Art. 4 b, Art. 189 Abs. 1 EGV). Nach dem

Subsidiaritätsprinzip (Art. 3 b Abs. 2 EGV) wird die Gemeinschaft in Bereichen,
die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit
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die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten
nicht ausreichend erreicht und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen
besser auf Gemeinschaftsebene verwirklicht werden können. Art. 3 b Abs. 3

EGV bestimmt sodann, daß die Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das für

die Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß hinausgehen.
b 1) Durch den Unions-Vertrag wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt, die

aus der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates abgeleitet ist (Art. 8 EGV), das

Recht der Freizügigkeit vermittelt (Art. 8 a EGV), das aktive und passive Wahl-

recht bei Kommunalwahlen im Wohnsitzstaat begründet und auch das Wahlrecht

zum Europäischen Parlament nach dem Wohnsitz zuordnet und insoweit von der

Staatsangehörigkeit löst (Art. 8 b EGV) Unionsbürger genießt subsidiären

diplomatischen und konsularischen Schutz eines jeden Mitgliedstaates nach Maß-

gabe des Art. 8 c EGV. Außerdem enthält der Vertrag Ansätze zu einer.gemein-

samen Visapolitik (Art. 100 c EGV; Art. K,1 Nr. 2:EUV).
b 2) Der Unions-Vertrag begründet weitere Aufgaben und Befugnisse der Eu-

ropäischen Gemeinschaft für die Büdungs.pölitik. (Art. 126 EGV), die Berufsbil-

dungspolitik (Art. 127 EGV), die Kulturpolitik (Art. 128 EGV), die Gesund-

heitspolitik&apos;(Art. 129 EGV), den Verbraucherschutz (Art. 129 a EGV) und für

trahseuropäische Netze (Art. 129 b1f. EGV). In Art. 130 d EGV und im Proto-

koll über den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt vereinbaren die Ver-

tragsparteien einen Kohäsionsfonds, der finanzielle Beiträge der Gemeinschaft für

Vorhaben in den Bereichen UmweWund transeuropäische Netze auf dem Gebiet

der Verkehrsinfrastruktur bereitstellen wird.

b 3) Die seit 1972 geplante Wirtschafts- und Währungsunion wird nunmehr

durch Titel VI des EG-Vertrags -eingeführt. Während die Wirtschaftspolitik der

Mitgliedstaaten gemäß Art. 102 aff. EGV zu koordinieren ist und Leitlinien der

Gemeinschaft zur Gewährleistung der- Konvergenz der Wirtschaftsleistungen der

Mitgliedstaaten unterworfen wird, wird die. Währungspolitik schrittweise verge-

meinschaftet und in die Hand eines Europäischen Systems der Zentralbanken

(ESZB) gelegt (Art. 105ff. EGV).
Die Stufe (Konvergenzstufe) der Wirtschafts- und Währungsunion, die

bereits am 1. Juli 1990 begonnen hat, soll das Europäische Währungssystem
(EWS) durch die Mitwirkung aller Mitgliedstaaten vollenden. Ihr folgt* gemäß
Art. 109 e EGV am 1. Januar- 1994 die zweite Stufe (Koordinierungsstufe), die

eine Vollendung. der Wirtschafts- und Währungsunion vorbereitet. Zu diesem

Zweck beseitigen die Mitgliedstaaten bereits vor dem 1. Januar 1994 durch natio-

nale Maßnahmen alle noch vorhandenen Beschränkungen des Kapital- und Zah-

lungsverkehrs sowie etwaige Kreditierungsmöglichkeiten oder Zugangsvorrechte
der öffentlichen Hand bei den Zentralbanken (Art. 109 e Abs. 2 Buchst. a, t

Gedankenstrich EGV) und treffen Vorsorge zur Erreichung von Preisstabilität,
zur Sanierung ihrer öffentlichen Finanzen und für einen angemessenen öffentli-
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chen Schuldenstand (Art. 109 e Abs. 2 Buchst. a, 2. Gedankenstrich EGV). Mit
Eintritt in die zweite Stufe wird das Europäische Währungsinstitut errichtet. Es
ist Vorläufer der Europäischen Zentralbank (EZB) und bereitet deren Tätigkeit in
der dritten Stufe vor (Art. 109 f EGV).

In der dritten Stufe werden die Kompetenzen derMitgliedstaaten für die ge-
samte Währungspolitik (Geld-, Kredit-, Zins-und Wechselkurspolitik) von der
Europäischen Gemeinschaft wahrgenommen. Zu diesem Zweck. werden ein

ESZB und eine unabhängige EZB geschaffen (Art. 4 a i.V.m. Art. 105ff. EGV).
Der Eintritt in die dritte Stufe hängt davon ab, ob* genügend Mitgliedstaaten be-
stimmte Erfordernisse der Preisstabilität, des jedenfalls nur mäßigen Haushaltsde-
fizits, der Wechselkursstabilität und des Zinsniveaus (Konvergenzkriterien) erfül-
len (Art. 109 j Abs. 1 EGV i.V.m. dem Protokoll über die Konvergenzkriterien).
Spätestens Ende 1996 entscheidet der Rat der Europäischen Gemeinschaften (in
der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs) mit qualifizierter Mehr-
heit, ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die erforderlichen Voraussetzungen
erfüllt -und ob es zweckmäßig ist, in die. dritte Stufe einzutreten. Bejaht der Rat

dies, kann bereits der Termin für die Errichtung einer EZB und die Einführung
einer einheitlichen Währung bestimmt werden (Art. 109 j Abs. 3 EGV). Andern-
falls soll die dritte Stufe spätestens gm 1. Januar 1999 beginnen (Art. 109 j Abs. 4

EGV).-
c) Dem Unions-Vertrag beigefügt ist ein zwischen den Mitgliedstaaten der Eu-

ropäischen Gemeinschaften mit Ausnahme des Vereinigten Königreiches Groß-
britannien und Nordirland abgeschlossenes Abkommen über die Sozialpolitik.
Danach unterstützt und ergänzt die Gemeinschaft die Tätigkeit der Mitgliedstaa-
ten zur Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt sowie bei der Gestaltung
der Arbeitsbedingungen, der Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,
der Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und der
Gleichbehandlung am Arbeitsplatz sowie der beruflichen Eingliederung der aus

dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen. Der Rat kann zu diesem Zweck unter

den Voraussetzungen des Art. 2 des Abkommens durch Richtlinien Mindestvor-
schriften erlassen. -

2. Das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 21. Dezember 1992, das
u.a. die Art. 23, Art. 28 Abs. 1 Satz 3, Art. 52 Abs. 3 a und Art. 88 Satz 2 in das
Grundgesetz einfügt, ist im Bundesgesetzblatt 1 vom 24. Dezember 1992 (S.
2086) verkündet worden und am 25. Dezember 1992 in Kraft getreten.

Art. 23 Abs. 1 GG n.F. hat folgenden Wortlaut:
&quot;Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland

bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatli-
chen, sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität ver-

pflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im wesentlichen vergleichbaren Grund-
rechtsschutz gewährleistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des
Bundesrates Hoheitsrechte übertragen. Für die Begründung der Europäischen Union
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sowie für Änderungen ihrer vertraglichen Grundlagen und vergleichbare Regelungen,
durch die dieses Grundgesetz seinem Inhalt nach geändert oder ergänzt wird oder.sol-

c.he Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, gilt Artikel 79 Abs. 2 und 3&quot;.

Nach Art. 28 Abs. 1 Satz 2 GG ist folgender Satz 3 eingefügt worden:
Bei Wahlen in Kreisen und Gemeinden sind auch Personen, die die Staatsangehörig-

keit eines Mitgliedstaites der Europäischen Gemeinschaft besitzen, nach Maßgabe von

Recht der Europäischen Gemeinschaft wahlberechtigt und wählbar&quot;.

Art. 52 GG ist um folgenden Abs. 3 a ergänzt worden:
&quot;Für Angelegenheiten der Europäischen Union kann der Bundesrat eine Europakam-

mer bilden, deren Beschlüsse als Beschlüsse des Bundesrates gelten; Artikel 51 Abs. 2

und 3 Satz 2 gilt entsprechend&quot;.
Der die Bundesbank betreffende Art. 88 GG hat einen Satz 2 erhalten:

&quot;Ihre Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union der

Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhängig ist und dem vorrangigen
Ziel der Sicherung der Preisstabilität verpflichtet&quot;.
3. Der Deutsche Bundestag beschloß am 2. Dezember 1992 in abschließender

Lesung mit 543 von 568 abgegebenen Stimmen das Zustimmungsgesetz zum*Uni-

ons-Vertrag (Sten. Ber. 12/126 S. 10879ff.); der Bundesrat stimmte am 18. De-

zember 1992 dem Gesetz einstimmig zu (BRDrucks. 810/92, Sten.Ber. der 650.

Sitzung vom 18. Dezember 1.992). Das.Gesetz.ist am 30. Dezember 1992 im

Bundesgesetzblatt verkündet worden und am 31. Dezember 1992 in Kraft getre-

ten (BGBl. II S. 1251 ff.). In der Sitzung vom 2. Dezember faßte der Bun-

destag eine Entschließung zur Wirtschafts- und Währungsunion, in der es heißt:

.*** 3. Der Deutsche Bundestag erkennt an, daß der Vertrag über die Europäische
Union eine Grundlage für eine stabile europäische künftige Währung schafft, insbeson-

dere durch die Sicherung der Unabhängigkeit der Furopäischen Zentralbank und die

Vereinbarung von Stabi*litätskriterien für die teilnehmenden Mitgliedstaaten.
Dabei werden beim Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion

die Stabilitätskriterien eng und strikt auszulegen sein. Die Entscheidung&apos;für den Über7
gang zur dritten Stufe kann nur auf der Grundlage erwiesener Stabilität, des Gleichlaufs

bei den&apos;wirtschaftlichen Grunddaten und erwiesener dauerhafter haushalts- und finanz-

politischer Solidität der teilnehmenden Mitgliedstaaten getroffen werden. Sie darf sich

nicht an Opportunitätsgesichtspunkten, sondern muß sich an den realen ökonomischen

Gegebenheiten orientieren. Die Natur der Kriterien bedingt es, daß ihre Erfüllung nicht

nur statistisch gesichert werden kann. Ihre dauerhafte Erfüllung muß vielmehr auch aus

dem Verlauf des Konvergenzprozesses glaubhaft sein. Die künftige europäische Wäh-

rung muß so stabil sein und bleiben wie die Deutsche Mark.

Der Deutsche Bundestag wird sich jedem Versuch widersetzen, die Stabilitätskrite-

rien aufzuweichen, die in Maastricht vereinbart worden sind. Er wird darüber wachen,

daß der Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion sich streng an

diesen Kriterien orientiert.

Der.Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion erfordert auch

eine Bewertung durch den Deutschen Bundestag. Die Bundesregierung bedarf deinge-
mäß.für ihr Stimmverhalten bei Beschlüssen des Rates nach Artikel 109 j Abs. 3 und 4
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des Vertrages zur Gründung der Europäischen Union des zustimmenden Votums des

Deutschen Bundestages. Das Votum des Deutschen Bundestages bezieht sich auf die-

selbe Materie wie die Bewertung des Rates der Wirtschafts- und Finanzministerund die

Entscheidung des Rates in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs.
4. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf zu erklären, daß, sie

dieses Votum des Deutschen Bundestages respektieren wird.

5. Er fordert die Bundesregierung auf, diese Vorgehensweise den Vertragspartnern
sowie der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament initzuteilen.

6. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, ihm ab 1994 jährlich
einen Bericht über die Entwicklung der Konvergenz in der Europäischen Union vorzu-

legen &quot;. (BTDrucks. 12/3906; Sten.Ber. 12/126 S. 10879ff.).
Der Bundesrat faßte in seiner Sitzung vom 18. Dezember 1992 eine weitgehend

gleichlautende Entgchließung (BRDrucks. 810/92 S. 6f.).
Am 2. April 1993 sandte der Bundesminister der Finanzen Dr. Waigel an die

Vorsitzende des Europaausschusses des Deutschen Bundestages Dr. Hellwig ein

Schreiben, in dem es u.a. heißt:

&quot;... Im Plenum des Deutschen Bundestages habe ich am 2. Dezember 1992 bereits

festgestellt, die Bundesregierung werde sich vor dem wichtigen Schritt in die Währungs-
union &apos;der Rückendeckung der gesetzgebenden Gremien versichern&apos;. Ich. habe dabei auf

das &apos;zustimmende Votum&apos; Bezug genommen, von dem in den übereinstimmenden Ent7
schließungen des Bundestages und Bundesrates gesprochen wird.

Ich habe mich auch bereit erklärt, das zwischen Parlament und Bundesregierung ge-
wählte Verfahren unseren Partnern in der Gemeinschaft in Zusammenarbeit mit dem
Bundesaußenminister mitzuteilen.

Diese Mitteilung sollte alsbald nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch die

Bundesregierung erfolgen, mit der das Ratifikationsverfahren bei uns abgeschlossen
wird .

4. Nach Art. R Abs. 1 EUV bedarf der Unions-Vertrag der Ratifikation durch
alle Mitgliedstaaten. gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften. Die Ratifi-
kationsurkunden sind bei der Regierung der Italienischen Republik zu hinterle-

gen.
Nachdem die Beschwerdeführer den Erlaß einer einstweiligen Anordnung be-

antragt hatten, um eine völkerrechtliche Bindung der Bundesrepublik Deutsch-
land an den Unions-Vertrag zu verhindern, erklärte der Bundespräsident -. durch
den Chef des Bundespräsidialamtes -, er werde die Ratifikationsurkunde erst un-

terzeichnen, wenn das Bundesverfassungsgericht in der Hauptsache entschieden
habe. Die Bundesregierung sicherte zu, die Ratifikationsurkunde vorerst nicht zu

hinterlegen.

11.

Die Verfassungsbeschwerden richten sich gegen das Zustimmungsgesetz zum

Unions-Vertrag und gegen das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes. Der

Beschwerdeführer zu 1. rügt eine Verletzung seiner Grundrechte und grund-
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rechtsgleichen Gewährleistungen aus Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1,
Art. 9 Abs. 1. i..V.m. Art. 21 Abs. 1 Satz 2, Art. 12 Abs. 1, Art. 14 Abs. 1, Art.

38 Abs. 1 sowie aus Art. 20 Abs. 4 i.V&apos;m* Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG. Die

Beschwerdeführer zu 2. sind in der Bundesrepublik Deutschland gewählte Abge-
ordnete des Europäischen Parlaments, erheben die Verfassungsbeschwerde jedoch
als Bürger der Bundesrepublik Deutschland und machen im wesentlichen eine

Verletzung ihrer grundrechtsgleichen Rechte aus Art. 20 Abs. 4 sowie Art. 38

Abs. 1 und 2 GG geltend.,
La) Der Beschwerdeführer zu 1. trägt vor, er. sei in seinem Recht aus Art. 38

GG verletzt, das jedem Bürger ein Recht auf demokratisch legitimierte Vertre-

tung im Deutschen Bundestag gewähre und sein Recht auf Teilhabe an der Aus-

übung der Staatsgewalt (Art. 20 Abs. 2 Satz 2 GG) schütze. Dieses Teilhaberecht
werde dadurch substantiell vermindert, daß der Unions-Vertrag wesentliche

Kompetenzen des Deutschen Bundestages auf Organe der Europäischen, Gemein-
schaften &quot;übertrage&quot; und der Union in Art. F Abs. 3 EUV sogar eine Kompe-
tenz-Kompetenz einräume, die sie dazu benutzen könne, beliebige weitere Korn-

pütenzen an sich zu ziehen. Nach dieser Erweiterung der Kompetenzen der Ge-

meinschaft werde Staatsgewalt in Deutschland nicht mehr wesentlich von den

gewählten Vertretern des ganzen&apos; deutschen Volkes im Deutschen Bundestag und

damit nicht mehr vom deutschen Volk ausgeübt.-
Zudem werde Art. 38 GG auch wegen eines Demokratiedefizits auf der Ge-

meinschaftsebene verletzt. Der eigentliche Gesetzgeber in der Europäischen
Union sei der Rat, also die Regierungen und der Sache nach die RegierungsChefs;
das Europäische Parlament habe im. wesentlichen nur eine beratende 13unktion.
Damit würden das demokratische Prinzip und das Erfordernis der Gesetzmäßig-
keit der Verwaltung in ihr Gegenteil verkehrt, weil die Verwaltung, die die Ge-

setze vollziehe, sich die Gesetze selbst gebe. Dieser Mangel werde auch nicht

durch eine ausreichende Mitwirkung der Mitgliedstaatlichen Parlamente an der

Rechtsetzung auf der Ebene der Gemeinschaft kompensiert.
.Demgegenüber habe jeder Bürger das Recht, daß der Wahlakt seinen wesentli-

chen Inhalt, das wirkliche Gesetzgebungsorgan zu wählen, behalte. Der Be-

schwerdeführer sei darüber hinaus auch in seiner Handlungsfreiheit als aktiv und,

passiv Wahlberechtigter beeinträchtigt, weil Unionsbürgern, aus anderen Mit-

gliedstaaten das aktive und passive Wahlrecht bei deutschen Kommunalwahlen

eingeräumt werde.
b) Weiter rügt der Beschwerdeführer die Verletzung seiner Grundrechte aus

Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1, Art. 5 Abs. 1, Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 21 Abs. 1

Satz 2, Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 GG.

Das Zustimmungsgesetz zum Unions-Vertrag gebe in zahlreichen grundrechts-
erheblichen Bereichen die- deutsche Staatlichkeit auf oder beeinträchtige sie zu-

mindest wesentlich und verdränge damit den Adressaten und* Garanten des
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grundgesetzlichen Grundrechtsschutzes. Der Schutz der Menschenwürde verän-
dere sich grundlegend, wenn statt des deutschen Volkes nunmehr ein Volk der&apos;
Europäischen Union (Art. 8ff. EGV) Staatsgewalt ausübe, selbst wenn der
Schutz sich dadurch qualitativ nicht verschlechtere. Eine Verletzung seines allge-
meinen Freiheitsrechts, insbesondere eines &quot;Grundrechts auf verfassungsgemäße
Gesetzgebung&quot;, sieht der Beschwerdeführer darin, daß die Gesetzgebung nach
dem Inkrafttreten des Unions-Vertrags nicht. mehr ausreichend nach deutschem
Verfassungsrecht und nicht hinlänglich demokratisch legitimiert sei. Außerdem
verliere er den Grundrechtsschutz durchdas Bundesverfassungsgericht. Soweit
Art. L EUV eine,Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofs &apos;ausschließe, ent-

stehe eine grundgesetzwidrige Rechtsschutzlücke. Darüber hinaus macht der Be-
schwerdeführer eine Verletzung seiner politischen und wirtschaftlichen Freiheiten
geltend, weil er nunmehr europäischen Organen und europäischen Rechtsakten
unterworfen und in ein europäisches Gemeinwesen und seine Willensbildung ein-
gebunden werde.

Dies zeige sich insbesondere in der grundrechtswidrigen Einführung einer

Währungsunion. jeder Deutsche verliere die wirtschaftliche Vertrauensgrundlage,
die sich aus der spezifischen, auf die Deutsche Mark aufgebauten Währungsver-
fassung ergebe. Mit dem Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion werde der Beschwerdeführer nicht mehr in Deutscher Mark Vergü-
tungen erhalten, Werte aufbewahren und finanzielle Transaktionen vornehmen
können. Dies verletze seine Grundrechte aus Art. 2 Abs. 1 und Art. 14 GG
unmittelbar und gegenwärtig, weil Deutschland nach einem Inkrafttreten des
Unions-Vertrags &quot;automatisch&quot; in die Währungsunion eintrete, aus ihr dann aber
nicht mehr austreten dürfe und ein Zustimmungsvorbehalt zugunsten von Bun7
destag und Bundesrat gegenüber den Vertragspartnern rechtlich unerheblich sei.
Die Ausübung des deutschen Stimmrechts im Rat bei Abstimmungen über die
dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion sei kein tauglicher Gegenstand
der Verfassungsbeschwerde; zudem könne die Bundesrepublik dort überstimmt
werden.

Seine auf Art. 5 Abs. 1 GG gestützte Rüge begründet der Beschwerdeführer
damit, daß die Bedingungen der Kommunikation sich wesentlich änderten, wenn
statt deutscher nunmehr europäische Organe beeinflußt werden müßten.

Der Beschwerdeführer sieht außerdem im neuen Art. 138 a EGV eine Verlet-

zung seiner nach Art. 9 Abs. 1 1.V.m. Art. 21 Abs. 1 Satz 2 GG grundrechtlich
geschützten Freiheit, Parteien zu gründen und in ihnen mitzuarbeiten, wenn dort
den politischen Parteien vorgeschrieben werde, ein europäisches Bewußtsein her-
auszubilden.

c) Schließlich stützt der Beschwerdeführer seine Verfassungsbeschwerde auf
Art. 20 Abs. 4 i.V.m. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG. Er deutet diese Vorschriften
dahin, daß in ihnen die Zuweisung einer außerordentlichen Kompetenz an das
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Bundesverfassungsgericht enthalten sei, in seiner Rolle als &quot;Hüter der Verfas-

sung&quot; auf Antrag eines jeden Deutschen andere Abhilfe zu ermöglichen, wenn

die in Art. 20 Abs. 1 bis 3 GG niedergelegten Verfassungsfundamente beseitigt
zu werden drohten. Nach dem Sinngehalt des Friedensgebotes müßten alle Deut-

schen diese Abhilfe beantragen können, um die Unfriedlichkeit einer Wider-

standsleistung nach Art. 20 Abs. 4 GG zu erübrigen.
Das Unternehmen, die Verfassungsordnung des Grundgesetzes zu beseitigen,

sieht der Beschwerdeführer vor allem in einzelnen Änderungen des Grundgeset-
zes durch das Gesetz vom 21. Dezember 1992, die er zugleich als verfassungswi-
driges Verfassungsrecht angreift. Art. 23 GG n.F. biete keine verfassungsrechtli-
che Grundlage für die Einräumung von Hoheitsrechten, weil er seinerseits verfas--

sungswidrig sei. Art. 23 GG anerkenne die alleinige Entscheidungsbefugnis der

Bundesregierung über die deutsche Mitwirkung an Rechtsetzungsakten der Euro-

päischen Union. Im Hinblick auf die dem Bundeskanzler eingeräumte Richtli-

nienkompetenz und seine Rechtsstellung gegenüber den Ministern sei damit der
Sache nach ein Prinzip rein exekutiver Führung ins Grundgesetz aufgenommen
worden.

Daneben sieht sich der Beschwerdeführer in seinem Wahlrecht dadurch ver-

letzt, daß der neu eingefügte Art. 28 Abs. 1 Satz 3 GG zur Einführung eines

Kommunalwahlrechts für Staatsangehörige anderer EG-Mitgliedstaaten errnäch-

tige und Art. 8 b EGV von dieser Ermächtigung Gebrauch mache.

Des weiteren verstießen das verfassungsändernde Gesetz (Art. 23 Abs. 2, 4 bis
6 GG ii.F. i.V.m. Art. 52 Abs. 3 a GG n.F.), das Zustimmungsgesetz und der

Unions-Vertrag gegen das Bundesstaatsprinzip. Die Mitwirkung der Länder bei

der Gesetzgebung werde entgegen Art. 79 Abs. 3 GG beeinträchtigt; dies werde

durch die in Art. 23 GG n.F. vorgesehenen Mitwirkungsrechte des Bundesrates
nicht kompensiert. Zudem mindere die in Art. 52 Abs. 3 a GG n.F. vorgesehene
Übertragung der Kompetenzen des Bundesrates auf die Europakammer die

Rechte und den Status der Länder.
Das Sozialstaatsprinzip werde durch den Unions-Vertrag verletzt, weil die so-

ziale Verantwortung Deutschlands auf die gesamte Europäische Union erweitert

werde. Das Prinzip der deutschen Sözialstaatlichkeit könne jedoch allenfalls
durch eine Verfassungsneugebung, nicht durch eine Verfassungsänderung über-
wunden werden.

2. a) Nach Auffassung der Beschwerdeführer zu 2. verstößt das Zustimmungs-
gesetz zum Unions-Vertrag gegen Fundamentalprinzipien des Grundgesetzes, die

nach Art. 79 Abs. 3 GG jeder Verfassungsänderung entzogen seien; dagegen
eröffne Art. 20 Abs. 4 GG i.V.m. Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG die Möglichkeit
einer Verfassungsbeschwerde.

Das Demokratieprinzip und die vom Rechtsstaatsprinzip geforderte Gewalten-

teilung seien verletzt, wenn der Unions-Vertrag weite Bereiche der Gesetzgebung
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und die Regelung fundamentaler Sachfragen dem Bundestag entziehe und auf die

Exekutive verlagere. Die Rechtsetzung der Gemeinschaft sei Sache des Rates und
der Kommission als Teilen der Exekutive,; das Europäische Parlament sei kein

Gesetzgeber. Anders als der Bundestag besitze der &quot;EG-Gesetzgeber&quot; keine un-

mittelbare demokratische Legitimation auf Gerneinschaftsebene, sondern leite
diese aus der mittelbaren demokratischen Legitimation ab, die den Regierungs-
mitgliedern in den Mitgli.edstaaten zukomme.

Daneben sei die ebenfalls gemäß Art. 79 Abs. 3 GG der Verfassungsänderung
entzogene Existenz der Bundesrepublik Deutschland als unabhängiger, souve-

räner Staat bei Inkrafttreten des Unions-Vertrags bedroht, denn dieser bewirke
einen neuen Integrationsschritt, der die Entwicklung zur schleichenden Herstel-

lung eines europäischen Bundesstaates unwiderruflich einleite. Mit der Schaffung
der Währungsunion würden zudem Sachzwänge geschaffen, die den Weg in die

Europäische Union faktisch unumkehrbar machten. Die Aufgaben und Zustän-

digkeiten der Gemeinschaft würden über die bisherige Wirtschaftsgemeinschaft
hinaus auf alle für ein staatliches Gebilde maßgeblichen Materien ausgeweitet.
Der Gesetzgeber maße sich damit Befugnisse an, die nur dem Volk als Subjekt
der verfassungsgebenden Gewalt zustünden.

Wenn es demnach um die Verteidigung des jeder Verfassungsänderung entzo-

genen Verfassungskerns gehe, stehe jedem Deutschen ein &quot;Recht auf Verteidi-

gung der verfassungsmäßigen Ordnung&quot; gemäß Art. 20 Abs. 4 GG zu. Die Er-

wähnung des Widerstandsrechts unter den verfassungsbeschwerdefähigen Rech-
ten des Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG bedeute nicht nur&apos;, daß das Widerstandsrecht
als solches &quot;eingeklagt&quot; werden könne - was praktisch weitgehend sinnlos sei -,

sondern eröffne vielmehr die Verfassungsbeschwerde als Möglichkeit &quot;anderer

Abhilfe-&quot;, die einer Ausübung des Widerstandsrechts und so der&apos; Gefahr eines

Bürgerkriegs entgegenwirke.
b) Die Beschwerdeführer machen außerdem eine eigene unmittelbare und ge-

genwärtige Verletzung ihrer grundrechtsgleichen Rechte aus Art. 38 Abs. 1 und 2

GG geltend, die gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG, 5 90 Abs. 1 BVerfGG
ebenfalls verfassungsbeschwerdefähig seien. Nach ihrer Ansicht hätte das Zustim-

mungsgesetz zum Unions-Vertrag nicht ohne Legitimation durch das Volk als

Subjekt der verfassungsgebenden Gewalt verabschiedet werden dürfen, da es -

ebenso wie der neugeschaffene Art. 23 GG - in den änderungsfesten Verfassungs-
kern des Art. 79 Abs. 3 GG eingreife.

Das in Art. 38 Abs. 2 GG geregelte Mitwirkungsrecht am demokratischen

Willensbildungsprozeß sei auch auf Volksabstimmungen anzuwenden. Deshalb

folge aus Art. 38 GG neben dem subjektiven Recht auf Durchführung einer Bun-

destagswahl und dem Anspruch auf Teilhaben an der demokratischen Ausübung
der Staatsgewalt auch ein Grundrecht auf Durchführung einer verfassungsrecht-
lich gebotenen Volksentscheidung.

5 ZaöRV 54/1
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1. Von&apos;den nach 5 94 Abs.&apos; 4 i.V.m. § 77 BVerfGG zur Äußerung Berechtigten
haben die Bundesregierung, der Bundestag und der gundesrat Stellung genom-

men. Die Äußerungsberechtigten halten die Verfassungsbeschwerden für unzu-

lässig&apos; zumindest aber für unbegründet.
2. Der Senat hat als Auskunftspersonen Zu Fragen der Wirtschafts&apos;- und Wäh-

rungsunion den Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Prof. Dr. Helmut

Schlesinger, und Bundesbankdirektor Dr. Wolfgang Rieke gehört. Die Kommis-

sion der Europäischen Gemeinschaften hat auf Bitte des Senats&apos;den Leiter ihres

juristischen Dienstes, Generaldirektor Jean-Louis Dewost, zur Teilnahme an der

mündlichen Verhandlung entsandt; er hat sich zur Interpretation einzelner Be-

stimmungen des Vertrages geäußert.

B.

Zulässig ist nur die gegen das Zustimmungsgesetz zum Unions-Vertrag gerich-
tete Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers zu 1., soweit mit ihr eine

Verletzung der Rechte aus Art. 38 GG gerügt wird. Im übrigen sind die Verfas-

sungsbeschwerden unzulässig.
Eine Verfassungsbeschwerde ist nur dann zulässig, wenn der Beschwerdefüh-

rer geltend macht, durch den angegriffenen Hoheitsakt in einem verfassungsbe-
schwerdefähigen Recht (Art. 93 Abs.. 1 Nr. 4 a GG, 5 90 Abs. 1 BVerfGG)
unmittelbar und gegenwärtig verletzt zu sein. Der Beschwerdeführer muß hinrei-

chend substantiiert,darlegen, daß eine solche Verletzung möglich erscheint (vgl.
BVerfGE 28, 17 [19]; 52, 303 [327]; 65, 227 [232f.]).

1. Der Beschwerdeführer zu 1. hat hinreichend dargelegt, daß.das Zustim-

mungsgesetz sein Recht aus Art. 38 Abs. 1 GG verletzen kann.

a) Art. 38 Abs. 1 und 2 GG gewährleistet den wahlberechtigten Deutschen das

subjektive Recht, an der, Wahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages teil-

zunehmen (vgl. BVerfGE 47, 253 [269]). Im Wahlakt geht die Staatsgewalt vom
Volke aus. Der-Bundestag übt sodann Staatsgewalt als Organ der Gesetzgebung
aus, das zugleich den Bundeskanzler wählt und die Regierung kontrolliert.(Art.
20 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG). Art. 38&apos;GG verbürgt nicht nur, daß dem Bürger das

Wahlrecht zum Deutschen Bundestag zusteht und bei der Wahl die verfassungs-
rechtlichen Wahlrechtsgrundsätze eingehalten werden. Die Verbürgung erstreckt

sich auch auf den grundlegenden demokratischen Gehalt dieses Rechts: Gewähr-

leistet wird den wahlberechtigten Deutschen das subjektive Recht, an der Wahl

des Deutschen Bundestages teilzunehmen und dadurch an der Legitimation. der

Staatsgewalt durch das Volk,auf Bundesebene mitzuwirken und auf ihre Aus-

übung Einfluß zu nehmen. In dieser Hinsicht bedarf das Recht allerdings der

näheren Bestimmung. Sie ist vorliegend nur insoweit notwendig, als die Aus-
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übung von Hoheitsgewalt durch supranationale Organisationen im Rahmen der

Verwirklichung eines vereinten Europas (Art. 23 GG) in Frage steht.
Gibt der Deutsche Bundestag Aufgaben und Befugnisse auf, insbesondere zur

Gesetzgebung und zur Wahl und Kontrolle anderer Träger von Staatsgewalt, so

berührt das den Sachbereich, auf den der demokratische Gehalt des Art. 38 GG
sich bezieht. Im Blick auf die Europäische Union und die ihr zugehörigen Ge-
meinschaften ermächtigt Art. 23 Abs. 1 GG den Bundesgesetzgeber, unter den
dort genannten Voraussetzungen der Europäischen Union die- eigenständige
Wahrnehmung von Hoheitsbefugnissen bis zur Grenze des Art. 79 Abs. 3 GG

einzuräumen (Art. 23 Abs. 1 Satz GG). Diese Verfassungsbestimmung istvom

verfassungsändernden Gesetzgeber eigens für die europäische Integration und de-
ren Fortgang -geschaffen worden. Sie bestimmt insoweit auch den,Gewährlei-

stungsinhalt des durch Art. 38 begründeten Rechts. Art. 38 GG schließt es im

Anwendungsbereich des Art. 23 GG aus, die durch die Wahl bewirkte Legitima-
tion von Staatsgewalt und Einflußnahme auf deren Ausübung durch die Verlage-
rung von Aufgaben und Befugnissen des Bundestages so zu entleeren, daß das
demokratische Prinzip, soweit es Art. 79 Abs. 3 i.V.m. Art. 20 Abs. 1 und 2 GG
für unantastbar erklärt, verletzt wird.

Das Recht des Beschwerdeführers aus Art. 38 GG kann demnach verletzt sein,
wenn die Wahrnehmung der Kompetenzen des Deutschen Bundestages so weit-

gehend auf ein von den Regierungen gebildetes Organ der Europäischen Union
oder der Europäischen Gemeinschaften übergeht, daß die nach Art. 20 Abs. 1
und 2 i.V.m. Art. 79 Abs. 3 GG unverzichtbaren Mindestanforderungen demo-
kratischer Legitimation der dem Bürger gegenübertretenden Hoheitsgewalt nicht
mehr erfüllt werden.

b) Der Beschwerdeführer trägt unter Berufung auf Einschätzungen des Präsi-
denten. der Kommission der Europäischen Gemeinschaften Delors (Rede im Eu-

ropäischen Parlament am 4. Juli 1988, Bulletin EG 1988, Nr. 7/8, S. 124) und des
Mitgliedes der Kommission Bangemann (in: Brückner [Hrsg.], Europa transpa-
rent: Informationen, Daten, Fakten, Hintergründe, 1991, S. 5) vor, daß schon
bisher nahezu 80 % aller Regelungen im Bereich des Wirtschaftsrechts durch das
Gemeinschaftsrecht festgelegt und nahezu 50 % aller deutschen Gesetze durch
das Gemeinschaftsrecht veranlaßt seien. Der Unions-Vertrag erweitere nunmehr
diese Kompetenzen des Rates als exekutives Legislativorgan wesentlich und
nehme dem Deutschen Bundestag weitgehend Entscheidungskompetenzen, ins-
besondere im Rahmen der zukünftigen Währungsunion, die faktisch eine Wirt-
schafts- und Sozialunion zur Folge haben werde, sowie auf den Gebieten der

Bildungs- und Berufsbildungspolitik, der Kulturpolitik, der Gesundheitspolitik,
des Verbraucherschutzes, der Visapolitik, des Auf- und Ausbaus transeuropäi-
scher Netze in den Bereichen der Verkehrs- Telekommunikations- und Energie-
mfrastruktur und der Industriepolitik. Der Vertrag begründe dabei für eine Reihe
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von Kompetenzen das Mehrheitsprinzip im Rat und lasse damit eine exekutive

Rechtsetzung für Deutschland auch gegen den Willen der beteiligten deutschen

Organe zu. In der Währungsunion werde die Währungspolitik jeglicher,parla-
mentarischen Einflußnahme und sonstiger demokratischer Legitimation entzo-

gen. Die Kompetenzen und Befugnisse des Deutschen Bundestages würden
schließlich durch Art. F Abs. 3 EUV völlig entleert, der der Union eine Kompe-
tenz-Kompetenz einräume, indem er sie -ennächtige, sich jeweils die benötigten
Kompetenzen und Befugnisse selbst zu verschaffen.

Schließlich trägt der Beschwerdeführer vor, der Unionsvertrag sei auf eine Dy-
namik stetiger und unumkehrbarer Kompetenzausweitung angelegt; dies ergebe
sich insbesondere aus Art. B Abs. 1, 5. Gedankenstrich und Art. C EUV sowie

aus dem Protokoll über den Übergang zur dritten Stufe der Wirtschafts- und

Währungsunion.
c) Im Ergebnis erscheint es nach diesem Vorbringen möglich, daß das Zustim-

mungsgesetz zum Unions-Vertrag den Beschwerdeführer in seinem Recht aus

Art. 38 GG verletzt.
2. Unzulässig ist die Verfassungsbeschwerde, des Beschwerdeführers zu 1., so-

weit er eine Verletzung seiner Grundrechte aus Art. 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 5 Abs. 1

und 14 Abs. 1 GG geltend macht.

: a) Soweit er eine Verletzung seiner Grundrechte aus Art. 12 Abs. 1 und Art.

14 Abs. 1 GG durch die gesetzliche Zustimmung zur Währungsunion vorträgt,
ist schon nicht ersichtlich, daß diese Grundrechte eine Ersetzung der Deutschen
Mark durch die ECU ausschlössen. Art. 88 Satz 2 GG sieht ausdrücklich vor,

daß die Aufgaben und Befugnisse der Deutschen Bundesbank im Rahmen der

Europäischen Union der Europäischen Zentralbank übertragen werden dürfen.
Mit dieser Ermächtigung ist die Entwicklung einer Europäischen Währungsunion
verfassungsrechtlich anerkannt; diese.speziell für die Gründung der Europäischen
Union eingeführte Regelung besagt auch, daß die Inanspruchnahme der Ermäch-

tigung als solche nicht den Grundrechten widerspricht.
b) Die Rüge des Beschwerdeführersi seine Grundrechte würden dadurch ver-

letzt, daß sie nunmehr nicht nur für Deutschland und durch deutsche Organe
gewährleistet seien, als europäische Grundrechte vielmehr einen anderen Inhalt

erhielten, ist ebenfalls unzulässig. Die in der Präambel des Grundgesetzes ange-

legte und in Art. 23 und 24 GG geregelte Offenheit für eine europäische Integra-
tion hat zur Folge, daß grundrechtserhebliche Eingriffe auch von europäischen
Organen ausgehen können und ein Grundrechtsschutz dementsprechend für das

gesamte Geltungsgebiet dieser Maßnahmen gewährleistet werden muß; dadurch

erweitert sich insbesondere der räumliche Anwendungsbereich der Freiheitsrechte

und die Vergleichsperspektive bei der Anwendung des Gleichheitssatzes.
Eine ins Gewicht fallende Minderung der Grundrechtsstandards ist damit nicht

verbunden. Das Bundesverfassungsgericht gewährleistet durch seine Zuständig-
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keit (vgl. BVerfGE 37, 271 [280ff.]; 73, 339 [376f.]), daß ein wirksamer Schutz
der Grundrechte für die Einwohner Deutschlands auch gegenüber der Hoheitsge-
walt der Gemeinschaften generell sichergestellt und dieser dem vom Grundgesetz
als unabdingbar gebotenen Grundrechtsschutz im wesentlichen gleich zu achten

ist, zumal den Wesensgehalt der Grundrechte generell verbürgt. Das Bundesver-

fassungsgericht sichert so diesen Wesensgehalt auch gegenüber der Hoheitsgewalt
der Gemeinschaft (vgl. BVerfGE 73, 339 [386]). Auch Akte einer besonderen,
von der Staatsgewalt der Mitgliedstaaten geschiedenen öffentlichen Gewalt einer

supranationalen Organisation betreffen die Grundrechtsberechtigten in Deutsch-
land. Sie berühren damit die Gewährleistungen des Grundgesetzes und die Auf-

gaben des Bundesverfassungsgerichts, die den Grundrechtsschutz in Deutschland
und insoweit nicht nur gegenüber deutschen Staatsorganen zum Gegenstand ha-

ben (Abweichung von BVerfGE 58, 1 [27]). Allerdings übt das Bundesverfas-

sungsgericht seine Gerichtsbarkeit über die Anwendbarkeit von abgeleitetem Ge-

meinschaftsrecht in Deutschland in einem &quot;Kooperationsverhältnis&quot; zum Euro-

päischen Gerichtshof aus, in dem der Europäische Gerichtshof den Grundrechts-
schuiz in jedem Einzelfall für das gesamte Gebiet der Europäischen Gemeinschaf-
ten garantiert, das Bundesverfassungsgericht sich deshalb auf eine generelle Ge-

währleistung der unabdingbaren Grundrechtsstandards (vgl. BVerfGE 73, 339

[387]) beschränken kann.

c) Die Rüge des Beschwerdeführers, Art. L EU-V schaffe dadurch eine grund-
gesetzwidrige Rechtsschutzlücke, daß keine Zuständigkeit des Europäischen Ge-
richtshofs gegenüber Maßnahmen der Europäischen Union begründet werde,
trifft nicht zu. Art. L EU-V schließt die Gerichtsbarkeit des Europäischen Ge-
richtshofs nur für solche Vorschriften des Unions-Vertrags aus, die nicht zu

Maßnahmen der Union mit Durchgriffswirkung auf den Grundrechtsträger im
Hoheitsbereich der Mitgliedstaaten ermächtigen. Sollten in Zukunft innerhalb der
Zusammenarbeit nach Art. J und K EUV grundrechtserhebliche Maßnahmen

vorgesehen werden, bedarf es dafür eines weiteren Zustimmungsgesetzes, das
dann seinerseits auf etwaige Rechtsschutzlücken überprüft werden kann.

Die Bundesregierung hat versichert, es sei einhellige Meinung aller Mitglied-
staaten, daß Art. L EUV zu keinen Rechtsschutzlücken führen werde.

c 1) Die Art. A bis F des Unions-Vertrages enthalten keine Ermächtigungs-
grundlage für Handlungen irgendwelcher Art gegenüber Grundrechtsträgern. In

den Titeln über die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (Titel V, Art. J bis

j. 11 EU-V) und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres (Titel
VI, Art. K bis K.9 EUV) wird der Rat zunächst nur ermächtigt, gemeinsame
Standpunkte festzulegen (Art. J.2 Abs. 2, Art. K.3 Abs. 2 Buchst. a EUV). Sol-
chen Festlegungen fehlt von vornherein eine grundrechtserhebüche Verbindlich-
keit für den Einzelnen.

c 2) Soweit in den Titeln V und VI des Unions-Vertrags vorgesehen ist, daß
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der Rat gemeinsame Aktionen beschließen sowie zur Durchführung der Zusam-

menarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres gemeinsame Maßnahmen anneh-

men kann, gilt im Ergebnis nichts anderes. Ungeachtet einer völkerrechtlichen

Bindung der Mitgliedstaaten durch diese Ratsbeschlüsse (vgl. Art, J.3 Nr. 4;
ohne ausdrückliche Regelung Art. K.3 Abs. 2 Buchst. b EUV), die entweder

einstimmig ergehen oder zumindest auf einen einstimmig getroffenen Ratsbe-

schlüß zurückgehen müssen (Art. J.3 Ziff. 2, Art. J.8 Abs. 2; Art. K.3 Abs. 2

Buchst. b, Art. K.4 Abs. 3 EUV), kann durch sie kein in den Mitgliedstaaten
unmittelbar anwendbares und Vorrang beanspruchendes Rech&apos;t gesetzt werden.

Die Bereiche der Außen- und Sicherheitspohtik sowie der Justiz- und Innen-

politik sind zwar Gegenstände europäischer Zusammenarbeit im Rahmen der

Union, sie sind jedoch von den Vertragsstaaten bewußt nicht in die supranatio-
nale Zuständigkeitsordnung der Europäischen Gemeinschaften eingegliedert wor-

den. Bereits die Bestimmung über die Grundlagen der Union in Art. A Abs. 3

EUV unterscheidet zwischen den - supranationalen - Europäischen Gemein-

schaften und ihren Ergänzungen durch die mit den Titeln V und VI des Unions-

Vertrags neu eingeführten Politik und Formen der Zusammenarbeit., Diese

Trennung bestätigt Art. E EU-V mit der Regelung, daß die europäischen Organe
ihre Befugnisse entweder nach Maßgabe des Primärrechts der Europäischen Ge-

meinschaften in seiner geänderten Fassung oder nach Maßgabe der übrigen Be-

stimmungen des Unions-Vertrages ausüben. Der Rat kann dementsprechend auf

die supranationalen Handlungsformen des Europäischen Gemeinschaftsrechts

nicht zurückgreifen, wenn er in den Bereichen Außen- und SicherheitsPolitik
oder Justiz und Inneres tätig wird. Etwas anderes gilt nur insoweit, als der Ver-

trag Bestimmungen des EG-Vertrags in diesen Bereichen für anwendbar erklärt.

Art. J.11 Abs. 1 und Art. K.8 Abs. 1 EUV ordnen eine solche Geltungserstrek-
kung zwar für einige Bestimmungen des EG-Vertrags an, klammern aber Art.

189 EGV,aus, der die EG-Rechtsakte mit Durchgriffseinwirkung definiert.

Für Titel VI belegt Art. K.9 EUV, daß die Überführung der dortigen inter-

gouvernementalen Zusammenarbeit in die supranationale Zuständigkeit der Euro-

päischen* Gemeinschaft eine - vereinfachte -- Vertragsänderung voraussetzt, die

alle Mitgliedstaaten ratifizieren müssen.

c 3) Wenn Art. K.2 Abs. 1 EUV bestimmt, daß die der Zusammenarbeit un-

terliegenden Angelegenheiten.der Justiz- und Innenpolitik unter Beachtung der

Europäischen Menschenrechtskonvention und des Genfer Flüchtlingsabkommens
zu behandeln sind, erlaubt dies.keinen Schluß darauf, daß nach Titel VI des Uni

ons-Vertrags unmittelbare Grundrechtseingriffe möglich sein Vielmehr

bestätigt Art. K.2 Abs. 1 EUV die menschenrechtlichen Verpflichtungen, die al-

len Mitgliedstaaten obliegen und schon im Vorfeld unmittelbarer Grundrechts-

eingriffe bei gemeinsamen Maßnahmen zu beachten sind, wenn deren Durchfüh-

rung durch die Mitgliedstaaten Grundrechtseingriffe zur Folge haben können.
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c 4) F,indet die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres gemäß
Art. K.3 Abs. 2 Buchst. c EUV in der Form völkerrechtlicher Verträge statt,
können diese dem Europäischen Gerichtshof eine Zuständigkeit einräumen (Art.
L Buchst. b EUV). Insoweit kann gegenwärtig noch kein v-erfassungswidriges
Rechtsschutzdefizit eintreten. Im übrigen bedürfen solche Übereinkommen eines
weiteren Ratifikationsakts, der darin auch durch das Bundesverfassungsgericht
überprüfbar ist.

c 5) Verpflichten gemeinsame Aktionen und Maßnahmen nach den Titeln V

und VI des Unions-Vertrags die Mitgliedstaaten völkerrechtlich verbindlich;.zu

grundrecht-serheblichen Eingriffen, so können alle diese Eingriffe, wenn sie-in
Deutschland vorgenommen werden, von der deutschen Gerichtsbarkeit voll

überprüft werden. Der Grundrechtsschutz des Grundgesetzes ist insoweit nicht
durch supranationales Recht, das Vorrang beanspruchen könnte, überlagert.:Eine
völkerrechtliche Verbindlichkeit für die Bundesrepublik Deutschland kann jeden-
falls der deutschen Staatsgewalt gegenüber bestehenden Grundrechtsschutz
nicht mindern, eine nach Titel V oder VI des Unions-Vertrags beschlossene euro-

päische Vorgabe für einen Grundrechtseingriff durch die deutsche Hoheitsgewalt
demnach auch den Grundrechtsschutz durch -die deutschen Gerichte nicht ein-

schränken. Insoweit gilt nichts anderes als bei einem herkömmlichen völkerrecht-
lichen Vertrag: Soweit dessen innerstaatliche Durchführung Grundrechte verlet-
zen würde, ist sie verfassungsrechtlich untersagt.

Sollte ein nach Maßgabe der Titel V oder VI des Unions-Vertrags ergehender
Ratsbeschluß durch einen Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaften - etwa

aufgrund des Art. 228 a EGV - umgesetzt und dadurch in Grundrechte eingegrif-
fen werden, so böten der Europäische Gerichtshof und andernfalls das Bundes-

verfassungsgericht hinreichenden Grundrechtsschutz (vgl. BVerfGE 73, 339

[387]). Auch hier stehen das Bundesverfassungsgericht und der Europäische Ge-
richtshof zur Gewährleistung des Grundrechtsschutzes in einem Kooperations-
verhältnis, in dem sie sich gegenseitig ergänzen.

- d) Die vom Beschwerdeführer behauptete Verletzung des Art. 5 Abs. 1 GG
durch das Zustimmungsgesetz zum Unions-Vertrag ist von vornherein ausge-
schlossen. Die Kommunikationsfreiheiten schützen die ungehinderte Teilnahme
an einem offenen Kommunikationsprozeß, gewährleisten jedoch nicht einen be-
stimmten Erfolg dieser Teilnahme oder bestimmte Rahmenbedingungen des Mei-

nungsaustausches. Die Freiheit des Einzelnen, sich aus europäischen Quellen zu

informieren und auf die Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten und damit auf den

europäischen Kommunikationsprozeß Einfluß zu nehmen, wird durch das Ver-

tragswerk nicht berührt; die hierbei auftretenden Sprachprobleme sind in der

Sprachenvielfalt innerhalb der Europäischen Union angelegt und schon deshalb
kein selbständig zu bewertendes Hindernis in der Ausübung dieses Grundrechts.

e) Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, Art. 138 a EGV verstoße gegen
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Art. 9 und Art. 21 GG,ist seine Verfassungsbeschwerde ebenfalls unzulässig. Es

ist nicht erkennbar, warum die Anerkennung der politischen Parteien als Faktor

der Integration in der Union Programmatik und Zielsetzung für eine einzelne
Partei oder deren Mitglieder rechtsverbindlich vorgeben oder einschränken sollte.

f) Soweit der Beschwerdeführer in Regelungen des Unions-Vertrags einen Ver-

stoß gegen das Sozialstaatsprinzip und das Bundesstaatsprinzip sieht, sind diese

Rügen nach Art. 93 Abs. 1 Nr. 4 a GG nicht zulässig.
3. Unzulässig ist die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführeres zu 1., die

sich unter Berufung auf Art. 38 GG gegen das Gesetz zur Änderung des Grund-

gesetzes vom 21. Dezember,1992 richtet, insofern dieses die Art. 23 und Art. 28

Abs. 1 Satz 3 n.F. in das Grundgesetz eingefügt hat.

a) Art. 23 Abs. 1 GG stellt eine besondere Ermächtigung zur Mitwirkung bei
der Entwicklung der Europäischen Union zur Verwirklichung eines vereinten

Europas dar (vgl. Begründung der Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes

zur Änderung des Grundgesetzes, BT-Drucks. 12/3338 S. 6). Diese Ermächti-

gung ist jedoch nach Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG ausdrücklich an die Grenzen des
Art. 79 Abs. 3 GG gebunden; diese aber bestimmen die Schranken der verfas-

sungsändernden Gewalt. Damit kann eine Diskrepanz zwischen dem demokrati-
schen Kerngehalt des Art. 38 GG und dem neuen Art. 23 GG nicht entstehen.1

b) Die Rüge, daß die in Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG n.F. genannten Struktur-

prinzipien der Europäischen Union nicht verwirklicht seien, ist ebenfalls unzuläs-

sig. Aus Art. 38 GG kann nicht abgeleitet werden, wie der institutionelle Rah-

men der Europäischen Union auszugestalten ist.

c) Unzulässig ist auch die Rüge des Beschwerdeführeres, er werde als aktiv
und passiv Wahlberechtigter dadurch in seinen Rechten verletzt, daßdas Gesetz

zur Änderung des Grundgesetzes vom 2 1., Dezember 1992 in Art. 28 Abs. 1 -Satz

3 GG zur Einführung eines Kommunalwahlrechts für Staatsangehörige anderer

EG-Mitgliedstaaten ermächtige und Art. 8 b EGV von dieser Ermächtigung Ge-

brauch mache. Art. 38 GG gewährt jedenfalls für das Kommunalwahlrecht.kein

subjektives Recht, sich bei der Ausübungdes aktiven oder passiven Wahlrechts
durch eine wahlrechtliche &quot;Konkurrentenklage&quot; gegen nichtdeutsche Wahlbewer-

ber oder Wahlberechtigte wehren zu können.
4. Soweit sich die Verfassungsbeschwerden auf Art. 20 Abs. 4 GG stützen und

.andere Abhilfe&quot; durch das Bundesverfassungsgericht beantragen, sind sie eben-
falls unzulässig. Wie immer Art. 20:Abs. 4 GG zu-verstehen sein mag: Das Pro-

blem.des Widerstandsrechts Stellt sich schon deshalb nicht, da, wie die vorliegen-
den Verfahren zeigen&quot;den Beschwerdeführern recohtsstaatliche Möglichkeiten of-

fenstehen, sich gegen die Ratifizierung des Vertrages Über die Europäische Union

zu wehren.
5. Die Verfassungsbeschwerden der Beschwerdeführer zu 2. sind insgesamt

unzulässig. Soweit sie sich auf Art. 20 Abs. 4 GG berufen, ist dies soeben darge-
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legt worden. Die weitere Rüge, das Zustimmungsgesetz zum Vertrag über die

Europäische Union verletze ein den Beschwerdeführern aus Art. 38 GG unmit-

telbar oder analog zustehendes Recht auf Durchführung eines Volksentscheid&apos;es,

weil dieses Gesetz in den änderungsfesten Verfassungskern nach Art. 79 Abs. 3

GG eingreife, ist ebenfalls unzulässig. Das Grundgesetz gewährt individuelle

Rechte nur im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung, nicht jedoch für das

Verfahren oder den Inhalt einer Verfassungsneugebung.Art. 79 Abs. 3 GG bin-

det die staatliche Entwicklung in Deutschland an den in ihm bezeichneten Kern-

gehalt der grundgesetzlichen Ordnung und sucht so die geltende Verfassung ge-

genüber einer auf eine neue Verfassung gerichteten Entwicklung zu festigen, ohne

selbst die verfassungsgebende Gewalt normativ binden zu können. Er zieht dem-

gemäß der verfassungsändernden Gewalt Grenzen und schließt damit förmlich

aus, ein verfassungsanderndes Gesetz, das den veränderungsfesten Kern des

Grundgesetzes antastet, im Wege eines Volksentscheids zu legitimieren. Auch

Art. 146 GG begründet kein verfassungsbeschwerdefähiges Individuallrecht (Art.
93 Abs. 1 Nr. 4 a GG).

c.

Soweit die Verfassungsbeschwerde des Beschwerdeführers zu 1. zulässig ist, ist

sie unbegründet. Das Bundesverfassungsgericht kann die Einräumung von Ho-

heitsbefugnissen an die Europäische Union und die ihr zugehörigen Gemein-

schaften hier nur am Maßstab des Gewährleistungsinhalts des Art. 38 GG (dar-
über unter I.) prüfen. Dieser Gewährleistungsinhalt wird durch das Zustim-

mungsgesetz, wie sich aus dem Inhalt des Vertrags ergibt, nicht verletzt: Der

Vertrag begründet einen europäischen Staatenverbund, der von den Mitgliedstaa-
ten getragen wird und deren nationale Identität achtet; er betrifft die Mitglied-
schaft Deutschlands in supranationalen Organisationen, nicht eine Zugehörigkeit
zu einem europäischen Staat (II.1). Die Aufgaben der Europäischen Union und

die zu ihrer Wahrnehmung eingeräumten Befugnisse werden dadurch in einer

hinreichend voraussehbaren Weise normiert, daß das Prinzip der begrenzten Ein-

zelermächtigung eingehalten, keine Kompetenz-Kompetenz für die Europäische
Union begründet und&quot; die Inanspruchnahme weiterer Aufgaben und Befugnisse
durch Europäische Union und Europäische Gemeinschaften von Vertragsergän-
zungen und Vertragsänderungen abhängig gemacht, mithin der zustimmenden

Entscheidung der nationalen Parlamente vorbehalten wird (11.2.). Durch den

Umfang der eingeräumten Aufgaben und Befugnisse und die im Vertrag geregelte
Form der Willensbildung in der Europäischen Union und den Organen der Euro-

päischen Gemeinschaften werden die Entscheidungs- und Kontrollzuständigkei-
ten des Deutschen Bundestages noch nicht in einer Weise entleert, die das Demo-

kratieprinzip, soweit es Art. 79 Abs. 3 GG für unantastbar erklärt, verletzt

(11.3.).
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1. Das durch Art. 38 GG gewährleistete Recht, durch die Wahl an der Legiti-
mation von Staatsgewalt teilzunehmen und auf deren Ausübung Einfluß zu ge-
winnen, schließt es im Anwendungsbereich des Art. 23 GG aus, dieses Recht
durch Verlagerung von Aufgaben und Befugnissen des Bundestages so zu ent-

leeren, daß das demokratische Prinzip, soweit es Art. 79 Abs. 3 i.V.m. Art. 20

Abs. 1 und 2 GG für unantastbar erklärt, verletzt wird (vgl. oben B.1.a.).
2. Zu dem gemäß Art. 79 Abs. 3 GG nicht antastbaren Gehalt des Demokra-

tieprinzips gehört, daß die Wahrnehmung staatlicher Aufgaben und die Aus-

Übung staatlicher Befugnisse sich auf das Staatsvolk zurückführen lassen und

grundsätzlich ihm gegenüber verantwortet werden. Dieser notwendige Zurech-

nungszusammenhang läßt sich auf verschiedene Weise, nicht nur in einer be-
stimmten Form, herstellen. Entscheidend ist, daß ein hinreichend effektiver Ge-
halt an demokratischer Legitimation, ein bestimmtes Legitimationsniveau, er-

reicht wird&apos;(vgl. BVerfGE 83, 60 [72]).
a) Wird die Bundesrepublik Deutschland Mitglied einer zu eigenem hoheitli-

chen Handeln befähigten Staatengemeinschaft und wird dieser Staatengemein-
schaft die Wahrnehmung eigenständiger Hoheitsbefugnisse eingeräumt - beides
wird durch das Grundgesetz für die Verwirklichung eines vereinten Europas aus-

drücklich zugelassen (Art. 23 Abs. 1 GG) -, kann insoweit demokratische Legiti-
mation nicht in gleicher Form hergestellt werden wie. innerhalb einer durch eine

Staatsverfassung einheitlich und abschließend geregelten Staatsordnung. Werden

supranationalen Organisationen Hoheitsrechte eingeräumt, verliert das vom Volk

gewählte Repräsentationsorgan, der Deutsche Bundestag, und mit ihm der wahl-

berechtigte Bürger notwendig an Einfluß auf den politischen Willensbildungs-
und Entscheidungsprozeß. Jeder Beitritt zu einer zwischenstaatlichen Gemein-

schaft hat zur Folge, daß das Mitglied einer solchen Gemeinschaft an deren Ent-

scheidungen gebunden ist. Der Mitgliedstaat - und -mit ihm seine Bürger - ge-
winnt freilich auch Einflußmöglichkeiten durch die Beteiligung an einer Willens-7

bildung der Gemeinschaft zur Verfolgung. gemeinsamer - und damit auch eigener
- Zwecke&gt; deren Ergebnis für alle Mitgliedstaaten verbindlich ist und deshalb
auch die Anerkennung der eigenen Bindung voraussetzt..

Diese Offenheit für Bindungen in der Völkerrechtsgemeinschaft,und in dem

engeren Rechtsverbund. einer zwischenstaatlichen Gemeinschaft ist in einem. de-
mokratischen Staat angelegt, der -- wie es die Präambel des Grundgesetzes vor-

aussetzt. und die Art. 23 und 24 GG, ausdrücklich regeln - als gleichberechtigtes
Glied in zwischenstaatlichen Einrichtungen und insbesondere bei der Entwick-

lung der Europäischen Union mitwirken will. Die Mitgliedstaaten sind an der

Willensbildung des Staatenverbundes nach dessen Organisations- und Verfah-
rensrecht beteiligt, dann aber an die Ergebnisse dieser Willensbildung gebunden,
unabhängig davon, ob sich diese Ergebnisse gerade auf ihre eigene Beteiligung
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zurückführen lassen oder nicht. Die Einräumung von Hoheitsbefugnissen hat zur

Folge, daß deren Wahrnehmung nicht mehr stets vom Willen eines Mitgliedstaa-
tes allein abhängt. Hierin eine Verletzung des grundgesetzlichen Demokratieprin-
zips zu sehen, widerspräche nicht nur der Integrationsoffenheit des Grundgeset-
zes, die der Verfassungsgeber des Jahres 1949 gewollt und zum Ausdruck ge-
bracht hat; es legte auch eine Vorstellung von Demokratie zugrunde, die jeden
demokratischen Staat jenseits des Einstimmigkeitsprinzips integrätionsunfähig
machte. Die Einstimmigkeit als d u r c h g ä n g i g e s Erfordernis setzte zwangsläu-
fig den partikularen Willen über den der zwischenstaatlichen Gemeinschaft selbst

und stellte eine solche Gemeinschaft. damit schon strukturell in Frage. Ein solches

Ergebnis ist nach Wortlaut und Sinn in Art. 23 und 24 -GG nicht angelegt. Die

Einräumung von hoheitsbefugnissen, zu der die genannten, Artikel ermächtigen,
setzt einen Gesetzesbeschluß voraus; das Erfordernis eines Gesetzes (Art. 23

Abs. 1 Satz 2, Art. 24 Abs. 1 GG) weist die politische Verantwortung für die

Einräumung von Hoheitsrechten dem Bundestag - zusammen mit dem Bundesrat

- als der nationalen. Repräsentativkörpenchaft zu; er hat die mit einer solchen

Zustimmung verbundenen weittragenden Folgen, nicht zuletzt auch für die Kom-

petenzen des Bundestages selbst, zu erörtern und über sie zu entscheiden. Im

Zustimmungsgesetz zum Beitritt zu einer Staatengemeinschaft ruht die demokra-

tische Legitimation sowohl der Existenz der Staatengemeinschaft selbst als auch

ihrer Befugnisse,zu Mehrheitsentscheidungen, die die Mitgliedstaaten binden. Al-

lerdings findet das Mehrheitsprinzip gemäß dem aus der Gemeinschaftstreue fol-

genden Gebot wechselseitiger Rücksichtnahme eine Grenze in den Verfassungs-
prinzipien und elementaren Interessen der Mitgliedstaaten.

b) Das Demokratieprinzip hindert mithin die Bundesrepublik Deutschland

ht an einer Mitgliedschaft in einer - supranational organisierten - zwischen-nic

staatlichen Gemeinschaft. Voraussetzung der Mitgliedschaft ist aber, daß eine

vom Volk ausgehende Legitimation und Einflußnahme auch innerhalb eines Staa-

tenverbundes gesichert ist.

b 1) Die Europäische Union ist nach ihrem Selbstverständnis als Union der

Völker Europas (Art. A Abs. 2 EUV) ein auf eine dynamische Entwicklung ange-

legter (vgl. etwa Art. B Abs. 1 letzter Gedankenstrich; Art. C Abs. 1 EUV)
Verbund demokratischer Staaten; nimmt er hoheitliche Aufgaben wahr und übt

dazu hoheitliche Befugnisse aus, sind es zuvörderst die Staatsvölker der Mitglied-
staaten, die dies über die nationalen Parlamente demokratisch zu legitimieren ha-

ben.
Indessen wächst mit dem Ausbau der Aufgaben und Befugnisse der Gemein-

schaft die Notwendigkeit, zu der über die nationalen Parlamente vermittelten
demokratischen Legitimation und Einflußnahme eine Repräsentation der Staats-

völker durch ein europäisches Parlament hinzutreten zu lassen, von der ergän-
zend eine demokratische Abstützung der Politik der Europäischen Union, aus-
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geht. Mit der durch den Vertrag von Maastricht begründeten Unionsbürgerschaft
wird zwischen den Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten ein auf Dauer angeleg-
tes rechtliches Band geknüpft, das zwar nicht eine der gemeinsamen Zugehörig-
keit zu einem Staat vergleichbare Dichte besitzt, dem bestehenden Maß existen-
tieller Gemeinsamkeit jedoch einen rechtlich verbindlichen Ausdruck verleiht

(vgl. insbesondere Art. 8 b Abs. 1 und 2 EGV). Die von den Unionsbürgern
ausgehende Einflußnahme kann in dem Maße in eine demokratische Legitimation
der europäischen Institutionen münden, in dem bei den Völkern der Europai-
schen Union die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind:

Demokratie, soll sie nicht. lediglich formales Zurechnungsprinzip bleiben, ist

vom Vorhandensein bestimmter vorrechtlicher Voraussetzungen abhängig, wie

einer ständigen freien Auseinandersetzung zwischen sich begegnenden sozialen

Kräften, Interessen und Ideen, in der sich auch politische Ziele klären und wan-

deln (vgl. BVerfGE 5, 85 [135, 198, 205]; 69, 315 [344ff.]) und aus der heraus

eine öffentliche Meinung den politischen Willen vOrformt. Dazu gehört auch,
daß die Entscheidungsverfahren der Hoheitsgewalt ausübenden Organe und die

jeweils verfolgten politischen Zielvorsteflungen allgemein sichtbar und verstehbar

sind, und ebenso, daß der wahlberechtigte Bürger mit der Hoheitsgewalt, der er

unterworfen ist, in seiner Sprache kommunizieren kann.

Derartige tatsächliche Bedingungen können sich, soweit sie noch nicht beste-

hen, im Verlauf der Zeit im institutionellen Rahmen -der Europäischen Union

entwickeln. Eine solche Entwicklung hängt nicht zuletzt davon ab, daß die Ziele

der Gemeinschaftsorgane und die Abläufe.ihrer Entscheidungen in die Nationen
vermittelt werden. Parteien, Verbände, Presse und Rundfunk sind sowohl Me-

dium als auch Faktor dieses Vermittlungsprozesses, aus dem heraus sich eine öf-

fentliche Meinung in Europa zu bilden vermag (vgl. Art. 138 aTGV). Auch der

Europäische Rat ist um mehr Offenheit und Transparenz der europäischen Ent-

scheidungsprozesse bemüht (vgl. Erklärung von Birmingham: Eine bürgernahe
Gemeinschaft, Ziffer 2, 3, BullBReg Nr. 115 vom 23. Oktober 1992 S. 1058;

Schlußfolgerungen des Vorsitzes desTuropäischen Rates in Edinburgh [11. und

12. Dezember 1992], Teil A Abschnitt 7 und Anlage 3, BullBReg Nr. 140 vom

28. Dezember 1992 S. 1278, 1284f.).
b 2) Im Staatenverbund der Europäischen Union erfolgt mithin demokratische

Legitimation notwendig durch die Rückkoppelung des Handelns europäischer
Organe an die Parlamente der Mitgliedstaaten; hinzutritt - im Maße des Zusam-

menwachsens der europäischen Nationen zunehmend - innerhalb des institutio-

nellen. Gefüges der Europäischen Union die Vermittlung demokratischer Legiti-
mation durch das von den Bürgern der-Mitgliedstaaten gewählte Europäische
Parlament. Bereits in der gegenwärtigen Phase der Entwicklung kommt der Legi-
timation durch das Europäische Parlament eine stützende Funktion zu, die sich

verstärken ließe, wenn es nach einem in allen Mitgliedstaaten übereinstimmenden
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Wahlrecht gemäß Art. 138 Abs. 3 EGV gewählt würde und sein Einfluß auf die

Politik und Rechtsetzung der Europäischen Gemeinschaften wüchse. Entschei-

dend ist, daß die demokratischen Grundlagen der Union schritthaltend mit der

Integration ausgebaut werden und auch im Fortgang der Integration in den Mit-

gliedstaaten eine lebendige Demokratie erhalten bleibt. Ein Übergewicht von

Aufgaben und Befugnissen in der Verantwortung des europäischen Staatenver-

bundes würde die Demokratie auf staatlicher Ebene nachhaltig schwächen, so daß

die mitgliedstaatlichen Parlamente die Legitimation der von der Union wahrge-
nommenen Hoheitsgewalt nicht mehr ausreichend vermitteln könnten.

Vermitteln die Staatsvölker - wie gegenwärtig - über die nationalenParlamente

demokratische Legitimation, sind mithin der Ausdehnung der Aufgaben und Be-

fugnisse der Europäischen Gemeinschaften vom demokratischen. Prinzip her

Grenzen gesetzt. jedes der Staatsvölker ist Ausgangspunkt für eine auf es selbst

bezogene Staatsgewalt. Die Staaten bedürfen hinreichend bedeutsamer eigener
Aufgabenfelder, auf denen sich das jeweilige Staatsvolk in einem von ihm legiti-
mierten und gesteuerten Prozeß politischer Willensbildung entfalten und artiku-

lieren kann, um so dem, was es - relativ homogen - geistig&quot;sozial und politisch
verbindet (vgl. hierzu H. Heller, Politische Demokratie und soziale Homogeni-
tät, Gesammelte Schriften, 2. Band, 1971, S. 421 [427ff.]), rechtlichen Ausdruck

zu geben.
Aus alledem folgt, daß dem Deutschen Bundestag Aufgaben und Befugnisse

von substantiellem Gewicht verbleiben müssen.

c) Die Wahrnehmung von Hoheitsgewalt durch einen Staatenverbund wie die

Europäische Union gründet sich auf Ermächtigungen souverän bleibender Staa-

ten, die im zwischenstaatlichen Bereich regelmäßig durch ihre Regierungen han-
deln und dadurch die Integration steuern. Sie ist daher primär gouvernemental
bestimmt. Soll eine solche Gemeinschaftsgewalt auf der von dem je einzelnen

Volk vermittelten, insofern demokratischen Wülensbildung beruhen, setzt das

voraus, daß sie von einem Organ ausgeübt wird, das von den mitgliedstaatlichen
Regierungen beschickt wird, die ihrerseits demokratischer Kontrolle unterstehen.
Auch der Erlaß europäischer Rechtsnormen darf - unbeschadet der Notwendig-
keit einer demokratischen Kontrolle deshalb der Regierungen - in größerem Um-
fang bei einem von Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten, also exekutiv
besetzten Organ, liegen, als dies im staatlichen Bereich verfassungsrechtlich hin-

nehmbar wäre.

3. Weil der wahlberechtigte Deutsche sein Recht auf Teilnahme an der demo-
kratischen Legitimation der mit der Ausübung von Hoheitsgewalt betrauten Ein-

richtungen und Organe wesentlich durch die Wahl des Deutschen Bundestages
wahrnimmt, muß der Bundestag auch über die Mitgliedschaft Deutschlands in

der Europäischen Union, ihren Fortbestand und ihre Entwicklung bestimmen.

Art. 38 GG wird demnach verletzt, wenn ein Gesetz, das die deutsche Rechts-
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ordnung für die unmittelbare Geltung und Anwendung von Recht der - supra-
nationalen - Europäischen Gemeinschaften-öffnet, die zur Wahrnehmung über-

tragenen Rechte und das beabsichtigte:Integrationsprogramm nicht hinreichend

bestimmbar festlegt (vgl. BVerfGE 58, 1 [37]).. Steht nicht fest, in welchem Um-

fang und Ausmaß der deutsche Gesetzgeber der Verlagerung der Ausübung von

Hoheitsrechten zugestimmt hat, so wird die Inanspruchnahme nicht benannter

Aufgaben und Befugnisse durch die Europäischen Gemeinschaften ermöglicht.
Dies käme einer Generalermächtigung gleich und wäre damit eine Entäußerung,
gegen die Art. 38 GG schützt.

Mit Rücksicht darauf, daß der Text eines völkerrechtlichen Vertrages mit den

Vertragsparteien., ausgehandelt werden muß, können allerdings an&apos; die Bestimmt-

heit und Dichte der Vertragsregelungen nicht Anforderun,gen gestellt werden, wie

sie der Parlamentsvorbehalt sonstfür ein Gesetz vorgibt (vgl. BVerfGE 77, 170

[231f.]). Entscheidend ist, daß die Mitgliedschaft der Bundesrepublik Deutsch-

land und die daraus sich ergebenden Rechte und Pflichten - insbesondere auch.
das-rechtsverbindliche unmittelbare Tätigwerden der Europäischen-Gemeinschaf-
ten im innerstaatlichen Rechtsraum - für den Gesetzgeber voraussehbar im Ver-

trag umschrieben und durch ihn im Zustimmungsgesetz hinreichend bestimmbar

normiertworden sind (vgl. BVerfGE 58, 1 [37]; 68, 1 [98f.]). Das&apos;bedeutet zu-

gleich, daß spätere wesentliche Änderungen des im Unions-Vertrag angelegten
Integrationsprogramms und seiner Handlungsennächtigungen nicht mehr vom

Zustimmungsgesetz zu diesem Vertrag gedeckt sind (vgl. schon BVerfGE 58, 1

[37]; BVerfGE 68, 1 [98f.]; Mosler, in: Handbuch des Staatsrechts, Band VII

[1992], §7175 Rdnr. 60). Würden,etwa europäische Einrichtungen oder Organe
den Unions-Vertrag in einer Weise handhaben oder fortbilden, die von dem Ver-

trag, wie er dem deutschen Zustimmungsgesetz :zugrundeliegt, nicht mehr ge-
deckt wäre, so wären die daraus hervorgehenden Rechtsakte im deutschen Ho-

heitsbereich nicht verbindlich. Die deutschen Staatsorgane wären aus verfassungs-
rechtlichen Gründen gehindert, diese Rechtsakte in Deutschland anzuwenden.

Dementsprechend prüft das Bundesverfassungsgericht, ob Rechtsakte der euro-

päischen Einrichtungen und Organe sich in den Grenzen der ihnen eingeräumten
Hoheitsrechte halten oder aus ihnen ausbrechen (vgl. BVerfGE 58, 1 [30f.]; 75,
223 [235, 242]).

Der Unions-Vertrag.genugt, soweit er im vorliegenden Verfahren zu prüfen
ist, diesen Anforderungen.

Der Unions-Vertrag begründet - wie ausgeführt - einen Staatenverbund zur

Verwirklichung einer imme,r engeren Union der - staatlich organisierten - Völker

Europas (Art. A ET-TV), keinen sich auf ein europäisches Staatsvolk stü.tzenden
Staat. Angesichts dieses Inhalts stellt sich die vom Beschwerdeführer zu 1. aufge-
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worfene Frage nicht, ob das Grundgesetz eine deutsche Mitgliedschaft in einem

europäischen Staat erlaubt oder ausschließt. Zu beurteilen ist allein, das Zustim-

mungsgesetz zu einer Mitgliedschaft Deutschlands in einem Staatenverbund.
1. a) Die Mitgliedstaaten haben die Europäische Union gegründet, um einen

Teil ihrer Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen und insoweit ihre Souveränität

gemeinsam auszuüben. In ihrem am 11. und 12. Dezember 1992 in Edinburgh
gefaßten Beschluß (Teil B Anlage 1, BullBReg. Nr. 140 vom 28. Dezember 1992

S. 1290) betonen die im Europäischen Rat vereinigten Staats- und Regierungs-
chefs, daß im Rahmen des Vertrages über die Europäische Union unabhängige
und souveräne Staaten aus freien Stücken beschlossen haben, im Einklang mit den

bestehenden Verträgen einige ihrer Befugnisse gemeinsam auszuüben. Dement-

sprechend nimmt der Unions-Vertrag auf die Unabhängigkeit und Souveränität

der Mitgliedstaaten Bedacht, indem er die Union zur Achtung der nationalen

Identität ihrer Mitgliedstaaten verpflichtet (Art. F Abs. 1 EUV; vgl auch die

Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Birmingham am 16.

Oktober 1992, BullBReg. Nr. 115 vom 23. Oktober 1992 S. 1057), die Union

und die Europäischen Gemeinschaften nach dem Prinzip der begrenzten Einzel-

zuständigkeit nur mit bestimmten Kompetenzen und Befugnissen ausstattet (Art.
E EUV, Art. 3 b Abs. 1 EGV) und sodann das Subsidiaritätsprinzip für die
Union (Art. B Abs. 2 EUV) und für die Europäische Gemeinschaft (Art. 3 b
Abs. 2 EGV) zum verbindlichen Rechtsgrundsatz erhebt.

Wohin ein europäischer Integrationsprozeß nach weiteren Vertragsänderungen
letztlich führen soll, mag in der Chiffre der &quot;Europäischen Union&quot; zwar im An-

liegen einer weiteren Integration angedeutet sein, bleibt im gemeinten Ziel letzt-
endlich jedoch offen (Delors, Entwicklungsperspektiven der Europäischen Ge-

meinschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte [Beilage zu &quot;Das Parlament&quot;]
1/93, S. 3 [4]). jedenfalls ist eine Gründung &quot;Vereinigter Staaten von Europa&quot;,
die der Staatswerdung der Vereinigten Staaten von Amerika vergleichbar wäre,
derzeit nicht beabsichtigt (vgl. Rede des Bundeskanzlers am 6. Mai 1993 in Köln,
BullBReg. Nr. 39 vom 17 Mai 1993 S. 341 [343 f.]). Auch der im Blick auf den

Unions-Vertrag neu in die französische Verfassung eingefügte Art. 88-1 spricht
von Mitghedstaaten, die in der Europäischen Union und den Europäischen Ge-

meinschaften einige ihrer Kompetenzen gemeinsam ausüben.

Kompetenzen und Befugnisse, die der Europäischen Union und den ihr

zugehörigen Gemeinschaften eingeräumt sind, bleiben, soweit. sie durch Wahr-

nehmung von Hoheitsrechten ausgeübt werden, im wesentlichen Tätigkeiten ei-,

ner Wirtschaftsgemeinschaft. Die zentralen Tätigkeitsfelder der Europäischen
Gemeinschaft sind insoweit die Zollunion und die Freiheit des Warenverkehrs

(Art. 3 Buchst. a EGV), der Binnenmarkt (Art. 3 Buchst. c EGV), die Rechtsan-

gleichung zur Sicherung der Funktionsfähigkeit des Gemeinsamen Marktes (Art.
3 Buchst. h EGV), die Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten

http://www.zaoerv.de
© 1994, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


78 König

(Art. 3 a Abs. 1 EGV) und die Entwicklung einer Währungsunion (Art. 3 a Abs.

2 EGV). Außerhalb der Europäischen Gemeinschaften bleibt die Zusammenar-

beit intergouvernemental; dies gilt insbesondere für die Außen- und Sicherheits-

politik sowie für die Bereiche Justiz und Inneres (vgl. oben B.2.c.).
Die Bundesrepublik Deutschland ist somit auch nach dem Inkrafttreten des

Unions-Vertrags Mitglied in einem Staatenverbund, dessen Gemeinschaftsgewalt
sich von den Mitgliedstaaten ableitet und im deutschen Hoheitsbereich nur kraft

des deutschen Rechtsanwendungsbefehls verbindlich wirken kann. Deutschland

ist einer der &quot;Herren der Verträge&quot;, die ihre Gebundenheit an den &quot;auf unbe-

grenzte Zeit&quot; geschlossenen Unions-Vertrag (Art. Q EUV) mit dem Willen zur

langfristigen Mitgliedschaft begründet haben, diese Zugehörigkeit aber letztlich

durch einen gegenläufigen Akt auch&apos;wieder aufheben könnten. Geltung und An-

wendung von Europarecht in Deutschland hängen von dem Rechtsanwendungs-
befehl des Zustimmungsgesetzes ab.,Deutschland wahrt damit die Qualität eines

souveränen Staates aus eigenem Recht und den Status der souveränen Gleichheit

mit anderen Staaten LS des Art. 2 Nr. 1 der Satzung der Vereinten Nationen vom

26. Juni 1945 (BGBl. 1973 11 S. 430).
b) Der notwendige Einfluß des Bundestages ist zunächst dadurch gewährlei-

stet, daß nach Art. 23 Abs. 1 GG für die deutsche Mitgliedschaft in der Europai-
schen Union und ihre Fortentwicklung durch eine Änderung ihrer vertraglichen
Grundlagen oder eine Erweiterung ihrer Befugnisse ein Gesetz erforderlich ist,
das unter den Voraussetzungen des Satzes 3 der qualifizierten Mehrheiten des

Art. 79 Abs. 2 GG bedarf. Darüber hinaus ist der Bundestag an der Wahrneh-

mung der deutschen Mitgliedschaftsrechte in den europäischen Organen beteiligt.
Er wirkt nach Maßgabe des Art. 23 Abs. 2 und 3, GG und des zu seiner Ausfüh-

rung erlassenen Gesetzes- über die Zusammenarbeit von Bundesregierung -und

Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union vom 12.

März 1993 (BGBl. I S. 311) an der Willensbildung des Bundes in diesen Angele-
genheiten mit. Diese wechselbezüglichen Kompetenzen sind von der Bundesre-

gierung und Bundestag im Sinne der,Organtreue wahrzunehmen.
Schließlich beeinflußt der Bundestag die europäische Politik der Bundesregie-

rung auch durch deren parlamentarische Verantwortlichkeit (Art. 63, 67 GG -

vgl. BVerfGE 68, 1 [109f.]). Diese Kreations- und Kontrollfunktion, die der

Bundestag grundsätzlich in öffentlicher Verhandlung wahrnimmt, veranlaßt eine

Auseinandersetzung der Öffentlichkeit und der politischen Parteien mit der Eu-

ropapolitik der Bundesregierung und wird damit zu einem Faktor für die Wahl-

entscheidung der Bürger.
Auch die Regierungen der Mitgliedstaaten haben im Zusammenhang mit der

Unterzeichnung des Unions-Vertrags die große Bedeutung unterstrichen, die den

einzelstaatlichen Parlamenten in der Union zukommt: Ihre Erklärung zur Rolle

der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union (BGBl. 1992 11
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S. 1321) betont die Notwendigkeit einer größeren Beteiligung der Parlamente der

Mitgliedstaaten an den Tätigkeiten der Europäischen Union und verpflichtet die

Regierungen zu rechtzeitiger Unterrichtung der Parlamente über Vorschläge der

Kommission, um ihnen so deren Prüfung zu ermöglichen.
2. Der Unions-Vertrag genügt der Bestimmtheitsanforderungen, weil er den

künftigen Vollzugsverlauf, also die mögliche Inanspruchnahme der

Hoheitsbefugnisse, hinreichend voraussehbar normiert (vgl. BVerfGE 58,1 [37];
68, 1 [98 f.]); das begründet die parlamentarische Verantwortbarkeit des Zustim-

mungsgesetzes. Die Besorgnis des Beschwerdeführers, die Europäische Gemein-
schaft werde aufgrund ihrer weit gesteckten Ziele ohne erneute parlamentarische
Rechtsanwendungsbefehle sich zu einer politischen Union mit nicht vorausbe-

stimmbaren Hoheitsrechten entwickeln können, ist nicht begründet. Der Uni-

ons-Vertrag nmmt das Prinzip der -begrenzten Einzelermächtigung, das schon
bisher für die Europäischen Gemeinschaften galt, auf und bekräftigt es (a); dieses

Prinzip wird durch Art. F Abs. 3 ET-TV, der keine Kompetenz-Kompetenz be-

gründet, nicht in Frage gestellt (b); die Möglichkeiten für die Zuweisung weiterer

Aufgaben und Befugnisse an Europäische Union und Europäische Gemeinschaft
sind durch hinreichend bestimmte Regelungen begrenzt (c); auch soweit die Ent-

wicklung zur Europäischen Währungsunion geregelt wird, ist dies hinreichend
voraussehbar normiert (d, e, f).

a) Nach Art. B Abs. 2 EUV werden die Ziele der Union nach Maßgabe des

Vertrages entsprechend den darin enthaltenen Bedingungen und der darin vorge-
sehenen Zeitfolge verwirklicht. Das Europäische Parlament, der Rat, die Kom-
mission und der Gerichtshof dürfen nach Art. E EUV nur tätig werden, wenn

und soweit eine vertragliche Ermächtigungsnorm ihnen Kompetenzen und Befug-
nisse verleiht. Der Europäische Rat ist gemäß Art. D EU-V darauf beschränkt,
der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse zu geben und die

allgemeinen politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung festzulegen.
Werden Rechtsetzungsakte erforderlich, muß auf die bestehen.4en vertraglichen
Ermächtigungsgrundlagen zurückgegriffen werden.

Die Eröffnung von Tätigkeitsfeldern für die Europäischen Gemeinschaften

folgt seit jeher dem Grundsatz, daß die Gemeinschaften nur nach Maßgabe des

Vertrages und der darin vorgesehenen Zeitfolge tätig werden dürfen (Art. 3

EWGV, jetzt: Art. 3 EGV; Art. 2 EAGV), so daß der Schluß von der Aufgabe
auf die Befugnis nicht zulässig ist. Dabei bleibt es auch nach einem Inkrafttreten
des Unions-Vetrags. Dieses Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung (vgl. Op-
permann, Europarecht, 1991, Rdnr. 432) wird in Art. 4 Abs. 1 Satz 2 EGV und
Art. 3 Abs. 1 Satz 2 EAGV bestätigt, wonach jedes Gemeinschaftsorgan nach

Maßgabe der ihm Un Vertrag zugewiesenen Befugnisse handelt, sowie in Art. 189

Abs. 1 EGV und Art. 161 Abs. 1 EAGV, die Rechtsakte der Gemeinschaftsor-

gane nur nach Maßgabe des Vertrages zulassen. Unberührt durch den Unions-

6 ZaöRV 54/1
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Vertrag bleibt auch der Einleitungssatz des Art. 3 EGKSV, wonach die Organe
der Gemeinschaft ihre Aufgaben im, Rahmen der jedem von ihnen zugewiesenen
Befugnisse erfüllen, sowie Art. 5 Abs. 1 EGKSV, welcher die Gemeinschaft dar-

auf festlegt, ihre Aufgabe unter den,im Vertrag vorgesehenen Bedingungen durch

begrenzte Eingriffe zu erfüllen.

Zu diesen überkommenen Regelungen tritt der neue Art. 3 a EGV, der für die

zukünftige Wirtschafts- (Abs&apos; 1) und Währungspolitik (Abs. 2) der Europäischen
Gemeinschaft klarstellt, daß die Gemeinschaft auch dort nur nach Maßgabe des

Vertrages und der darin vorgesehenen Zeitfolge handeln darf. Art. 4 a EGV er-

streckt diesen Grundsatz auf das ESZB und die EZB, Art. 4 b EGV auf die

Europäische Investitionsbank.

Ebenso bekräftigt die neue Grundsatznorm. des Art. 3 b EGV im ersten Ab-

satz, daß die Gemeinschaft nur innerhalb,der Grenzen der ihr im Vertrag zuge-
wiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig wird. Die sodann folgenden Rege-
lungen des Subsidiaritätsprinzips (Art. 3 b Abs. 2 EGV) und des Verhältnismä-

ßigkeitsgrundsatzes (Art.. 3 b Abs. 3 EGV) sind als KomPetenzausübungsschran-
ken: ausgestaltet. Der Europäische Rat in Edinburgh hat am 11. und 12. Dezem-

ber 1992 im Rahmen eines Gesamtkonzeptes für die Anwendung des Subsidiari-

tätsprinzips (Teil A Anlage: 1 der Schlußfolgerungen des Vorsitzes [BullBReg.
Nr. 140 vom 28. Dezember 1992 S. 1280]) betont, daß Art. 3 Abs. 1 EGV eine

strikte Grenze für das Tätigwerden der Gemeinschaft festlege. Das Erfordernis

vertraglicher Zuweisung von Befugnissen sei schon immer ein grundlegendes
Merkmal der Gemeinschaftsrechtsordnung gewesen; die Befugnis der einzelnen

Staaten sei die Regel, die der Gemeinschaft die Ausnahme.

Darüber hinaus unterscheidet der EG-Vertrag deutlich Art und Intensität der

jeweils eingeräumten Befugnisse. So-zeichnen die Art. 105 bis Art. 109 m EGV

den dreistufigen Weg zu einer Währungsunion in seinen Entstehungsbedingungen
und wachsenden Aufgaben im einzelnen vor; demgegenüber bleibt die gemein-
same Wirtschaftspolltik im wesentlichen auf eine Koordinierungsaufgabe be-

schränkt (Art. 3 a Art. 102 aff. EGV). In einzelnen Tätigkeitsfeldern (Art. 3

Buchst. m, n, o, p und s EGV) hat sich, die Gemeinschaft auf eine &quot;Förderung&quot;
oder, einen &quot;Beitrag&quot; zu beschränken: hier sind Gemeinschaftsmaßnahmen nur

zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten oder zur Unter-

stützung oder Ergänzung ihres Handelns in den betreffenden Bereichen erlaubt

(vgl. insoweit - zu Art. 126, Art. 128 und Art. 129 EGV - Europäischer Rat in

Edinburgh, Schlußfolgerungen des Vorsitzes, a.a.O., S. 1281 Anmerkung 1). In

den neuen Bestimmungen der Art. 126 bis 129 EGV wird für die Bereiche allge-
meine und berufliche Bildung und Jugend, Kultur und Gesundheitswesen die

Tätigkeit der EG auf eine Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten
und eine Unterstützung von deren Maßnahmen beschränkt und eine Harmonisie-

rung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ausdrücklich
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ausgeschlossen. Daher dürfen solche. Harmonisierungsmaßnahmen im. Sinne der

spezifischen Ziele dieser Artikel nicht auf Art. 235 EGV gestützt werden (so der

Europäische Rat in Edinburgh, a.a.O.).
b) Dieses Regelungssystem wird durch Art. F Abs. 3 EUV nicht durchbrochen

oder aus den Angeln gehoben. Das Erfordernis hinreichender gesetzlicher Be-

stimmtheit der eingeräumten Hoheitsrechte und damit der parlamentarischen
Verantwortbarkeit dieser Rechtseinräumung wäre -allerdings verletzt, wenn Art.
F Abs. 3 EUV eine Kompetenz,Kompetenz der Europäischen Union als einer

Gemeinschaft souveräner Staaten begründete. Art. F Abs.,3 EUV ermächtigt die
Union jedoch nicht, sich aus.eigener Macht die Finanzmittel und sonstigen
Handlungsmittel zu verschaffen, -die sie zur Erfüllung.ihrer Zwecke für erforder-
lich er,-achtet; vielmehr wird in Art. F Abs. 3 EUV lediglich, die politisch-pro-
grammatische Absicht. bekundet, daß-die - die Union bildenden - Mitgliedstaaten
in, den jeweils dazu erforderllichen Verfahren die Union mit hinreichenden Mit-
teln ausstatten wollen. Würden europäische Organe den Art. F Abs. 3 EUV ent-

gegen diesem im deutschen Zustimmungsgesetz aufgenommenen Vertragsinhalt
auslegen und handhaben, so wäre dieses. Handeln vom Zustimmungsgesetz nicht

gedeckt und somit innerhalb des deutschen. Mitgliedstaates rechtlich unverbind-
lich. Die deutschen Staatsorgane müßten etwaigen auf eine derartige Handhabung
des Art. F Abs. 3 EUV gestützten Rechtsakten die Gefolgschaft verweigern.

b 1) Gegen die Begründung einer Kompetenz-Kompetenz der Union durch
Art. F Abs. 3 EUV spricht bereits, daß der Unions-Vertrag an keiner Stelle den
übereinstimmenden Willen der Vertragsparteien erkennbar werden läßt, mit der
Union ein selbständiges Rechtssubjekt zu gründen, das Träger eigener Kompe-
tenzen sein soll. Die Union besitzt nach Auffassung der Bundesregierung weder
im Verhältnis zu den. Europäischen Gemeinschaften noch zu den Mitgliedstaat.en
eine gesonderte Rechtspersönlichkeit. Diese Auffassung hat auch Generaldirektor
Dewost in der mündlichen- Verhandlung bestätigt.

b 2) Ebensowenig kann aus der Wortfassuiig des Art. F Abs. 3 EUV, wonach
die Union &quot;sich&quot; mit Mitteln ausstattet, auf die Inhaberschaft einer Kompetenz-
Kompetenz geschlossen werden. Die Union stattet &apos;sich&quot; in gleicher Weise mit
Mitteln aus, wie sie &quot;sich&quot; in Art. B Ziele setzt: Der Unions-Vertrag versteht hier
die Union nicht als eigenständiges Rechtssubjekt, sondern als Bezeichnung für
die gemeinsam handelnden Mitgliedstaaten;, diese geben der Union Ziele und Mit-
tel vertraglich vor.

b 3) Eine Auslegung des Art. F Abs. 3 EUV, die der Union eine Kompetenz-
Kompetenz zuwiese, widerspräche ferner dem durchgehend geäußerten Willen
der Vertragsparteien, das Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung vertraglich
festzuschreiben und einzelne Befugnisnormen deutlich einzugrenzen. Als Grund-

lage einer Komptenz-Kompetenz wÜrde Art. F Abs. 3 EUV das gesamte Kompe-
tenzsystem des Unions-Vertrags einschließlich der Verträge zur Gründung der
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Europäischen Gemeinschaften sowie der nachfolgenden Verträge und der Akte

zur Änderung oder Ergänzung dieser Verträge überlagern und weitgehend bedeu-

tungslos machen. Dagegen spricht auch Art. M EUV, der* eine implizite Ände-

rung der vorhandenen Verträge durch den Unions-Vertrag ausschließt.

b 4) Die Ableitung einer KoMptenz-Kompetenz aus Art. F Abs. 3 EUV würde

zudem der bewußten Entscheidung der Mitgliedstaaten widersprechen, die Au-

ßen- und Sicherheitspolitik sowie die Bereiche Justiz und Inneres nicht in die

supranationale Entscheidungsstruktur einzugliedern. Könnten etwa die Ziele des

Art. B, 2. und 4. Gedankenstrich EUV unter Hinweis auf Art.f Abs. 3 EUV

mit unionseigenen Hoheitsbefugnissen verwirklicht werden, so wäre unverständ-

lich, daß Art. K.9 EUV selbst die vereinfachte Verlagerung einiger Teile des -Be-

reichs Justiz und Inneres in die&apos;Zuständigkeit der Europäischen Gemeinschaft

von einer vorherigen Ratifikation seitens der Mitgliedstäaten abhängig macht.

Entsprechend sieht Art. B, 5. Gedankenstrich EU-V für die Weiterentwicklung
des gemeinschaftlichen Besitzstandes vor, daß nach dem Verfahren des Art. N

Abs. 2 EUV - also der ratifikationsbedürftigen Vertragsrevision - geprüft wird,
inwieweit die durch diesen Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zu-

sammenarbeit mit dem Ziel zu revidieren sind, die wirksamkeit der Mechanismen

und Organe der Gemeinschaft sicherzustellen.

b 5) Schließlich fehlt dem Art. F Abs. 3 EUV die verfahrensrechtliche Ergän-
zung, die ihn allenfalls zu einer Befugnisnorm machen könnte. In den Gemein-

schaftsverträgen wird bei Befugnisnormen stets, ein bestimmtes Beschlußrecht auf

ein bestimmtes Organ übertragen und das Entscheidungsverfahren, insbesondere

die Beteiligung anderer Organe, geregelt; des weiteren wird regelmäßig auch die

zur Beschlußfassung notwendige Mehrheit bestimmt. Dies zeigt beispielhaft die

Kompetenzerweiterungsvorschrift des Art. 235 EWGV. Eine solche Struktur

weist Art. F Abs. 3 EU-V gerade nicht auf.

Art. F Abs. 3 EUV kann auch nicht, wie vom Beschwerdeführer vorgetragen,
durch einen Rückgriff auf Art. 145 Art. 148 Abs. 1 EGV um die für eine

Befugnisnorm unerläßliche Bestimmung der Organzuständigkeit und des Ent-

scheidungsverfahrens angereichert werden. Beide Vorschriften gelten nur im Be-

reich des EG-Vertrags; in den anderen Säufen der Union könnten sie mithin nur

kraft ausdrücklicher vertraglicher Anordnung Geltung erlangen. Die Bezugsnor-
men des Art. J.11 Abs. 1 und des,Art. K-.8 Ab l&apos;EUV nennen Art. 145 und

Art. 148 Abs. 1 EGV jedoch gerade nicht. Selbst innerhalb des Anwendungsbe-
reichs des EG-Vertrags könnten diese Bestimmungen Art. F Abs. 3 EUV nicht

zu einer Kompetenz-Kompetenz hochstufen. Art. 1451 2. Gedankenstrich EGV

begründet keine Entscheidungsbefugnis des Rates, sondern setzt voraus, daß eine

solche anderweitig &quot;nach Maßgabe dieses Vertrages&quot; begründet ist (vgl. auch Art.

4 Abs. 1 Satz 2 EGV). Art. 148 Abs. 1 EGV sieht - als Auffangnorm - für

anderweitig eingeräumte Entscheidungsbefugnisse des Rates eine Beschlußfassung
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mit einfacher Mehrheit vor, läßt aber den Grundsatz besonderer Zuständigkeits-
übertragung unberührt.

b 6) Dementsprechend stimmen nicht nur Bundesregierung und Bundestag,
sondern auch die Mitgliedstaaten und die Kommission der Europäischen Ge-

meinschaften in der Rechtsauffassung überein, daß der Unions-Vertrag keine

Kompetenz-Kompetenz der Union begründet. Die Schlußfolgerungen des, Vor-

sitzes des Europäischen Rates in Edinburgh am 11. und 12.. Dezember 1992 ste-

hen dem nicht entgegen.
In ihrer Stellungnahme zu den Verfassungsbeschwerden hat die Bundesregie-

rung erklärt, daß Art. F Abs. 3 ELTV keine Kompetenz-Kompetenz für die

Union begründe, sondern nur eine programmatische Absichtserklärung erhalte.

Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Frau Seiler-Albring, hat die Vorschrift

im Sonderausschuß des Deutschen Bundestages &quot;Europäische Union (Vertrag
von Maastricht)&quot; als Programmsatz bezeichnet, der im Wege von Verhandlungen
noch konkretisiert werden, müsse (vgl. Protokoll der 2. Sitzung des Sonderaus-

schusses am 29. Oktober 1992, Prot. 2/15).
Der Deutsche Bundestag vertritt in der Beschlußempfehlung und dem Bericht

des Sonderausschusses &quot;Europäische Union (Vertrag von Maastricht) vom 1.

Dezember 1992 (BT-Drucks. 12/3895) dieselbe Auffassung:
&quot;Der Ausschuß legte Wert auf die Feststellung, daß Artikel F Absatz 3, wonach sich

die Union mit den Mitteln ausstattet, die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchfüh-

rung ihrer Politiken erforderlich sind, keine Kompetenz-Kompetenz der Union begrün-
det. Es handle sich um einen Programmsatz, nicht um eine Ermächtigungsnonn. Artikel

F Absatz 3 sei im Zusammenhang mit Artikel B letzter Absatz zu lesen, der die Tätig-
keit der Union an die Bedingungen und die Zeitfolge des Vertrages und die Beachtung
des Subsidiaritätsprinzips binde&quot; (a.a.O., S. 17).
Die Bundesregierung hat festgestellt und dem Senat mitgeteilt, daß ihre Auf-

fassung zur Auslegung des Art. F. Abs. 3 EUV von den anderen Mitgliedstaaten
geteilt wird.
Auch nach der Auffassung der Kommision begründet Art. F Abs. 3 Eu_V, wie

Generaldirektor Dewost in der mündlichen Verhandlung dargelegt hat, keine

Kompetenz und erst recht keine Kompetenz-Kompetenz der Union.

Die Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen Rates in Edinburgh am
11. und 12. Dezember 1992 (Teil A, Anlage 1 [BuBBReg. Nr. 140 vom 28. De-

zember 1992 S. 1280ff.]) stehen dieser Auslegung nicht entgegen. Zwar wird dort

im Zusammenhang mit dem Subsidiaritätsprinzip ausgeführt, dieses Prinzip dürfe

den in Art. F Abs. 3 EUV niedergelegten Grundsatz nicht in Frage stellen. Diese

Feststellung steht jedoch im Zusammenhang mit der allgemeinen.Aussage, daß

die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips nicht die hergebrachten Grundsätze

des Gemeinschaftsrechts (Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung, Wahrung
des gemeinschaftlichen Besitzstandes, Vorrang des Gemeinschaftsrechts) berüh-

ren dürfe. Zu diesen hergebrachten Grundsätzen gehört eine Kompetenz-Kom-
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petenz der Gemeinschaft gerade nicht. Im unmittelbaren Umfeld dieser Aussage
wird zudem ausdrücklich anerkannt, daß Gemeinschaftskompetenzen jeweils
durch den Vertrag eingeräumt sein müßten, wie,dies, Art. 3 b Abs. 1 EGV fest-

lege. Auch die Leitlimen für die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips unter-

streichen unter Berufung auf Art..3 b&apos;Abs. 1 EGV nochmals den Grundsatz der

vertraglichen Zuweisung von Kompetenzen. Vor allem aber haben die im Euro-

päischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs die allgemeine Auffassung
der Mitgliedstaaten bekräftigt, daß die Staaten selbst weiterhin Herren der Ver-

träge und ihrer Fortentwicklung (vgl. BVerfGE 75, 223 [242]) bleiben werden

(Teil B, Anlage 1 der Schlußfolgerung des Vorsitzes, a.a.O., S. 1290).
c) Die Mitgliedstaaten haben in Art. B EUV der Europäischen - Union Ziele

gegeben&apos;und bestimmt, daß diese nur nach Maßgabe des Unions-Vertrags ver-

wirk-licht werden dürfen. Sie haben überdies die Aufgaben und Befugnisse der
drei Europäischen Gemeinschaften im einzelnen umschrieben und die europäi-
schen Organe und Einrichtungen auf deren Wahrnehmung beschränkt (vgl. Art.

E EUV sowie Art. 3 Abs. 1, Art. 4 Abs. 1 Satz 2, Art. 4 a und Art. 4 b EGV).
Änderungen und Erweiterungen dieser Aufgaben- und Befugnisbestimmungen
sind ihrem vorherigen, förmlichen Einverständnis vorbehalten, die Möglichkeiten
einer Rechtsfortbildung auf der Grundlage des bestehenden&apos; Vertrages -begrenzt
(BVerfGE 75, 223 [240ff.]). Dementsprechend stellt Art. B, 5. Gedankenstrich

EUV eine Verbindung zwischen der Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen
Besitzstandes und dem Vertragsänderungsverfahren des Art. N EUV her. Das

Einverständnis der Mitgliedstaaten kann dabei außer im förmlichen Vertragsände-
rungsverfahren (Art. N EUV) nach Maßgabe besonderer Vertragsbestimmungen
auch in einem abgekürzten Verfahren erklärt werden (vgl. insbesondere Art. K.9

EUV, Art. 8 e Abs. 2, Art. 201 Abs. 2 EGV). jede dieser Vertragsänderungen
oder Vertragserweiterung setzt Jedoch voraus, daß die Mitgliedstaaten gemäß
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften zustimmen. Art. 23 Abs. 1 Satz 2 GG

fordert für jede weitere Übertragung von Hoheitsrechtel ein Bundesgesetz. Än-

derungen der vertraglichen Grundlagen..der Union und vergleichbare Regelungen,
durch die das Grundgesetz seinem Inhalt nach,geändert oder ergänzt wird oder
solche Änderungen oder Ergänzungen ermöglicht werden, bedürfen nach Art. 23

Abs. 1 Satz 3, Art. 79 Abs. 2 GG der Zustimmung. von zwei Dritteln der Mit-

glieder des Bundestages.
d) Der Unions-Vertrag ist in den in ihm angelegten Vollzugsschritten auch

insoweit für den Bundestag verantwortbar, als.er die Entwicklung zur Europäi-
schen Währungsunion und deren Bestand regelt.

d 1) Die Währungsunion ist nach Titel VI, Kapitel 2 des EG-Vertrages als

Stabilitätsgemeinschaft,konzipiert, die vorrangig die Preisstabilität zu gewährlei-
sten hat (Art. 3 a Abs., 2, Art. 105 Abs. 1 Satz 1 EGV). Deshalb wird jeder
Mitgliedstaat nach Art. 109. e Abs. 2 Buchst. a, 2. Gedankenstrich EGV schon
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vor Eintritt in die zweite Stufe für die Verwirklichung der Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion erforderlichenfalls mehrjährige Programme festlegen, die die notwen-

dige dauerhafte Konvergenz, insbesondere hinsichtlich der Preisstabilität und ge-
sunder öffentlicher Finanzen, gewährleisten sollen. Der Rat wird nach Art. 109!e

Abs. 2 Buchst. b EGV die Fortschritte bei der Konvergenz im Wirtschafts- und

Währungsbereich bewerten. Die Maßstäbe für den Fortgang der Wirtschafts- und

Währungsunion werden in Art. 109 j Abs. 1 EGV tatbestandlich verdeutlicht und

im Protokoll über die Konvergenzkriterien näher quantifiziert. Art. 6 dieses Pro-

tokolls behält eine Konkretisierung dieser- Kriterien einem einstimmigen Beschluß

des Rates vor. Die Erfüllung dieser Konvergenzkriterien ist Vorbedingung für

den Eintritt eines Mitgliedstaates in die dritte Stufe der Währungsunion.
d 2) Auch wenn derzeit noch nicht voraussehbar ist, welche Entwicklung die

Währungsunion in ihren einzelnen Stufen nach wirtschaftlicher Bedeutung, betei-

ligten Mitgliedstaaten und Zeitpunkten nehmen wird, genügt das Zustimmu,ngs-

gesetz zum Unions-Vertrag den Erfordernissen parlamentarischer Verantwort-

barkeit.

(1) Der Vertrag über die Europäische Union trifft eine völkerrechtliche Verein-

barung über einen auf Fortentwicklung angelegten mitgliedstaatlichen Verbund.

Er ist darauf angewiesen, daß die Mitgliedstaaten den Vertrag ständig mit Leben

erfüllen; Vollzug und Entwicklung&apos; des Vertrages müssen vom Willen der Ver-

tragspartner getragen sein. Deshalb sieht Art. N EUV Initiativen jedes Mitglied-
staates zur Änderung der Verträge vor, die in Kraft treten, nachdem sie von allen

Mitgliedstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert wor-

den sind. Im Jahre 1996 wird eine Revisionskonferenz stattfinden, bei der die

Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten einzelne Vertragsbestimmungen in

Übereinstimmung mit den Zielen der Art. A und B prüfen werden; zu diesen

Zielen gehört auch die Bürgernähe der Entscheidungen, die Zielverwirklichung
allein nach Maßgabe des Vertrages und das Subsidiaritätsprinzip. Aber auch der

Vollzug geltender Verträge ist auf die Kooperationsbereitschaft der Mitgliedstaa-
ten angewiesen: Die in Art. 102 aff. EGV vorgesehene Wirtschafts- und Wäh-

rungsunion läßt sich wegen der wechselseitigen Bedingtheit von vertraglich ver-

einbarter Währungsunion und vorausgesetzter Entwicklung auch zu einer Wirt-

schaftsunion nur bei der stetigen ernsthaften Vollzugsbereitschaft aller Mitglied-
staaten verwirklichen.
Im Rahmen dieser Bedingtheit von Vertragsinhalt und tatsächlich vorausge-

setzten Konvergenzen ist auch der Zeitpunkt für den Eintritt in die dritte Stufe

der Wirtschafts- und Währungsunion (Art. 109 j Abs. 4 EGV) eher als Zielvor-

gabe denn als rechtlich durchsetzbares Datum zu verstehen. Zwar schulden die

Mitgliedstaaten europarechtlich ein ernsthaftes Bemühen, dieses vertraglich ge-

nannte Datum zu erreichen. Wie Generaldirektor Dewost in der mündlichen

Verhandlung bestätigt hat, findet die Setzung von Zieldaten nach gefestigter Ge-
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meinschaftstradition ihren Sinn aber eher darin, die Integrationsentwicklung an-

zustoßen und zu beschleunigen, als sie unter allen Umständen fristgerecht zu

verwirklichen (vgl. beispielsweise den durch die Einheitliche Europäische Akte

eingeführten Art. 8 a EWGV und die zugehörige Erklärung der Abschlußkonfe-
renz der Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 1Z/28. Februar

1986).
Auch der EGKS-Vertrag gibt die weitere Entwicklung der Europäischen

Union in die Hand der Mitgliedstaaten. Er ist nach Art. A EUV eine der Grund-

lagen der Union, tritt nach Art. 97 EGKSV jedoch im Jahre 2002 außer Kraft und
macht insoweit eine erneute Verständigung unter den Mitgliedstaaten notwendig.

(2) Darüber hinaus genügt die Verpflichtung der Europäischen Zentralbank auf
das vorrangige Ziel der Sicherung der Preisstabilität (Art. 3 a Abs. 2, Art. 105

Abs. 1 EGV) auch einer gesonderten Verfassungspflicht der Bundesrepublik
Deutschland als Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft (Art. 88 Satz 2

GG). Diese Verfassungspflicht hat innerhalb der Gemeinschaft insofern Bedeu-

tung, als die Europäische Gemeinschaft eine Rechtsgemeinschaft ist und in dieser

gemäß Art. 5 EWGV der Grundsatz der loyalen Zusammenarbeit gilt. Dieser

Grundsatz verpflichtet nicht nur die Mitgliedstaaten gegenüber der Gemein-

schaft, sondern er legt auch den Gemeinschaftsorganen entsprechende Pflichten
zur loyalen Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten auf (siehe Beschluß des Eu-

ropäischen Gerichtshofs vom 13. Juli 1990 in der Rechtssache C-2/88 Imm., SIg.
1990 1, S. 3367). Diese Loyalitätspflicht ist von Generaldirektor Dewost in der
mündlichen Verhandlung dahingehend erläutert worden, daß die Gemeinschafts-

organe nachdrückliche Hinweise der Mitgliedstaaten auf entgegenstehendes Ver-

fassungsrecht stets ernstnehmen und um eine Lösung bemüht sein würden, die

das Verfassungsrecht des Mitgliedstaates achtet.

(3) Das Anliegen des Deutschen Bundestages, sich für den Übergang zur drit-

ten Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion eine eigene Bewertung vorzube-
halten und sich damit einer Aufweichung der Stabilitätskriterien zu widersetzen,
kann sich insbesondere auf Art. 6 des Protokolls über.die Konvergenzkriterien
stützen. Dort wird bereits die Regelung von Einzelheiten der vertraglich festge-
legten Konvergenzkriterien in Abweichung von den Definitionen des Protokolls

einer einstimmigen Entscheidung des Rates vorbehalten. Dies besagt zum einen,
daß die in Art. 109 j Abs. 1 EGV genannten Kriterien als solche nicht zur Dispo-
sition des Rates stehen, zumal sich sonst das Grundkonzept der Währungsunion
als Stabilitätsgemeinschaft (sechste Erwägung der Präambel des Unions-Vertrags;
Art. 3 a Abs. 2 und 3, Art. 105 Abs. 1 EGV) nicht verwirklichen ließe. Zum
anderen ist aus Art. 6 des Protokolls über die Konvergenzkriterien zu entnehmen

,daß die nach Art. 109 j, Abs. 2 EGV vom Rat seinen Empfehlungen zugrunde zu

legende Beurteilung, ob einzelne Mitgliedstaaten die Konvergenzkriterien für die

Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen, diese Kriterien nicht durch
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bloße Mehrheitsentscheidung unterlaufen darf. Vielmehr kann das Mehrheitser-
fordernis nur bedeuten, daß im Rahmen der verbleibenden Einschätzungs-, Be-

wertungs- und. Prognosespielräume Meinungsverschiedenheiten mehrheitlich aus-

geräumt werden können. Gleiches gilt, wenn der Rat in der Zusammensetzung
der Staats- und Regierungschefs diese Empfehlungen seinen Mehrheitsentschei-
dungen nach Art. 109 j Abs. 3 und 4 EGV zugrunde zu legen hat. Unbeschadet
ihm zustehender Einschätzungs-, Bewertungs- und Prognosespielräume erlaubt
es der Vertragstext dem Rat nicht, sich von seiner Entscheidungsgrundlage in den

Empfehlungen nach Art. 109 Abs. 2 EGV und damit von den vertraglich in Art.
109 Abs. 1 EGV festgelegten und im Protokoll über die Konvergenzkriterien
näher definierten Konvergenzkriterien zu lösen. Damit ist hinreichend sicherge-
stellt, daß ohne deutsche Zustimmung - und damit ohne maßgebliche Mitwir-

kung des Deutschen Bundestages - die Konvergenzkriterien nicht &lt;aufgeweicht&quot;
werden können.

(4) Daneben erkennt das Protokoll über den Übergang zur dritten Stufe der
Wirtschafts- und Währungsunion an, daß der unwiderrufliche Eintritt in die
dritte Stufe von &quot;vorbereitenden Arbeiten&quot; der betreffenden Mitgliedstaaten ab-

hängig ist. Diese vorbereitenden Arbeiten richten sich auch nach dem jeweiligen
nationalen Verfassungsrecht und können dort unter Parlamentsvorbehalt gestellt
werden (Oppermann, Der Maastrichter Unionsvertrag - Rechtspolitische Wer-

tung, in: Hrbek (Hrsg.), Der Vertrag von Maastricht in der wissenschaftlichen
Kontroverse, 1993, S. 103 [116] unter Bezugnahme auf Pescatore, Die &quot;neue eu-

ropäische Architektur&quot; - Maastricht und danach?, 1992, jetzt abgedruckt in: Die

Weiterentwicklung der EG nach Maastricht, Cahiers de 1&apos;IDHEAP No. 90

[1992], S. 19 [27]). Auch insoweit kann der Deutsche Bundestag seinen Willen,
die zukünftige Währungsunion nur unter den Voraussetzungen strikter Stabili-
tätskriterien beginnen zu lassen, jedenfalls im Rahmen des Art. 23 Abs. 3 GG
und der im Sinne der Organtreue zu handhabenden Entschließung vom 2. De-
zember 1992 zur Wirtschafts- und Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft
und des Schreibens des Bundesministers der Finanzen vom 2. April 1993 zur

Wirkung bringen.
(5) Im Ergebnis unterwirft sich die Bundesrepublik Deutschland mit der Rati-

fikation des Unions-Vertrags somit nicht einem unüberschaubaren, in seinem
Selbstlauf nicht mehr steuerbaren &quot;Automatismus&quot; zu einer Währungsunion; der

Vertrag eröffnet den Weg zu einer stufenweisen weiteren Integration der Euro-
päischen Rechtsgemeinschaft, der in jedem weiteren Schritt entweder von gegen-
wärtig für das Parlament voraussehbaren Voraussetzungen oder aber von einer
weiteren, parlamentarisch zu beeinflussenden Zustimmung der Bundesregierung
abhängt.

e) Die Entwicklung der Währungsunion ist auch nach Eintritt in die dritte
Stufe voraussehbar normiert und insoweit parlamentarisch verantwortbar. Der
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Unions-Vertrag regelt die Währungsunion. als eine auf Dauer der Stabilität ver-

pflichtete und insbesondere Geldwertstabilität gewährleistende Gemeinschaft.

Zwar läßt sich nicht voraussehen, ob die Stabilität einer ECU-Währung auf der

Grundlage der im Vertrag getroffenen -Vorkehrungen tatsächlich dauerhaft gesi-
chert werden kann. Die Befürchtung eines Fehlschlags der Stabilitätsbemühun-

gen, der sodann weitere finanzpolitische Zugeständnisse der Mitgliedstaaten zur

Folge haben könnte, ist jedoch zu werug greifbar, als daß sich darausdie rechtli-
che Unbestimmtheit des Vertrages ergäbe. Der Vertrag setzt langfristige Vorga-
ben, die das Stabilitätsziel zum Maßstab der Währungsunion machen, die durch
institutionelle Vorkehrungen die Verwirklichung dieses Ziels gicherzustellen su-

chen und letztlich - als ultima ratio - beim Scheitern der Stabilitätsgemeinschaft
auch einer Lösung aus der Gemeinschaft nicht entgegenstehen. Das ESZB&apos;ist
nach Art. 105 Abs. 1 EGV vorrangig,auf die Gewährleistung der Preisstabilität

verpflichtet. Die ESZB ist bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Art. 107

EGV mit Unabhängigkeit ausgestattet. Bereits aus der sechsten Erwägung der
Präambel des Unions-Vertrages ergibt sich die Entschlossenheit der Mitgliedstaa-
ten, der Errichtung der Wirtschafts- und Währungsunion eine stabile Währung
zugrunde zu legen. Art. 2 EGV erklärt es u.a. zur Aufgabe der Europäischen
Gemeinschaft, ein nichtinflationäres Wachstum und einen hoben Grad an Kon-

vergenz der Wirtschaftsleistungen zu erreichen. Die, Einführung und Durchfüh-

rung der im Vertrag vorgesehenen einheitlichen Geld- und Wechselkurspolitik
werden in Art. 3 a Abs. 2 EGV darauf festgelegt, vorrangig das Ziel der Preissta-
bilität zu verfolgen. Darüber hinaus trifft der EG-Vertrag Vorkehrungen, daß die

Mitgliedstaaten in ihrer Wirtschaftspolitik die Stabilität der europäischen Wäh-

rung stützen und fördern. Art. 3 a Abs. 3 EGV gibt auch der Tätigkeit - der

Mitgliedstaaten stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen und monetäre Rah-

menbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz als rich-

tungsweisende Grundsätze vor (vgl. auch Art. 102 a Satz 2 EGV). Die Wirt-

schaftspolitik der Mitgliedstaaten wird zur Angelegenheit von gemeinsamem In-

teresse erklärt sowie in ihren Grundzügen durch eine Empfehlung -des Rates

koordiniert und überwacht (Art. 103 EGV). Art. 104 EGV verbietet auch den

nationalen Zentralbanken öffentlichen Stellen oder öffentlichen Unternehmen der

Mitgliedstaaten, Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten einzuräumen oder

Schuldtitel.unmittelbar von ihnen zu erwerben. Außer zu Aufsichtszwecken darf

öffentlichen Stellen oder öffentlichen Unternehmen der Mitgliedstaaten kein be-

vorrechtigter - Zugang zu den Finanzinstituten geschaffen werden (Art. 104 a

EGV). Art 104 b EGV schließt die Ubernahme von und den Eintritt für Verbind-

lichkeiten öffentlicher Stellen oder öffentlicher Unternehmen eines Mitgliedstaa-
tes durch die Gemeinschaft oder einen anderen Mitgliedstaat aus, so daß ein Mit-

gliedstaat die Folgen unseriöser Finanzpolitik nicht einfach abwälzen kann. Art.

104 c EGV legt schließlich in Verbindung mit dem Protokoll über das Verfahren
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bei einem übermäßigen Defizit den Mitgliedstaaten die Pflicht auf, übermäßige
öffentliche Defizite zu vermeid&apos;en, und unter-wirft sie dazu einer Überwachung
durch die Kommission. Der Rat kann aufgrund einer Empfehlung der Kommis-
sion feststellen, daß in einem Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit besteht, und
auf dessen Abbau hinwirken.

Diese Konzeption der Währungsunion als Stabilitätsgemeinschaft ist Grund

lage und des deutschen Zustimmungsgesetzes. Sollte die Währungs-
union die bei Eintritt in die dritte Stufe vorhandene Stabilität nicht kontinuierlich
im Sinne des vereinbarten Stabilisierungsauftrags fortentwickeln können, : so

würde sie die verträgliche Konzeption verlassen.

f) Schließlich begründet auch der sachliche Zusammenhang zwischen der Wäh-

rungsunion und einer Wirtschaftsunion keine Unbestimmtheit des Vertragsin-
halts. Zwar mag es nachvollziehbare Gründe geben, die Währungsunion könne

politisch-faktisch nur bei alsbaldiger Ergänzung durch eine Wirtschaftsunion
sinnvoll durchgeführt werden, die über eine Koordinierung der Wirtschaftspoli-
tik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft hinausgeht. Eine solche Ergänzung
setzt aber ein Vertragsänderungsverfahren gemäß Art. N EUV und dementspre-
chend eine weitere parlamentarische Zustimmung voraus. Insofern ist gegenwär-
tig offen, ob die Währungsunion eine derartige Wirtschaftsunion zur Folge haben
oder aber der fehlende Wille der Mitgliedstaaten zu einer vergemeinschafteten
Wirtschaftspolitik und einem damit verbundenen &quot;dominanten Haushalt&quot; der
Gemeinschaft (vgl. Seidel, Zur Verfassung der Europäischen Gemeinschaft nach
Maastricht, EuR 1992, S. 125 [134]) den zukünftigen Verzicht auf die Währungs-
union und eine dementsprechende Vertragsänderung bedingen wird.

Darüber hinaus weisen gewichtige Stimmen darauf hin, daß eine Währungs-
union, zumal zwischen Staaten, die auf eine aktive Wirtschafts- und Sozialpolitik
ausgerichtet sind, letztlich nur gemeinsam mit einer politischen - alle finanzwirt-
schaftlich wesentlichen Aufgaben umfassenden - Union, nicht aber unabhängig
davon oder als eine bloße Vorstufe auf dem Wege dahin verwirklicht werden
könne. Bundesbankpräsident Prof. Dr. Schlesinger hat sich in der mündlichen
Verhandlung gleichfalls dahingehend geäußert. Auch auf die stufenweise Ent-

wicklung der nationalen Einheit Deutschlands im 19. Jahrhundert mag diese Auf-

fassung sich stützen: Die Vereinheitlichung der Währung ging der nationalstaatli-
chen politischen Einigung nicht voraus, sie folgte der Bildung des Norddeutschen
Bundes und des Deutschen Reiches von 1871 durch das Münzgesetz vom 9. Juli
1873 (RGBL S. 233) nach; vorher bestand über Jahrzehnte zwar der Deutsche
Zollverein, es gab auch Handelsverträge und wirtschaftsrelevante Abkommen,
aber weder einen Währungsverbund noch eine Währungseinheit (vgl. E.R. Hu-
ber, Deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789, Band IV [1969], S. 1053 f.).

Hiermit wird indes keine verfassungsrechtliche sondern eine politische Frage
aufgeworfen. Die Währungsunion ohne eine gleichzeitige oder unmittelbar nach-
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folgende politische Union zu vereinbaren und,ins Werk zu setzen, ist eine politi-
sche Entscheidung, die von den dazu berufenen Organen politisch zu verantwor-

ten ist. Stellt sich heraus, daß die gewollte Währungsunion in der Realität ohne
eine (noch nicht gewollte) politische Union nicht zu verwirklichen ist, bedarf es

einer erneuten politischen Entscheidung, wie weiter vorgegangen werden soll.

Für diese Entscheidung ist rechtlich Raum, weil die Währungsunion nach dem

jetzigen Vertrag eine politische Union ebensowenig wie eine Wirtschaftsunion
automatisch nach sich zu ziehen vermag, es dazu vielmehr einer Vertragsände-
rung bedarf, die ohne die Entscheidung der nationalen staatlichen Organe ein-

schließlich des Deutschen Bundestages nicht zustandekommen kann. Diese Ent-

scheidung ist dann wiederum - im Rahmen des verfassungsrechtlich Zulässigen -

politisch zu verantworten.

3. Die im Unions-Vertrag vorgesehene Einräumung von Aufgaben und Befug-
nissen europäischer Organe beläßt dem Deutschen Bundestag noch hinreichende

Aufgaben und Befugnisse von substantiellem politischen Gewicht. Der Vertrag
setzt der in ihm angelegten Dynamik einerweiteren Integration auch eine hinrei-
chend verläßliche Grenze, die eine Ausgewogenheit zwischen der Struktur gou-
vernementaler Entscheidung im europäischen Staatenverbund und den Entschei-

dungsvorbehalten sowie Mitentscheidungsrechten des Deutschen Bundestages
wahrt.

a) Die Einflußmöglichkeiten des Bundestages und damit der Wähler auf die

Wahrnehmung von Hoheitsrechten durch europäische Organe sind allerdings na-

hezu vollständig. zurückgenommen, soweit die Europäische Zentralbank mit Un-

abhängigkeit gegenüber der Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten
ausgestattet wird (Art. 107 EGV). Ein wesentlicher Politikbereich, der mit dem
Geldwert die individuelle Freiheit stützt und mit der Geldmenge auch das öffent-
liche Finanzwesen und die davon abhängigen Politikbereiche bestimmt, wird der

Weisungsbefugnis von Hoheitsträgern und - außerhalb einer Vertragsänderung -

zugleich der gesetzgeberischen Kontrolle von Aufgabenbereichen und Hand-

lungsmitteln entzogen. Die Verselbständigung der meisten Aufgaben der Wäh-

rungspolitik bei einer unabhängigen Zentralbank löst staatliche Hoheitsgewalt aus

unmittelbarer staatlicher oder supranat.ionaler parlamentarischer Verantwortlich-

keit, um das Währungswesen dem Zugriff von Interessentengruppen und der an

einer Wiederwahl interessierten politischen Mandatsträger zu entziehen (so be-
reits Regierungsentwurf zum Bundesbankgesetz, BTDrucks. 2/2781 S. 24f.).

Diese Einschränkung der von den Wählern in den Mitgliedstaaten ausgehenden
demokratischen Legitimation berührt das Demokratieprinzip, ist )edoch als eine

in Art. 88 Satz 2 GG vorgesehene Modifikation dieses Prinzips mit Art. 79 Abs.

3 GG vereinbar. Die im Blick auf die Europäische Union vorgenommene Ergän-
zung des,Art. 88 GG gestattet eine Übertragung von Befugnissen der Bundes-
bank auf eine Europäische Zentralbank, wenn diese den &quot;strengen Kriterien des
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Maastrichter Vertrages und der Satzung des Europäischen Systems der Zentral-
banken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Zentralbank und der Priorität der
Geldwertstabilität&quot; entspricht (Beschlußempfehlung und Bericht des Sonderaus-
schusses &quot;Europäische Union [Vertrag von Maastricht]&quot; vom 1. Dezember 1992,
BTI)rucks. 12/3896 S. 21). Der Wille des verfassungsändernden Gesetzgebers
zielt also ersichtlich darauf, für die im Unions-Vertrag vorgesehene Währungs-
union eine verfassungsrechtliche Grundlage zu schaffen, die Einräumung der da-
mit verbundenen, in der dargelegten Weise unabhängig gestellten Befugnisse und

Institutionen jedoch auch auf diesen Fall zu begrenzen. Diese Modifikation
&apos;

des

Demokratieprinzips im Dienste der Sicherung des in eine Währung gesetzten
Einlösungsvertrauens ist vertretbar, weil es der - in der deutschen Rechtsordnung
erprobten und, auch aus wissenschaftlicher Sicht, bewährten - Besonderheit

Rechnung trägt, daß eine unabhängige Zentralbank den Geldwert und damit die

allgemeine ökonomische Grundlage für die staatliche Haushaltspolitik- und für

private Planungen und Dispositionen bei der Wahrnehmung wirtschaftlicher
Freiheitsrechte eher sichert als Hoheitsorgane, die ihrerseits in ihren Handlungs-
möglichkeiten und Handlungsmitteln wesentlich von Geldmenge und Geldwert

abhängen und auf die kurzfristige Zustimmung politischer Kräfte angewiesen
sind. Insofern genügt die Verselbständigung der Währungspolitik in der Hoheits-

kompetenz einer unabhängigen Europäischen Zentralbank, die sich nicht auf an-

dere Politikbereiche übertragen läßt, den verfassungsrechtlichen Anforderungen,
nach denen das Demokratieprinzip modifiziert werden darf (vgl. BVerfGE 30, 1

[24]; 84, 90 [121]).
b) Auch im übrigen sind die Aufgaben und Befugnisse der Europäischen

Union und der ihr zugehörigen Gemeinschaften, wie dargelegt, im Vertrag und
damit im deutschen Zustimmungsgesetz in umgrenzten Tatbeständen beschrie-

ben, so daß die weitgreifenden Zielankündigungen der Präambel und des Art. B

EUV nicht die Wahrnehmung von Hoheitsrechten rechtfertigen, sondern nur die

politische Absicht zur Verwirklichung einer immer engeren Union-der Völker

Europas bekräftigen. Der Unions-Vertrag genügt deshalb dem mit der zuneh-
menden Integrationsdichte einhergehenden Gebot, die Handlungsmöglichkeiten
europäischer Organe nicht nur auf Ziele hin zu bestimmen, -sondern in ihren
Mitteln tatbestandlich zu erfassen, ihre Aufgaben und Befugnisse also gegen-
ständlich zu umgrenzen.

Der Unions-Vertrag und insbesondere der EG-Vertrag folgen dem Prinzip der

begrenzten Einzelermächtigung (vgl. oben 2.a). Nach diesem Grundsatz kann

zwar eine einzelne Bestimmung, die Aufgaben oder Befugnisse zuweist, mit Blick
auf die Vertragsziele ausgelegt werden; das Vertragsziel selbst genügt jedoch
nicht, um Aufgaben und Befugnisse zu begründen oder zu er-weitern (H. P. Ip-
sen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1972, S. 559). Darüber hinaus verdeut-
licht der Unions-Vertrag durch ausdrückliche Hinweise auf das Erfordernis einer
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Vertragsänderung (Art. H EUV) oder einer Vertragserweiterung (Art. K.9

EUV) die Trennlinie zwischen einer Rechtsfortbildung innerhalb der Verträge
(zur richterlichen Rechtsfortbildung vgl. BVerfGE 75, 223 [240ff.]) und einer

deren Grenzen sprengenden,- vom geltenden Vertragsrecht nicht gedeckten
Rechtsetzung. Diesen Maßstab nimmt Art. 23 Abs. 1 GG auf, wenn er für

derungen der vertraglichen Grundlagen der Europäischen Union und für ver-

gleichbare Regelungen ein Zustimmungsgesetz fordert.
Indem die Gründungsverträge den EuropäischenGemeinschaften einerseits in

umgrenzten Tatbeständen Hoheitsrechte einräumen, andererseits die Vertragsän-
derung - in einem regelmäßigen und auch in einem vereinfachten Verfahren -

regeln, hat diese Unterscheidung auch Bedeutung. für die zukünftige Handha-

bung der Einzelermächtiglingen. Wenn eine dynamische Erweiterung der beste-

henden Verträge si bisher auf eine großzügige Handhabung des Art. 235

EWGV im Sinne einer &quot;Vertragsabrundungskompetenz&quot;, auf den Gedanken der

inhärenteh Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaften (&quot;implied po
wers&quot;) und auf. eine Vertragsauslegung im Sinne einer größtmöglichen Aus-

schöpfung der Gemeinschaftsbefugnisse (&quot;effet utile&quot;) gestützt hat (vgl. Zuleeg,
in: von der Groeben/Thiesing/Ehlermann, EWG-Vertrag, 4. Aufl. 1991, Art. 2

Rdnr. 3), so wird in Zukunft bei der Auslegung von Befugnisnormen durch

Einrichtungen und Organe der Gemeinschaften zu, beachten sein, daß der Uni-

ons-Vertrag grundsätzlich zwischen der Wahrnehmung einer begrenzt einge-
räumten Hoheitsbefugnis und der Vertragsänderung unterscheidet, seine Ausle-

gung deshalb in ihrem Ergebnis nicht einer Vertragserweiterung gleichkommen
darf; eine solche Auslegung von Befugnisnormen würde für Deutschland keine

Bindungswirkung entfalten.

c) Die Handhabung dieses. Prinzips der beschränkten Einzülermächtigung
wird sodann durch das Subsidiaritätsprinzip verdeutlicht und weiter begrenzt.
Für die Europäische -Gemeinschaft ist der:Subsidiaritätsgrundsatz in Art. 3 b

Abs. 2 EGV verankert; er wird durch die Bezugnahme im letzten Absatz von

Art. B EUV auf die außerhalb.des EG-Vertrages geregelten Politiken und For-

men der Zusammenarbeit der,Union erstreckt und auch in Art. K.3 Abs. 2

Buchst. b EUV wieder aufgenommen. Daneben beschränken Einzelermächti-

gungen, etwa Art. 126, Art. 127, Art. 128, Art. 129, Art. 129 a, Art. 129 b,
Art. 130 und Art. 130 g EGV, die Gemeinschaftstätigkeit auf die Ergänzung der

- prinzipiell vorgehenden - mitgliedstaatlichen Politik.

Das Subsidiaritätsprinzip begründet mithin keine Befugnisse der Europäi-
schen Gemeinschaft, sondern begrenzt die Ausübung bereits anderweitig einge-
räumter Befugnisse (Europäischer Rat in Edinburgh, Schlußfolgerungen des

Vorsitzes, a.a.O., S. 1281). Nach Art. B Abs. 2 EU-V können die Ziele der

Union nur nach Maßgabe des Vertrages und unter den von ihm gesetzten Be-

dingungen und entsprechend seinen zeitlichen Vorgaben verwirklicht werden;
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dabei ist zusätzlich das Subsidiaritätsprinzip zu beachten. Dementsprechend
nennt. Art. 3 b Abs. l&apos;EGV als Handlungsvoraussetzung der Europäischen Ge-
meinschaft an erster Stelle die vertragliche Zuweisung einer Befugnis, deren Aus-

übung sodann nach Art.: 3 b Abs. 2 EGV an das Subsidiaritatsprinzip gebunden
ist.

Das bedeutet: Besteht eine vertragliche Handlungsbefugnis, so bestimmt das

Subsidiaritätsprinzip, ob und wie die Europäische Gemeinschaft tätig werden
darf. Will der Gemeinschaftsgesetzgeber eine ihm zugewiesene Gesetzgebungsbe-
fugnis ausüben, so muß er sich zunächst vergewissern - und dies gemäß Art. 190

EGV auch nachvollziehbar darlegen -, daß die Ziele der in Betracht gezogenen
Maßnahme durch ein Tätigwerden der Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene nicht
ausreichend erreicht werden können. Sodann muß dieser Befund den weiteren
Schluß rechtfertigen, daß die Ziele in Anbetracht des Umfangs oder der Wirkun-

gen der Maßnahme besser auf Gemeinschaftsebene zu erreichen sind.

Mit diesem Subsidiari*tätsprinzip, dessen Einhaltung der Europäische Gerichts-
hof zu überwachen hat, sollen die nationale Identität der Mitgliedstaaten gewahrt
und ihre Befugnisse erhalten bleiben (Europäischer Rat in Edinburgh, a.a.O., S.

1280f.). Inwieweit das Subsidiaritätsprinzip einer Erosion mitgliedstaatlicher Zu-

ständigkeiten und damit einer Entleerung der Aufgaben und Befugnisse des Bun-

destages entgegenwirken wird, hängt - neben der an das Subsidiaritatsprinzip
gebundenen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs - maßgeblich von

der Praxis des Rates als dem eigentlichen Gesetzgebungsorgan der Gemeinschaft
ab. Hier hat die Bundesregierung ihren Einfluß zugunsten einer strikten Handha-

bung des Art. 3 b Abs. 2 EGV geltend zu machen und damit die ihr durch Art.
23 Abs. 1 Satz 1 GG auferlegte Verfassungspflicht zu erfüllen. Der Bundestag hat
seinerseits die Möglichkeit, über sein in Art. 23 Abs. 3 GG begründetes Mitwir-

kungsrecht an der internen deutschen Willensbildung auf die Ratspraxis einzu-
wirken und sie im Sinne des Subsidiaritätsprinzips zu beeinflussen. Auch der

Bundestag erfüllt damit eine ihm nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG obliegende
Verfassungspflicht. Im übrigen ist zu erwarten, daß sich auch der Bundesrat des

Subsidiaritätsprinzips besonders annehmen wird (vgl. Goppel, Die Bedeutung
des Subsidiaritätsprinzips, EuZW 1993, S. 367).

d) Als drittes grundlegendes Prinzip der Gemeinschaftsverfassung regelt Art. 3
b Abs. 3 EGV den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Dieses Prinzip enthält zu-

nächst ein grundrechtliches Übermaßverbot, kann aber im Rahmen eines Staaten-
verbundes, der eben nicht eine staatlich organisierte Einheit ist, die Regelungsin-
tensität von Gemeinschaftsmaßnahmen auch im Dienste der Verpflichtung des
Art. F Abs. 1 EUV beschränken und so die nationale Identität der Mitgliedstaa-
ten und damit die Aufgaben und Befugnisse ihrer Parlamente gegen ein Übermaß
europäischer Regelungen wahren. Das in Art. 3 b Abs. 3 EGV verankerte Ver-

hältnismäßigkeitsprinzip findet - im Gegensatz zum Subsidiaritätsprinzip im en-
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geren Sinn des Art. 3 b Abs. 2 EGV - auf alle Maßnahmen der Gemeinschaft

Anwendung, mögen sie auf eine &quot;ausschließliche&quot; oder auf eine sonstige Zustän-

digkeit der Gemeinschaft gestützt sein.

4. Im Ergebnis regelt der Unionsvertrag begrenzte Handlungsermächtigungen
der Organe und Einrichtungen der drei Europäischen Gemeinschaften, deren

Wahrnehmung nach Handl4ngsmitteln und Regelungsintensität abgestuft ist. Der

Vertrag räumt rechtlich bestimmbare Hoheitsrechte ein; dies konnte parlamenta-
risch verantwortet werden und ist infolgedessen demokratisch legitimiert. Die im

Unionsvertrag und in den Verträgen über die Europäischen Gemeinschaften an-

gelegte Integrationsentwicklung leitet sich nicht aus allgemeinen Zielvorgaben,
sondern aus konkreten Aufgaben und Handlungsbefugnissen ab.

D.

Der Vertrag von Maastricht räumt - insbesondere durch Erweiterung der EG-

Kompetenzen und die Einbeziehung der Währungspolitik - europäischen Orga-
nen weitere wesentliche Aufgaben und Befugnisse ein, die auf der Ebene der

Verträge bisher nicht von einer entsprechenden Stärkung und Erweiterung der

demokratischen Grundlagen gestützt werden&apos;. Er errichtet eine neue Stufe der

europäischen Einigung, die nach dem erklärten Willen der vertragsschließenden
Parteien Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter stärken soll

(Präambel, 5. Erwägung). Demokratie und Effizienz sind hiernach voneinander

nicht zu trennen; auch von der Stärkung des demokratischen Prinzips wird er-

wartet, daß sie die Arbeit auf Gemeinschaftsebene in allen Organen verbessert.

Zugleich achtet die Union nach Art. F Abs. 1 EU-V die nationale Identität ihrer

Mitgliedstaaten, deren Regierungssysteme auf,demokratischen Grundsätzen beru-

hen. Insoweit wahrt die Union die in den&apos;Mitgliedstaaten vorgefundenen demo-

kratischen Grundlagen undbaUt auf diesen auf.

Aus diesem Sinnzusammenhang kann sich eine weitere Entwicklung der Euro-

päischeh Union nicht lösen. Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat dem im

Zusammenhang mit diesem Vertrag durch &apos;die Einfügung des Art. 23 GG in das

Grundgesetz Rechnung getragen, wenndort ausdrücklich von der Entwicklung
der Europäischen Union gesprochen wird, die demokratischen, rechtsstaatlichen,
sozialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität ver-

pflichtet ist. Entscheidend ist somit sowohl aus vertraglicher wie aus verfassungs-
rechtlicher Sicht, daß die demokratischen Grundlagen der Union schritthaltend

mit der Integration ausgebaut werden und auch im Fortgang der Integration in

den Mitgliedstaaten eine lebendige Demokratie erhalten bleibt.

Mahrenholz, BöCkenförde, Klein, Graßhof, Kruis, Kirchhof, Winter, Sommer
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